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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung mautrechtlicher
Vorschriften hinsichtlich der Einführung des europäischen
elektronischen Mautdienstes

A. Problem und Ziel

Derzeit gibt es in Europa eine Vielzahl verschiedener mautpflichtiger Strecken-

netze und Mautsysteme. Ein Lkw, der europaweit zum Straßengütertransport

eingesetzt werden soll, muss bei verschiedenen Mauterhebern registriert und mit

mehreren elektronischen Erfassungsgeräten ausgestattet werden.

Auf Grundlage der Richtlinie 2004/52/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 29. April 2004 über die Interoperabilität elektronischer Mautsysteme in

der Gemeinschaft (ABl. L 200 vom 7.6.2004, S. 50) (Interoperabilitätsrichtlinie)

sowie der Entscheidung 2009/750/EG der Kommission vom 6. Oktober 2009 über

die Festlegung der Merkmale des europäischen elektronischen Mautdienstes und

seiner technischen Komponenten (ABl. L 268 vom 13.10.2009, S. 11) (EEMD-

Entscheidung) soll ein europäischer elektronischer Mautdienst (Mautdienst) in der

Europäischen Union eingeführt werden. Gemäß dem Abkommen über den

Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) (Beschluss 94/1/EG des Rates und der

Kommission vom 13. Dezember 1993 (ABl. L 1 vom 3. Januar 1994, S.1)) sind die

Hoheitsgebiete Liechtensteins, Islands und Norwegens für die Zwecke der

Umsetzung der Richtlinie als Teil des Gebiets der Europäischen Union

anzusehen. Die Bezeichnung „Europäische Union“ bezeichnet daher hier das

Gebiet des EWR.
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Die Einführung des Mautdienstes dient der Entbürokratisierung des grenzüber-

schreitenden Straßengütertransportes in Europa. Der Mautdienst soll die

Entrichtung von Mautgebühren auf Grundlage eines einzigen Vertrages mit einem

einzigen Anbieter von mautdienstbezogenen Leistungen (Anbieter) und mit nur

einem Fahrzeuggerät in der gesamten Europäischen Union ermöglichen. Die

Nutzer der mautdienstbezogenen Leistungen (Nutzer) sollen mit einem Anbieter

ihrer Wahl einen Vertrag abschließen können.

Mauterheber im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland können der Bund,

die Länder und die Kommunen sein, jeweils vertreten durch zuständige Behörden,

die für die Benutzung der jeweiligen Verkehrsinfrastruktur Maut erheben. Da

derzeit nur für Bundesautobahnen und bestimmte Bundesstraßen Mautgebühren

erhoben werden, ist der Bund, vertreten durch das Bundesamt für Güterverkehr,

zurzeit der einzige Mauterheber in Deutschland.

Durch die EEMD-Entscheidung sind den Mitgliedstaaten verschiedene Regelungs-

aufgaben übertragen worden. Dabei ist es den Mitgliedstaaten überlassen, die

notwendigen organisatorischen und rechtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der

EEMD-Entscheidung entsprechend ihren jeweiligen nationalen Rechtsordnungen

sowie den organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen ihres

Mauterhebungssystems zu ergreifen.

Das vorliegende Gesetz dient der Anpassung des nationalen Rechts an die

zwingenden Vorgaben der EEMD-Entscheidung.

B. Lösung

Die Bundesregierung hat die bestehenden Rechtsgrundlagen der Mauterhebung

in Deutschland analysiert und beschlossen, die aufgrund der EEMD-Entscheidung

erforderlichen Änderungen nationaler Vorschriften zur Erhebung von strecken-

bezogenen Gebühren durch das vorliegende Änderungsgesetz umzusetzen. Das

„Kerngesetz“ für den Mautdienst soll ein überarbeitetes Mautsystemgesetz

(MautSysG) werden (Artikel 1). Das bisherige Mautsystemgesetz wird aufgehoben

(Artikel 4).

Darüber hinaus sind weitere bestehende Vorschriften an die Anforderungen des

Mautdienstes anzupassen. Dies betrifft Regelungen des Bundesfernstraßen-

mautgesetzes vom 12. Juli 2011 (BGBl. I S. 1378), das die Mauterhebung auf

mautpflichtigen Bundesautobahnen und Bundesstraßen regelt (Artikel 2), und
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Anpassungen der LKW-Maut-Verordnung vom 24. Juni 2003 (BGBl. I S. 1003)

(Artikel 3).

In Artikel 2 werden bei dieser Gelegenheit redaktionelle Anpassungen, die sich

aus der Umbenennung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtent-

wicklung in Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ergeben,

umgesetzt. In § 4 Absatz 2 des Bundesfernstraßenmautgesetzes werden

Regelungen zum Erstattungsverfahren nach § 21 des Bundesgebührengesetzes

ergänzt.

Den Abschluss des Artikelgesetzes bildet die Regelung zum Inkrafttreten

(Artikel 5).

C. Alternativen

Andere Möglichkeiten bestehen nicht, da zwingende unionsrechtliche Vorgaben

umgesetzt werden müssen.

D. Haushaltswirkungen ohne Erfüllungsaufwand

Mit der Einführung des Mautdienstes ist keine Veränderung bei den

Mauteinnahmen zu erwarten.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Bürgerinnen und Bürger sind vom Mautdienst nicht betroffen. Für Bürgerinnen und

Bürger werden keine Informationspflichten eingeführt, geändert oder aufgehoben.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Der Mautdienst führt grundsätzlich zu keiner finanziellen oder zeitlichen Belastung

von Unternehmen. Beim Mautdienst handelt es sich um einen freiwilligen Dienst,

d. h. den mautpflichtigen Unternehmen steht es frei zu entscheiden, ob sie daran

teilnehmen wollen.

Es ist zwar möglich, dass ein Anbieter für die von ihm erbrachten

mautdienstbezogenen Leistungen vom Nutzer ein Entgelt verlangt. Jedoch werden

die Güterkraftverkehrsunternehmen am Mautdienst nur dann teilnehmen, wenn die
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von den Anbietern verlangten Entgelte und der zeitliche Aufwand unter den

administrativen Kosten und der zeitlichen Belastung liegen, welche die

Unternehmen hätten, wenn sie sich – wie bisher – direkt bei den verschiedenen

Mauterhebern registrieren und mehrere Fahrzeuggeräte in ihren Lkw installieren.

Für die Anbieter entsteht im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren (inkl.

Vertragsverhandlungen und Gebrauchstauglichkeitsprüfung) einmaliger

Erfüllungsaufwand von insgesamt 300 000 bis 500 000 Euro.

E.3 Erfüllungsaufwand für die Verwaltung

Bund:

Für die Verwaltung des Bundes entsteht durch dieses Gesetz einmaliger

Erfüllungsaufwand in Höhe von insgesamt rund 103 Mio. Euro, einschließlich der

Kosten die in Zusammenhang mit Vergütungsansprüchen der

Betreibergesellschaft Toll Collect entstehen. Der jährliche Aufwand ist in Höhe von

rund 5,6 Mio. Euro zu erwarten.

Gemäß § 11 des Bundesfernstraßenmautgesetzes wird der gesamte oben

dargestellte Aufwand aus den Mauteinnahmen finanziert. Die erforderlichen

Haushaltsmittel sind im Einzelplan 12, Kapitel 1209 veranschlagt. Der

Gesetzentwurf eröffnet die Möglichkeit, Kosten des Mautdienstes, die nicht bereits

in die Wegekosten und damit in die Mautsätze eingeflossen sind, auf die Anbieter

umzulegen. Dies wird beim Vollzug des EEMD-Gesetzes angestrebt.

Die Ergänzung der Regelungen zum Erstattungsverfahren in § 4 Absatz 2 des

Bundesfernstraßenmautgesetzes führt zu keinem zusätzlichen Erfüllungsaufwand

der Verwaltung, da der Bearbeitungsaufwand bereits jetzt anfällt. Es werden

künftig jedoch Gebühren für diese Leistung erhoben

Länder und Kommunen:

Die Länder und Kommunen betreiben derzeit keine Mautsysteme. Daher fallen

dort keine Kosten im Zusammenhang mit diesem Gesetz an.

Eine Evaluierung der jährlichen Kosten ist nicht erforderlich, da diese aus der

Umsetzung von Vorgaben der Europäischen Union entstehen.



-5- Drucksache 361/14

F. Weitere Kosten

Einzelpreisanpassungen sind unwahrscheinlich. Auswirkungen auf das

Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu

erwarten.

Die weiteren Kosten für die Anbieter im Rahmen der Registrierung, für die nach

§ 8 des Mautsystemgesetzes Gebühren erhoben werden sollen, werden je nach

Umfang und Qualität der eingereichten Unterlagen auf ca. 1 300 bis 12 300 Euro

je Registrierung geschätzt. Aktuell hat ein Unternehmen einen Antrag auf

Registrierung in Deutschland gestellt. Derzeit ist davon auszugehen, dass nicht

mehr als zwei bis drei Registrierungen erfolgen werden, da eine Registrierung auf

Grundlage des Mautsystemgesetzes nur für in Deutschland niedergelassene

Anbieter erfolgen kann. Der für die Registrierung entstehende Aufwand hat daher

allenfalls geringe Auswirkungen.

Für das Erstattungsverfahren nach § 4 Absatz 2 des Bundesfernstraßenmaut-

gesetzes werden künftig Gebühren erhoben. Daher entstehen für die Wirtschaft,

bei Zugrundelegung der durchschnittlichen jährlichen Fallzahl der letzten fünf

Jahre in Höhe von 2 146 Fällen, insgesamt weitere Kosten in Form von Gebühren

in Höhe von voraussichtlich rund 40 000. Euro. Hiervon betroffen sind jedoch nur

Unternehmen, die einen Mauterstattungsantrag stellen.
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An den
Präsidenten des Bundesrates
Herrn Ministerpräsidenten
Stephan Weil

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von der

Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung mautrechtlicher Vorschriften

hinsichtlich der Einführung des europäischen elektronischen

Mautdienstes

mit Begründung und Vorblatt.

Federführend ist das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.

Fristablauf: 19.09.14
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Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1

NKRG ist als Anlage beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen
Der Stellvertreter der Bundeskanzlerin

Sigmar Gabriel



Entwurf eines Gesetzes zur Änderung mautrechtlicher Vorschriften hinsichtlich

der Einführung des europäischen elektronischen Mautdienstes

Vom …

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz über den Betrieb elektronischer Mautsysteme

(Mautsystemgesetz - MautSysG)

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für

1. technische Systeme zur elektronischen Erhebung von Gebühren für die Benutzung von

mautpflichtigen Streckennetzen mit Kraftfahrzeugen (elektronische Mautsysteme) und

2. das Erbringen mautdienstbezogener Leistungen, auch in der Form der Mitwirkung

Privater bei der Erhebung.

(2) Das jeweils zu einem elektronischen Mautsystem gehörende mautpflichtige Strecken-

netz umfasst

1. öffentliche Straßen,

2. Bauwerke im Verlauf öffentlicher Straßen, insbesondere Tunnel und Brücken, und

3. Fähren, soweit sie Teil einer öffentlichen Straße sind,

nach Maßgabe besonderer Vorschriften des Bundes und der Länder.

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht für

1. elektronische Mautsysteme, soweit diese den Einbau eines Fahrzeuggerätes in einem

mautpflichtigen Fahrzeug nicht erfordern, oder


Artikel 1 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie 2004/52/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 29. April 2004 über die Interoperabilität elektronischer Mautsysteme in der Gemeinschaft (ABl. L 200 vom
7.6.2004, S. 50).
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2. kleine, rein örtliche Mautsysteme, bei denen die Kosten für die Anpassung an die An-

forderungen nach diesem Gesetz außer Verhältnis zu dem erzielten Nutzen stünden,

es sei denn, in den der Erhebung der Maut zu Grunde liegenden Rechtsvorschriften des

Bundes oder der Länder ist etwas Abweichendes bestimmt.

§ 2

Technische Anforderungen

Elektronische Mautsysteme, die von Bund und Ländern in Betrieb genommen werden,

dürfen für die Erhebung der Maut nur eine oder mehrere der folgenden Techniken ver-

wenden:

1. Satellitenortung,

2. Mobilfunk nach der GSM/GPRS-Norm,

3. Mikrowellentechnik (5,8 GHz).

§ 3

Europäischer elektronischer Mautdienst

(1) Bund und Länder haben ihre elektronischen Mautsysteme nach Maßgabe des Absat-

zes 2 so zu betreiben, dass der europäische elektronische Mautdienst (Mautdienst) ermög-

licht wird.

(2) Die elektronischen Mautsysteme von Bund und Ländern müssen den Anforderungen

der Richtlinie 2004/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April

2004 über die Interoperabilität elektronischer Mautsysteme in der Gemeinschaft

(ABl. L 200 vom 7.6.2004, S. 50) in ihrer jeweils geltenden Fassung und der auf Grund

dieses Rechtsaktes erlassenen Rechtsakte der Organe der Europäischen Gemeinschaft

oder der Europäischen Union, insbesondere der Entscheidung 2009/750/EG der Kommis-

sion vom 6. Oktober 2009 über die Festlegung der Merkmale des europäischen elektroni-

schen Mautdienstes und seiner technischen Komponenten (ABl. L 268 vom 13.10.2009,

S. 11), entsprechen.
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§ 4

Registrierung von Anbietern

Wer mautdienstbezogene Leistungen erbringen will (Anbieter), muss sich beim Bundes-

amt für Güterverkehr registrieren lassen, soweit er nicht bei der zuständigen Behörde ei-

nes anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum registriert ist.

§ 5

Registrierungsvoraussetzungen

Die Registrierung erfolgt auf Antrag, wenn der Anbieter nach Maßgabe des § 6, auch in

Verbindung mit § 7, nachweist, dass er

1. seinen Sitz oder eine ständige Niederlassung in Deutschland hat,

2. über ein Qualitätsmanagementsystem verfügt, das nach den allgemein anerkannten

Regeln der Technik zertifiziert ist,

3. über

a) die technische Ausrüstung und

b) die EG-Konformitätserklärung oder das EG-Zertifikat zur Bescheinigung der Konfor-

mität

der Interoperabilitätskomponenten nach Nummer 1 des Anhangs IV der Entscheidung

2009/750/EG verfügt,

4. die Befähigung zum Erbringen mautdienstbezogener Leistungen besitzt,

5. über eine angemessene finanzielle Leistungsfähigkeit verfügt, um die Einrichtung und

ordnungsgemäße Führung eines Geschäftsbetriebs zum Erbringen mautdienstbezogener

Leistungen in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und den anderen Vertrags-

staaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zu gewährleisten,

6. über einen auf seine Veranlassung im Rahmen eines Audits geprüften Risikomanage-

mentplan verfügt, der die Risiken im Zusammenhang mit dem Erbringen der mautdienst-

bezogenen Leistungen benennt und bewertet sowie Maßnahmen zur Verringerung dieser

Risiken vorsieht, sowie

7. die Gewähr für die erforderliche Zuverlässigkeit für die Einrichtung und ordnungsge-

mäße Führung eines Geschäftsbetriebs zum Erbringen mautdienstbezogener Leistungen
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in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und den anderen Vertragsstaaten des Ab-

kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum bietet.

§ 6

Registrierungsverfahren

(1) Der Antrag auf Registrierung als Anbieter ist schriftlich beim Bundesamt für Güter-

verkehr zu stellen. Zum Nachweis des Vorliegens der Voraussetzungen des § 5 sind dem

Antrag die hierfür erforderlichen Unterlagen und Bescheinigungen, insbesondere ein

Auszug über die im Handelsregister enthaltenen Eintragungen des Antragstellers als Un-

ternehmer und der für die Führung der Geschäfte bestellten Personen, beizufügen. Ferner

hat der Antragsteller Nachweise darüber beizufügen, dass die zur Führung der Geschäfte

bestellten Personen zum Zweck der Prüfung der Zuverlässigkeit jeweils einen Antrag auf

Vorlage eines Führungszeugnisses beim Bundesamt für Güterverkehr gestellt haben. Na-

men und Anschriften natürlicher Personen sind zu übermitteln, soweit diese in Unterlagen

und Bescheinigungen nach Satz 2 enthalten sind. Auf Verlangen des Bundesamtes für

Güterverkehr hat der Antragsteller die Originale oder beglaubigte Kopien der Unterlagen

und Bescheinigungen vorzulegen.

(2) Jeder Antragsteller ist verpflichtet, dem Bundesamt für Güterverkehr Änderungen der

tatsächlichen Verhältnisse, auf die sich die Prüfung des Nachweises der Erfüllung der

Voraussetzungen nach § 5 erstreckt, unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(3) Das Bundesamt für Güterverkehr ist befugt, die in den in den Absätzen 1 und 2 be-

zeichneten Unterlagen und Bescheinigungen enthaltenen personenbezogenen Daten zu

dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zweck zu erheben, zu speichern und zu nutzen. Die

personenbezogenen Daten nach Satz 1 sind vom Bundesamt für Güterverkehr

1. bei Nichtregistrierung des Antragstellers als Anbieter zwei Jahre nach bestandskräfti-

ger oder rechtskräftiger Ablehnung des Antrags auf Registrierung,

2. bei Registrierung des Antragstellers als Anbieter zwei Jahre nach bestandskräftiger

oder rechtskräftiger Beendigung der Registrierung

unverzüglich zu löschen.
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§ 7

Regelmäßige Überprüfung der Registrierungsvoraussetzungen

(1) Jeder in Deutschland registrierte Anbieter ist verpflichtet, dem Bundesamt für Güter-

verkehr Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse, die für den Nachweis des Vorliegens

der Voraussetzungen des § 5 bedeutsam sind, unverzüglich schriftlich mitzuteilen. § 6

Absatz 3 gilt entsprechend.

(2) Das Bundesamt für Güterverkehr überprüft mindestens einmal jährlich bei den in

Deutschland registrierten Anbietern, ob die Voraussetzungen des § 5 Nummer 2 und 5 bis

7 noch vorliegen. Hierzu sind die Anbieter verpflichtet, dem Bundesamt für Güterverkehr

jeweils bis zum 31. Oktober eines jeden Kalenderjahres das weitere Vorliegen dieser Vo-

raussetzungen nachzuweisen. Der Nachweis der Voraussetzung des § 5 Nummer 6 ist

durch ein auf Veranlassung des Anbieters mindestens alle zwei Jahre durchgeführtes Au-

dit zu erbringen. § 6 Absatz 1 Satz 2 bis 4 und Absatz 3 gilt entsprechend.

(3) Das Bundesamt für Güterverkehr hat die Registrierung zu widerrufen, wenn eine der

Voraussetzungen des § 5 nachträglich entfallen ist. Das Bundesamt für Güterverkehr hat

die Registrierung ferner zu widerrufen, wenn ein Anbieter gegen die in den §§ 13 bis 14

geregelten weiteren Pflichten verstößt und deshalb eine ordnungsgemäße Erhebung der

jeweiligen Maut nicht gewährleistet ist.

(4) Das Bundesamt für Güterverkehr kann die Registrierung widerrufen, wenn ein Anbie-

ter gegen die in § 12 Absatz 1 geregelte Pflicht verstößt.

(5) Das Bundesamt für Güterverkehr hat die Registrierung zurückzunehmen, wenn die

Voraussetzungen des § 5 nicht vorgelegen haben.

§ 8

Erhebung von Gebühren und Auslagen

Für die Registrierung nach den §§ 5 und 6 Absatz 1 sowie die regelmäßige Überprüfung

des Vorliegens der Registrierungsvoraussetzungen nach § 7 Absatz 2 Satz 1 werden vom

Antragsteller Gebühren und Auslagen erhoben. Die §§ 4 bis 6, 9 Absatz 1 und die §§ 10

bis 21 des Bundesgebührengesetzes sind anzuwenden. Die Gebührentatbestände und die

Gebührensätze werden durch Rechtsverordnung nach § 31 Absatz 1 Nummer 1 Buchsta-

be b bestimmt.
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§ 9

Gebietsvorgaben

(1) Bund und Länder haben für ihre mautpflichtigen Streckennetze Regelungen zu treffen,

in denen die allgemeinen Bedingungen für die Zulassung der Anbieter enthalten sind

(Gebietsvorgaben). Insbesondere sind in nicht personenbezogener Form Regelungen zu

treffen über

1. die von den Anbietern zu zahlenden Entgelte nach Absatz 3 einschließlich einer Bank-

garantie oder eines gleichwertigen Finanzinstruments nach Absatz 4,

2. das Verfahren zur Abwicklung der Mitwirkung bei der Mauterhebung durch die An-

bieter hinsichtlich

a) der Voraussetzungen für die Zulassung als Anbieter,

b) der Maut-Basisdaten nach § 17,

c) des Anlegens von Sperrlisten, den Zugriff darauf und die Übermittlung von Sperrlisten

oder Daten daraus,

d) des Formats für die Übermittlung der Daten des Mautbuchungsnachweises,

e) der Termine und der Häufigkeit der Übermittlung dieser Daten,

f) der Richtigkeit der Daten des Mautbuchungsnachweises,

g) der Betriebsbereitschaft,

h) der Fakturierungsgrundsätze,

i) der Zahlungsgrundsätze,

j) der Geschäftsbedingungen, die in Verhandlungen zwischen den für die Erhebung einer

Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden sowie dem jeweiligen Anbieter zu ver-

einbaren sind, einschließlich der Anforderungen an die Dienstleistungsqualität,

k) der Unterstützung der Kontrolle der Einhaltung der Mautpflicht durch die Teilsysteme

der Anbieter,

l) der Überwachung der Anbieter und

m)des Umgangs mit Änderungen.

(2) Die jeweils für die Erhebung einer Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden

haben spätestens drei Monate vor Beginn einer Mauterhebung die Angaben nach Absatz 1

an das Bundesamt für Güterverkehr zur Aufnahme in das Mautdienstregister nach § 21

Absatz 1 zu übermitteln. Änderungen sind dem Bundesamt für Güterverkehr unverzüg-

lich schriftlich mitzuteilen.
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(3) Die Entgelte im Sinne des Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 dürfen die jeweiligen Kosten

des Bundes und der Länder für die Bereitstellung, den Betrieb und die Erhaltung eines

den Anforderungen an den Mautdienst genügenden Systems, einschließlich des Zulas-

sungsverfahrens, der Kontrolle der Einhaltung der Mautpflicht und der Überwachung der

Anbieter, nicht übersteigen. Kosten, die bereits in der Maut enthalten sind, dürfen bei der

Berechnung der Entgelte nicht berücksichtigt werden.

(4) Bund und Länder können ferner von den Anbietern eine Bankgarantie oder ein

gleichwertiges Finanzinstrument verlangen, deren oder dessen Betrag die in den voraus-

gegangenen zwölf Monaten durchschnittlich monatlich von dem Anbieter für das jeweili-

ge mautpflichtige Streckennetz zu zahlende Summe für Mautabrechnungen nicht über-

schreiten darf. Für einen erstmals tätig werdenden Anbieter wird der Betrag nach Satz 1

für die Dauer der ersten zwölf Monate auf der Grundlage der Summe festgelegt, die der

Anbieter auf Grund der Anzahl seiner Verträge und der in seinem Geschäftsplan veran-

schlagten durchschnittlichen Maut je Vertrag in den ersten zwölf Monaten durchschnitt-

lich monatlich für Mautabrechnungen für das jeweilige mautpflichtige Streckennetz zu

zahlen haben dürfte.

§ 10

Zulassung von Anbietern

(1) Ein Anbieter kann mautdienstbezogene Leistungen innerhalb eines mautpflichtigen

Streckennetzes nur erbringen, wenn er von der jeweils zuständigen Behörde des Bundes

oder Landes dafür zugelassen ist.

(2) Bund und Länder lassen auf Antrag jeden Anbieter zu, der mautdienstbezogene Leis-

tungen in ihrem Zuständigkeitsbereich anbieten will, wenn dieser die jeweiligen nach § 9

Absatz 1 geregelten Gebietsvorgaben und die jeweiligen Anforderungen nach § 22 Ab-

satz 2 und 3 erfüllt. Die Zulassung eines Anbieters für ein mautpflichtiges Streckennetz

erfolgt durch öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der für die Erhebung der Maut in

diesem mautpflichtigen Streckennetz zuständigen Behörde und dem Anbieter.

(3) Die Prüfung des Vorliegens der Zulassungsvoraussetzungen erfolgt auf der Grundlage

eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der für die Erhebung der Maut in dem

mautpflichtigen Streckennetz zuständigen Behörde und dem Anbieter, in dem die für die
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Prüfung erforderlichen Rechte und Pflichten der Beteiligten zu regeln sind (Prüfvereinba-

rung).

(4) Können sich die zuständige Behörde und ein registrierter Anbieter über den Abschluss

des Vertrages nach Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 oder einzelne seiner Regelungen nicht

verständigen, kann jede Verhandlungspartei die Vermittlungsstelle nach § 30 Absatz 1

anrufen.

(5) Bund und Länder haben in nicht personenbezogener Form im Bundesanzeiger alle

Anbieter bekannt zu machen, die von ihnen nach Absatz 2 zugelassen sind.

§ 11

Beschränkte Zulassung

(1) Zum Zwecke der Überprüfung der Erfüllung der Anforderungen nach § 10 Absatz 2

Satz 1 unter den Bedingungen des Wirkbetriebs (Pilotbetrieb) können die für die Erhe-

bung einer Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden einen Anbieter, mit dem

eine Prüfvereinbarung nach § 10 Absatz 3 geschlossen ist, bis zum erfolgreichen Ab-

schluss des Pilotbetriebs in beschränktem Umfang zum Erbringen von mautdienstbezoge-

nen Leistungen in ihrem Zuständigkeitsbereich zulassen (beschränkte Zulassung). Die

beschränkte Zulassung kann durch

1. öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der für die Erhebung der Maut zuständigen

Behörde und dem Anbieter oder

2. Verwaltungsakt der für die Erhebung der Maut zuständigen Behörde

erfolgen.

(2) Die beschränkte Zulassung steht in ihrer Wirkung der Zulassung nach § 10 Absatz 1

gleich. Sie kann in den Fällen des Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 mit Regelungen und in den

Fällen des Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 mit Bedingungen und Auflagen versehen werden,

die den Umfang der Zulassung zum Zweck der Überprüfung nach Absatz 1 begrenzen.

Insbesondere kann von der zuständigen Behörde die Anzahl der im Rahmen des Pilotbe-

triebs zugelassenen Nutzer des Anbieters für das jeweilige mautpflichtige Streckennetz

beschränkt werden. Im Übrigen bleibt § 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes unberührt.

(3) Alle Pflichten, die sich für zugelassene Anbieter aus diesem Gesetz oder auf Grund

dieses Gesetzes ergeben, gelten auch für beschränkt zugelassene Anbieter, soweit sich aus
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diesem Gesetz oder den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften nicht

etwas anderes ergibt.

(4) Bund und Länder haben in nicht personenbezogener Form im Bundesanzeiger alle

Anbieter bekannt zu machen, die von ihnen nach Absatz 1 beschränkt zugelassen sind.

(5) § 10 Absatz 4 gilt entsprechend.

(6) Für die beschränkte Zulassung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 kann die für die Erhe-

bung der Maut zuständige Behörde Gebühren und Auslagen erheben. § 8 Satz 2 gilt im

Falle der beschränkten Zulassung durch eine Bundesbehörde entsprechend. Die Gebüh-

rentatbestände und die Gebührensätze bestimmen sich nach den Vorschriften, die die Er-

richtung und den Betrieb der mautpflichtigen Strecken regeln.

§ 12

Abdeckung der mautpflichtigen Streckennetze

(1) Jeder Anbieter ist verpflichtet, innerhalb von 24 Monaten nach seiner Registrierung

alle zum Mautdienst gehörenden mautpflichtigen Streckennetze in den Mitgliedstaaten

der Europäischen Union und den anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Eu-

ropäischen Wirtschaftsraum abzudecken. Soweit sich die mautpflichtigen Streckennetze

ändern oder aus einem anderen Grund keine vollständige Abdeckung mehr gegeben ist,

ist der Anbieter verpflichtet, die vollständige Abdeckung innerhalb von sechs Monaten

nach der Änderung des Streckennetzes oder dem Wegfall der vollständigen Abdeckung

wieder herzustellen.

(2) Jeder zugelassene Anbieter ist verpflichtet, seine Nutzer über die von ihm abgedeck-

ten mautpflichtigen Streckennetze sowie die eintretenden Änderungen unverzüglich zu

unterrichten. Jeder beim Bundesamt für Güterverkehr registrierte Anbieter ist ferner ver-

pflichtet, dem Bundesamt für Güterverkehr bis zum 31. Oktober eines jeden Kalenderjah-

res eine Erklärung über die mautpflichtigen Streckennetze, in denen er mautdienstbezo-

gene Leistungen erbringt, zu übermitteln. Das Bundesamt für Güterverkehr überprüft

mindestens einmal jährlich, ob die bei ihm registrierten Anbieter ihren Pflichten aus Satz

1 und 2 nachkommen. § 6 Absatz 1 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.
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§ 13

Pflichten der Anbieter gegenüber den Nutzern

(1) Die Vertragsbedingungen der Anbieter dürfen nicht nach der Staatsangehörigkeit des

Nutzers, dem Staat des Wohnsitzes oder der Niederlassung oder dem Zulassungsort des

Fahrzeuges unterscheiden.

(2) Ein zugelassener Anbieter hat seinen Nutzern auf deren Anforderung Fahrzeuggeräte

zur Verfügung zu stellen, die den in der Entscheidung 2009/750/EG festgelegten techni-

schen Anforderungen entsprechen.

(3) Ein zugelassener Anbieter ist verpflichtet, den Nutzern seiner Dienstleistungen Infor-

mationen und technische Unterstützung zur ordnungsgemäßen Einstellung jedes Fahr-

zeuggerätes anzubieten.

(4) Die zugelassenen Anbieter sind verpflichtet, die Bedingungen zu veröffentlichen, die

sie den Verträgen mit ihren Nutzern zu Grunde legen. Vor Vertragsabschluss hat der An-

bieter die Nutzer jeweils angemessen über

1. die Erforderlichkeit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ihrer zur Vertragsab-

wicklung erforderlichen personenbezogenen Daten und der Rechtsgrundlagen,

2. die hiermit verbundenen Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit und

dabei insbesondere der Beschreibung der Maßnahmen zur Beachtung der Vorgaben

des § 9 des Bundesdatenschutzgesetzes auch in Verbindung mit der Anlage des Bun-

desdatenschutzgesetzes sowie

3. ihre Rechte auf Grund der geltenden Datenschutzvorschriften

zu unterrichten.

(5) Bei der Erstellung der Rechnungen an die einzelnen Nutzer hat ein zugelassener An-

bieter seine Dienstleistungsentgelte deutlich sichtbar von der angefallenen Maut zu tren-

nen. In jedem Falle sind Zeitpunkt und Streckenabschnitt des Anfalls der Maut und die

für die Nutzer maßgebliche Zusammensetzung der Maut anzugeben.

(6) Die Vorschriften über Allgemeine Geschäftsbedingungen im Übrigen bleiben unbe-

rührt.
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§ 14

Weitere Pflichten der Anbieter

(1) Ein zugelassener Anbieter hat durch betriebseigene Kontrollen sicherzustellen, dass

die von ihm erbrachten mautdienstbezogenen Leistungen jederzeit die Anforderungen

nach § 9 Absatz 1 erfüllen. Er muss dazu insbesondere über geprüfte Betriebsprozesse

verfügen, die bei Leistungsproblemen oder bei Verletzungen der Vollständigkeit und Un-

verändertheit seiner mit dem Erbringen mautdienstbezogener Leistungen zusammenhän-

genden Daten (Integritätsverletzungen) geeignete Maßnahmen vorsehen, damit die volle

Leistungsfähigkeit unverzüglich wieder hergestellt wird oder Integritätsverletzungen un-

verzüglich beseitigt werden.

(2) Ein zugelassener Anbieter ist im Rahmen seiner mautdienstbezogenen Leistungen für

die Richtigkeit der in den Fahrzeuggeräten seiner Nutzer oder in seinem Informationssys-

tem gespeicherten unveränderlichen Merkmale für die Fahrzeugklassifizierung verant-

wortlich. Insbesondere haftet ein zugelassener Anbieter gegenüber dem Bund und den

Ländern für entgangene Mauteinnahmen, die aus fehlerhaft gespeicherten unveränderli-

chen Merkmalen für die Fahrzeugklassifizierung resultieren.

§ 15

Rechte und Pflichten der Nutzer

(1) Nutzer können am Mautdienst über einen zugelassenen Anbieter teilnehmen.

(2) Nutzer haben sicherzustellen, dass alle gegenüber ihrem Anbieter gemachten Angaben

zu Nutzer und Fahrzeug zutreffend sind.

(3) Nutzer haben sicherzustellen, dass das Fahrzeuggerät ihres Fahrzeugs während des

Einsatzes in den zum Mautdienst gehörenden mautpflichtigen Streckennetzen funktions-

fähig ist.

(4) Nutzer haben Fahrzeuggeräte entsprechend den Anweisungen ihres Anbieters zu be-

nutzen oder haben sicherzustellen, dass die Fahrzeuggeräte entsprechend den Anweisun-

gen ihres Anbieters benutzt werden. Satz 1 gilt insbesondere im Hinblick auf die verän-

derlichen Merkmale für die Fahrzeugklassifizierung.

(5) Nach Maßgabe der jeweiligen der Erhebung einer Maut zu Grunde liegenden Vor-

schriften, erfüllt der Nutzer mit der Zahlung der Maut an seinen Anbieter seine Zahlungs-
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verpflichtungen gegenüber der jeweils für die Erhebung einer Maut in Bund und Ländern

zuständigen Behörde.

§ 16

Befugnisse und Pflichten der für die Mauterhebung zuständigen Behörden

(1) Werden Änderungen hinsichtlich der im Mautdienstregister nach § 21 Absatz 1 ge-

speicherten Daten eines Mautsystems erforderlich, so hat die zuständige Behörde des

Bundes oder Landes unverzüglich das Bundesamt für Güterverkehr schriftlich zu unter-

richten, damit es das Mautdienstregister entsprechend ändern kann.

(2) Die für die Erhebung einer Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden haben

von den nach § 10 Absatz 1 zugelassenen Anbietern alle funktionsfähigen Fahrzeuggeräte

anzuerkennen, für die eine EG-Konformitätserklärung nach § 23 Absatz 1 vorliegt, deren

Gebrauchstauglichkeit nach § 23 Absatz 2 nachgewiesen wurde und die nicht auf einer

Liste gesperrter Fahrzeuggeräte nach § 26 aufgeführt sind.

(3) Die für die Erhebung einer Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden können

einen zugelassenen Anbieter zur Zusammenarbeit bei unangekündigten, eingehenden

Überprüfungen des Systems des Anbieters auffordern, in deren Rahmen Fahrzeuge über-

prüft werden, die in den mautpflichtigen Streckennetzen dieser Behörden verkehren oder

in den letzten drei Monaten verkehrt sind. Die Anzahl der Fahrzeuge, die im Verlauf ei-

nes Kalenderjahres im Zusammenhang mit einem bestimmten Anbieter solchen Überprü-

fungen unterzogen wird, muss im Verhältnis zu dem durchschnittlichen jährlichen Ver-

kehrsaufkommen des Anbieters in den jeweiligen mautpflichtigen Streckennetzen dieser

Behörden oder den entsprechenden Verkehrsprognosen stehen.

(4) Wird festgestellt, dass zugelassene Anbieter durch Verschulden des Bundes oder eines

Landes ihre mautdienstbezogenen Leistungen nicht anbieten können, so hat die jeweils

zuständige Behörde für einen Behelfsbetrieb zu sorgen, bei dem Fahrzeuge mit den in

Absatz 2 genannten Geräten sicher und mit so geringer Verzögerung wie möglich verkeh-

ren können, ohne dass den Nutzern ein Verstoß gegen die Vorschriften zur Mauterhebung

angelastet werden kann.

(5) Die für die Erhebung einer Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden sind

verpflichtet, mit registrierten Anbietern, Herstellern oder notifizierten Stellen zusammen-
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zuarbeiten, um die Gebrauchstauglichkeit der Interoperabilitätskomponenten nach § 22

Absatz 1 in ihren Mautsystemen zu prüfen.

(6) Die für die Erhebung einer Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden haben in

den Fällen des § 20 Absatz 1 die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um sicherzustel-

len, dass für beide Tätigkeitsbereiche des Anbieters eine getrennte Buchführung und

Segmentberichterstattung erfolgt und dabei dafür Sorge zu tragen, dass ein Ausgleich von

Gewinnen und Verlusten zwischen den Tätigkeitsbereichen eines Anbieters nicht erfolgen

kann.

§ 17

Maut-Basisdaten

(1) Die jeweils für die Erhebung einer Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden

müssen dem Bundesamt für Güterverkehr spätestens drei Monate vor Beginn der Mauter-

hebung die für die Mauterhebung erforderlichen Maut-Basisdaten nach Absatz 2 mittei-

len.

(2) Maut-Basisdaten sind:

1. das mautpflichtige Streckennetz, insbesondere dessen geografische Ausdehnung und

die Infrastrukturen, für die Maut erhoben wird,

2. die Art der Maut und die Erhebungsgrundsätze,

3. die Fahrzeugarten, für die Maut erhoben wird,

4. die Merkmale für die Klassifizierung der Fahrzeugarten und ihre Zuordnung zur Ge-

bührenstruktur des Bundes oder Landes,

5. die geforderten Mautbuchungsnachweise.

(3) Jede Änderung der in Absatz 2 genannten Maut-Basisdaten ist dem Bundesamt für

Güterverkehr spätestens drei Monate vor Wirksamwerden der Änderung schriftlich mit-

zuteilen.
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§ 18

Fahrzeugklassifizierung

Die Maut ist vom Bund und den Ländern auf der Grundlage einer Klassifizierung der

jeweiligen Fahrzeugart festzulegen. Die Fahrzeugarten dürfen nur nach Maßgabe des An-

hangs VI der Entscheidung 2009/750/EG klassifiziert werden.

§ 19

Mautbuchungsnachweise

(1) Bund und Länder können von einem zugelassenen Anbieter für alle von diesem ver-

walteten Nutzerkonten neben den Zahlungen bei nachgewiesenen Mautbuchungsnach-

weisen auch Zahlungen im Fall der nachweislichen Nichtübermittlung eines Mautbu-

chungsnachweises verlangen.

(2) Bei mikrowellengestützten Mautsystemen im Sinne des § 2 Nummer 3 müssen die

jeweils für die Erhebung einer Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden den

zugelassenen Anbietern die Buchungsnachweise für die Maut übermitteln, die für die

jeweiligen Nutzer der Anbieter angefallen sind.

§ 20

Buchführung

(1) Ist ein zugelassener Anbieter zugleich von einer für die Erhebung von Maut in Bund

und Ländern zuständigen Behörde mit der Mauterhebung beauftragt, hat er zusätzlich

zum Jahresabschluss Segmentberichte für die Tätigkeit als zugelassener Anbieter und für

die Tätigkeit der Mauterhebung aufzustellen. Ein Segmentbericht besteht aus einer auf die

in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten begrenzten Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung.

Auf die Aufstellung der Segmentberichte sind die für die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses des Anbieters geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden. Die Segmentberichte

sind spätestens ein Jahr nach Ablauf des Geschäftsjahrs auf der Internetseite des Anbie-

ters zu veröffentlichen.

(2) Die Buchführungssysteme für die Tätigkeiten nach Absatz 1 sind voneinander ge-

trennt zu halten, so dass eine eindeutige Bewertung von Kosten und Nutzen im Zusam-
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menhang mit dem Erbringen mautdienstbezogener Leistungen vorgenommen werden

kann.

§ 21

Mautdienstregister

(1) Das Bundesamt für Güterverkehr führt und aktualisiert das nationale elektronische

Mautdienstregister (Mautdienstregister). Das Mautdienstregister enthält folgende Anga-

ben:

1. mautpflichtige Streckennetze mit Angaben zu

a) der jeweils für die Erhebung der Maut zuständigen Behörde,

b) den verwendeten Mauttechnologien,

c) den Gebietsvorgaben für das mautpflichtige Streckennetz nach § 9,

d) den Anbietern, die zum Erbringen mautdienstbezogener Leistungen nach § 10 Ab-

satz 1 zugelassen oder nach § 11 Absatz 1 beschränkt zugelassen sind, wobei anzugeben

ist, um welche Art der Zulassung es sich handelt,

2. Anbieter, die beim Bundesamt für Güterverkehr registriert sind sowie die Schlussfol-

gerungen des regelmäßigen Audits nach § 7 Absatz 2 Satz 3.

Das Bundesamt für Güterverkehr ist befugt, zu dem in Satz 1 genannten Zweck in den

Fällen von Satz 2 Nummer 1 Buchstabe d und Satz 2 Nummer 2 den Namen des gesetzli-

chen Vertreters des Anbieters zu erheben, zu speichern und zu nutzen. Das in Satz 3 ge-

nannte Datum ist unverzüglich zu löschen, wenn es im Einzelfall für die Führung des in

Satz 1 genannten Registers nicht mehr erforderlich ist.

(2) Das Bundesamt für Güterverkehr aktualisiert das Mautdienstregister bei Bedarf, ins-

besondere auf der Basis der Überprüfungen nach § 7 Absatz 2 Satz 1 und § 12 Absatz 2

Satz 3.

(3) Das Mautdienstregister ist im Bundesanzeiger in nicht personenbezogener Form be-

kannt zu machen.

(4) Zum Ende jedes Kalenderjahres übermittelt das Bundesamt für Güterverkehr den re-

gisterführenden Stellen in den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in

den anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum

sowie der Europäischen Kommission elektronisch das Mautdienstregister in nicht perso-

nenbezogener Form. Abweichungen zwischen den Daten der von den anderen Mitglied-
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staaten der Europäischen Union und den anderen Vertragsstaaten des Abkommens über

den Europäischen Wirtschaftsraum übermittelten Mautdienstregister bezüglich der Situa-

tion in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum teilt das Bundesamt für Güterver-

kehr dem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder dem anderen Vertragsstaat des Ab-

kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, in dem der jeweilige Anbieter regis-

triert ist, sowie der Europäischen Kommission mit.

§ 22

Anforderungen an Interoperabilitätskomponenten

(1) Interoperabilitätskomponenten sind Bauteile, Bauteilgruppen, Unterbaugruppen oder

komplette Materialbaugruppen, die in elektronische Mautsysteme nach § 1 eingegliedert

sind oder eingegliedert werden sollen und von denen die Interoperabilität dieser elektro-

nischen Mautsysteme unmittelbar oder mittelbar abhängt. Hierbei kann es sich sowohl um

materielle als auch um immaterielle Produkte, insbesondere Software, handeln.

(2) Für die Interoperabilitätskomponenten, einschließlich der Schnittstellen, muss vom

Hersteller nachgewiesen werden, dass sie die Anforderungen der Richtlinie 2004/52/EG,

der Entscheidung 2009/750/EG sowie der für die jeweiligen Interoperabilitätskomponen-

ten geltenden Gesetze erfüllen (Konformität der Interoperabilitätskomponenten).

(3) Für die Interoperabilitätskomponenten, einschließlich der Schnittstellen, muss vom

Hersteller oder Anbieter nachgewiesen werden, dass sie in der Lage sind, während des

Betriebs die Mauterhebung nach Maßgabe der in den Gebietsvorgaben festgelegten An-

forderungen an die Dienstleistungsqualität zu erreichen und aufrecht zu erhalten (Ge-

brauchstauglichkeit der Interoperabilitätskomponenten).

§ 23

Beurteilung und Kennzeichnung von Interoperabilitätskomponenten

(1) Die Beurteilung der Konformität von Interoperabilitätskomponenten hat durch den

Hersteller selbst oder durch eine oder mehrere notifizierte Stellen nach Anhang IV Num-

mer 1 der Entscheidung 2009/750/EG zu erfolgen.
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(2) Die Beurteilung der Gebrauchstauglichkeit von Interoperabilitätskomponenten ist von

den für die Erhebung einer Maut im Bund und in den Ländern zuständigen Behörden oder

durch eine oder mehrere notifizierte Stellen nach Anhang IV Nummer 2 der Entscheidung

2009/750/EG vorzunehmen.

(3) Interoperabilitätskomponenten können vom Hersteller oder Anbieter mit dem CE-

Zeichen versehen werden, wenn für sie eine EG-Konformitätserklärung oder Ge-

brauchstauglichkeitserklärung vorliegt.

(4) Konformitätserklärungen oder Gebrauchstauglichkeitserklärungen sind vom Hersteller

der Interoperabilitätskomponenten, dem Anbieter oder einem Bevollmächtigen nach

Maßgabe des Anhanges IV der Entscheidung 2009/750/EG zu erstellen. Der Inhalt der

Erklärungen muss Anhang IV Nummer 3 der Entscheidung 2009/750/EG entsprechen.

Aus den Erklärungen muss hervorgehen, ob sie die Konformität mit Spezifikationen oder

die Gebrauchstauglichkeit betreffen.

§ 24

Inverkehrbringen von Interoperabilitätskomponenten

(1) Das Inverkehrbringen von Interoperabilitätskomponenten darf vorbehaltlich des Ab-

satzes 2 nicht verboten, beschränkt oder behindert werden, wenn diese Komponenten das

CE-Zeichen tragen oder für sie eine EG-Konformitätserklärung oder Gebrauchstauglich-

keitserklärung vorliegt.

(2) Hat das Bundesamt für Güterverkehr Grund zu der Annahme, dass Interoperabilitäts-

komponenten, die das CE-Zeichen tragen und in Verkehr gebracht worden sind, bei be-

stimmungsgemäßer Verwendung die Anforderungen des § 22 Absatz 2 oder 3 oder des

§ 25 nicht erfüllen werden, so kann es das weitere Inverkehrbringen dieser Komponenten

untersagen oder einschränken oder ihre Rücknahme oder ihren Rückruf anordnen. Das

Bundesamt für Güterverkehr unterrichtet die Europäische Kommission unverzüglich un-

ter Angabe der Gründe über die getroffenen Maßnahmen und erläutert insbesondere, ob

die Komponenten nicht übereinstimmend sind, weil

1. die technischen Spezifikationen nicht ordnungsgemäß angewandt wurden oder

2. die technischen Spezifikationen ungeeignet sind.

(3) Erfüllen Interoperabilitätskomponenten, die das CE-Zeichen tragen, nicht die Anfor-

derungen des § 22 Absatz 2 oder Absatz 3, verlangt das Bundesamt für Güterverkehr vom
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Hersteller oder seinem in der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässigen Bevollmächtigten,

die Konformität oder Gebrauchstauglichkeit der jeweiligen Interoperabilitätskomponente

entsprechend den geltenden Vorschriften herzustellen. Das Bundesamt für Güterverkehr

unterrichtet die Europäische Kommission und die zuständigen Stellen der anderen Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union und der anderen Vertragsstaaten des Abkommens

über den Europäischen Wirtschaftsraum hiervon.

(4) Das Produktsicherheitsgesetz bleibt unberührt. Das Bundesamt für Güterverkehr und

die nach dem Produktsicherheitsgesetz zuständigen Behörden unterrichten sich gegensei-

tig über die im Hinblick auf Interoperabilitätskomponenten gewonnenen Erkenntnisse

und getroffenen Maßnahmen.

§ 25

Besondere Anforderungen an die Fahrzeuggeräte

(1) Die mautdienstbezogenen Leistungen sind den Nutzern als ein einheitlicher, fortdau-

ernder Dienst anzubieten. Dies erfordert insbesondere, dass bei den Fahrzeuggeräten wäh-

rend einer Fahrt über die zuvor vorgenommenen Einstellungen hinsichtlich der Fahrzeug-

klassifizierung, einschließlich der veränderbaren Bemessungsgrößen, hinaus keine zusätz-

lichen Einstellungen vorzunehmen sind.

(2) Fahrzeuggeräte, die im Rahmen des Mautdienstes eingesetzt werden, müssen für jedes

elektronische Mautsystem in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in den

anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, wel-

ches in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2004/52/EG fällt, und für alle Fahrzeugar-

ten einsetzbar sein.

(3) Die veränderbaren Daten für die Fahrzeugklassifizierung, die sich von einer Fahrt zur

anderen oder während einer Fahrt ändern können und im Fahrzeug selbst eingegeben

werden können, müssen über eine Benutzer-Schnittstelle an dem Fahrzeuggerät einzuge-

ben sein.

(4) Fahrzeuggeräte dürfen unbeschadet nach anderen Rechtsvorschriften erforderlicher

Genehmigungen auch für weitere Zwecke und andere Dienste einsetzbar sein, soweit dies

in keinem mautpflichtigen Streckennetz die Erhebung der Maut beeinträchtigt.
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§ 26

Liste gesperrter Fahrzeuggeräte

(1) Jeder zugelassene Anbieter darf zu Zwecken der Haftungsbeschränkung nach Absatz

2 Listen führen, in denen er die von ihm gesperrten Fahrzeuggeräte seiner Nutzer auf-

führt. Die zugelassenen Anbieter und die für die Erhebung einer Maut in Bund und Län-

dern zuständigen Behörden dürfen für die Listen folgende Daten erheben, speichern, nut-

zen und einander übermitteln, soweit dies für den in Satz 1 genannten Zweck erforderlich

ist:

1. Identifikationsnummer des Nutzers, dem das gesperrte oder entsperrte Fahrzeuggerät

zugeordnet ist,

2. Identifikationsnummer des Fahrzeuggeräts, zu dem eine Sperr- oder Entsperrmeldung

vom Anbieter vorliegt,

3. Informationen zur Gültigkeit eines Eintrags,

4. Zeitpunkt, zu dem der Anbieter eine Sperrung oder Entsperrung ausgelöst hat,

5. Zeitpunkt, zu dem das Fahrzeuggerät die Sperrung oder Entsperrung bestätigt hat,

6. Art der Sperraktivität, die für ein Fahrzeuggerät durchgeführt wurde,

7. eine im System des Anbieters eindeutige Identifikationsnummer für Datensätze vom

Datentyp „Sperr- oder Entsperrinformation“.

Diese Daten dürfen über den in Satz 1 genannten Zweck hinaus ausschließlich dann zu

Zwecken dieses Gesetzes sowie den der Mauterhebung zu Grunde liegenden Gesetzen

des Bundes und der Länder gespeichert, genutzt und übermittelt werden, wenn dies für

die Erreichung eines dieser Zwecke im Einzelfall jeweils erforderlich ist. Eine Übermitt-

lung, Nutzung oder Beschlagnahme dieser Daten nach anderen Rechtsvorschriften ist

unzulässig.

(2) Ist den für die Erhebung einer Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden von

einem zugelassenen Anbieter eine Liste gesperrter Fahrzeuggeräte im Sinne des Absat-

zes 1 zugegangen, haftet der Anbieter nicht für durch die Verwendung solcher gesperrten

und in der Liste enthaltenen Fahrzeuggeräte noch angefallene Maut.

(3) Die jeweils zuständigen Behörden von Bund und Ländern sowie die zugelassenen

Anbieter sind verpflichtet, die Anzahl der Einträge in der Liste gesperrter Fahrzeuggeräte,

das Format der Liste und die Häufigkeit ihrer Aktualisierung zu vereinbaren.
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§ 27

Notifizierte Stellen

(1) Eine notifizierte Stelle ist eine akkreditierte Stelle, die nach Absatz 5 Satz 2 benannt

worden und befugt ist, das Verfahren zur Beurteilung der Konformität mit Spezifikatio-

nen oder der Gebrauchstauglichkeit nach Anhang IV der Entscheidung 2009/750/EG

durchzuführen oder zu überwachen.

(2) Die Akkreditierung der in Deutschland ansässigen Stellen nach Absatz 1 erfolgt bei

der nationalen Akkreditierungsstelle im Sinne des Artikels 5 der Verordnung (EG) Nr.

765/2008 in Verbindung mit § 2 Absatz 1 des Akkreditierungsstellengesetzes.

(3) Mit einer gültigen Akkreditierung nach Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008

in Verbindung mit § 2 Absatz 1 des Akkreditierungsstellengesetzes wird bescheinigt, dass

die akkreditierte Stelle die Anforderungen der Richtlinie 2004/52/EG und Artikel 17 Ab-

satz 2 in Verbindung mit Anhang V der Entscheidung 2009/750/EG erfüllt. Die nationale

Akkreditierungsstelle entzieht einer akkreditierten Stelle die Akkreditierung, wenn diese

die in Satz 1 genannten Anforderungen nicht mehr erfüllt oder nachträglich bekannt wird,

dass diese Anforderungen zum Zeitpunkt der Akkreditierung nicht erfüllt wurden.

(4) Die nationale Akkreditierungsstelle unterrichtet das Bundesamt für Güterverkehr über

die Erteilung, die Änderung, die Entziehung und das Erlöschen von Akkreditierungen

nach Absatz 2. Auf der Grundlage der nach Satz 1 übermittelten Informationen benennt

das Bundesamt für Güterverkehr der Europäischen Kommission und den anderen Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union sowie den anderen Vertragsstaaten des Abkommens

über den Europäischen Wirtschaftsraum die in Deutschland ansässigen Stellen nach Ab-

satz 1 und gibt den Zuständigkeitsbereich jeder Stelle sowie die zuvor von der Europäi-

schen Kommission erteilten Kennnummern an.

(5) Ist das Bundesamt für Güterverkehr der Auffassung, dass eine von einem anderen

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens

über den Europäischen Wirtschaftsraum notifizierte Stelle den relevanten Kriterien nach

Absatz 2 Satz 2 nicht entspricht, so informiert es hierüber den nach Artikel 5 Absatz 1 der

Richtlinie 2004/52/EG eingesetzten Ausschuss für elektronische Maut.
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§ 28

Einrichtung und Aufgaben der Vermittlungsstelle

(1) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur überträgt einem Priva-

ten die Errichtung und den Betrieb der Vermittlungsstelle. Die Übertragung ist vom Bun-

desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Bundesanzeiger bekannt zu ge-

ben.

(2) Die Vermittlungsstelle muss unabhängig von den Interessen der jeweils für die Erhe-

bung einer Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden und den gewerblichen Inte-

ressen der Anbieter sein. Sie ist in ihrer Arbeit keinen Weisungen unterworfen.

(3) Die Vermittlungsstelle hat die Aufgabe, die Vermittlung zwischen den jeweils zu-

ständigen Behörden sowie den registrierten Anbietern bei Streitigkeiten im Zusammen-

hang mit der Zulassung nach § 10 und der beschränkten Zulassung nach § 11 zu erleich-

tern. Die Vermittlungsstelle ist insbesondere befugt, zu prüfen, ob die Vertragsbedingun-

gen, welche die für die Erhebung einer Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden

den Anbietern auferlegen, keine Diskriminierung beinhalten und Kosten und Risiken der

Vertragsparteien angemessen widerspiegeln.

(4) Die Vermittlungsstelle ist befugt, die in den in Absatz 3 Satz 1 genannten Verträgen

oder in Absatz 3 Satz 2 genannten Vertragsbedingungen enthaltenen personenbezogenen

Daten zu erheben, zu speichern und zu nutzen, soweit dies für die Erfüllung der in Ab-

satz 3 genannten Aufgaben erforderlich ist. Die personenbezogenen Daten nach Satz 1

sind von der Vermittlungsstelle jeweils unverzüglich zu löschen, wenn sie für die in Ab-

satz 3 genannte Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich sind.

(5) Die Vermittlungsstelle hat im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung nach Absatz 3 zu ihrer

Kenntnis gelangte sowie in den Verträgen oder sonstigen Unterlagen enthaltene Betriebs-

und Geschäftsgeheimnisse zu wahren.

(6) Die Vermittlungsstelle tauscht mit den Vermittlungsstellen der anderen Mitglied-

staaten der Europäischen Union und der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über

den Europäischen Wirtschaftsraum Informationen über die Grundsätze und Methodik

ihrer Arbeit in nicht personenbezogener Form aus.
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§ 29

Organisation der Vermittlungsstelle und Kostentragung

(1) Die Vermittlungsstelle besteht aus einem Spruchkörper nach Absatz 2 und der Ge-

schäftsstelle nach Absatz 3.

(2) Der Spruchkörper besteht aus dem Vorsitzenden des Spruchkörpers sowie Beisitzern,

wobei jede Streitpartei für jeden Vermittlungsfall einen Beisitzer zu benennen hat. Der

Vorsitzende des Spruchkörpers muss die Befähigung zum Richteramt besitzen. Zu den

Aufgaben des Vorsitzenden des Spruchkörpers gehören

1. die Mitteilung nach § 30 Absatz 1 Satz 2,

2. die Vorbereitung und Leitung der Sitzungen des Spruchkörpers,

3. die Einholung von Informationen nach § 30 Absatz 2 und

4. der Austausch von Informationen nach § 28 Absatz 6.

(3) Die Geschäftsstelle besteht aus dem Vorsitzenden des Spruchkörpers und einem Sek-

retariat; der Vorsitzende des Spruchköpers ist Vorgesetzter der Mitarbeiter des Sekretaria-

tes.

(4) Die Parteien tragen jeweils die Kosten des von ihnen benannten Beisitzers. Die übri-

gen Kosten der Vermittlungsstelle trägt das Bundesministerium für Verkehr und digitale

Infrastruktur.

§ 30

Vermittlungsverfahren

(1) Die für die Erhebung einer Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden sowie

die registrierten Anbieter können die zuständige Vermittlungsstelle im Rahmen ihrer

Aufgaben nach § 28 Absatz 3 bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Zulassung

nach § 10 und der beschränkten Zulassung nach § 11 um Vermittlung ersuchen. Der Vor-

sitzende des Spruchkörpers gibt innerhalb eines Monats nach Eingang eines Antrags auf

Vermittlung an, ob alle für die Vermittlung erforderlichen Unterlagen vorliegen. Die

Vermittlungsstelle nimmt spätestens sechs Monate nach Eingang eines Antrags auf Ver-

mittlung zu der Streitigkeit Stellung.

(2) Der Vorsitzende des Spruchkörpers kann bei den für die Erhebung einer Maut in Bund

und Ländern zuständigen Behörden, bei dem beteiligten Anbieter sowie bei Dritten, die
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an der Bereitstellung des Mautdienstes in Deutschland beteiligt sind, für die Arbeit der

Vermittlungsstelle wesentliche Informationen anfordern. § 28 Absatz 4 und 5 gilt ent-

sprechend.

§ 31

Verordnungsermächtigungen

(1) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

1. im Hinblick auf die Registrierung von Anbietern

a) die näheren Anforderungen an die Registrierungsvoraussetzungen, an das Registrie-

rungsverfahren und an die regelmäßigen Überprüfung der Registrierungsvoraussetzungen

nach den §§ 4 bis 7,

b) die Gebühren für die Überprüfung des Vorliegens der Registrierungsvoraussetzungen

nach §§ 5, 6 Absatz 1 und § 7 Absatz 2 Satz 1 festzulegen

2. im Hinblick auf das Mautdienstregister

a) die erforderlichen Einzelheiten zu den Angaben im Mautdienstregister nach § 21 Ab-

satz 1,

b) die Verfahrensregelungen, Überprüfungsfristen und Aktualisierungsintervalle zu § 21

Absatz 2 sowie

c) die Mitteilungspflichten des Bundesamtes für Güterverkehr gegenüber den registerfüh-

renden Stellen der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der anderen Ver-

tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sowie der Europäi-

schen Kommission nach § 21 Absatz 4

zu regeln.

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates eine Verfahrensordnung für die

Vermittlungsstelle nach § 28 zu erlassen.
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§ 32

Pilot-Mautsysteme

(1) Der Bund und die Länder können im Interesse der technischen Weiterentwicklung des

in § 3 Absatz 1 bezeichneten Mautdienstes zeitlich befristet auf begrenzten Bereichen

ihrer mautpflichtigen Streckennetze und parallel zu ihren elektronischen Mautsystemen

nach § 3 Pilot-Mautsysteme zulassen, die neue Technologien oder Konzepte einsetzen,

die mit einer oder mehreren Bestimmungen der Richtlinie 2004/52/EG, der Entscheidung

2009/750/EG oder den Vorschriften dieses Gesetzes mit Ausnahme der hierin und in an-

deren Gesetzen und Verordnungen enthaltenen datenschutzrechtlichen Vorschriften und

Verpflichtungen zur Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nicht überein-

stimmen. Vor Erteilung einer solchen Zulassung muss die zuständige Behörde des Bun-

des oder Landes die notwendige Genehmigung der Europäischen Kommission einholen.

(2) Der anfängliche Geltungszeitraum einer solchen Zulassung darf nicht länger als drei

Jahre betragen.

(3) Die Anbieter müssen sich nicht an Pilot-Mautsystemen beteiligen.

Artikel 2

Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes

Das Bundesfernstraßenmautgesetz vom 12. Juli 2011 (BGBl. I S. 1378), das zuletzt durch

Artikel 1 des Gesetzes …vom… (BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird wie folgt ge-

ändert:

1. In § 1 Absatz 4, § 3a Absatz 2 Satz 1, § 5 Satz 2 und § 13 werden jeweils die Wörter

„für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung“ durch die Wörter „für Verkehr und digitale

Infrastruktur“ ersetzt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 2 werden die folgenden Sätze angefügt:

„Erstattungen nach § 21 des Bundesgebührengesetzes sind schriftlich beim Bundesamt

für Güterverkehr zu beantragen. Auf Verlangen des Bundesamtes für Güterverkehr
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sind geeignete Unterlagen zur Aufklärung des Anspruchs vorzulegen. Über den Erstat-

tungsantrag wird durch Bescheid entschieden. Absatz 5 Satz 3 gilt entsprechend.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Absatz 3 Satz 3 werden

aaa) in Nummer 6 der Schlusspunkt durch ein Komma ersetzt und

bbb) folgende Nummern 7 bis 9 angefügt:

„7. Identifikationsnummer

a) des Betreibers oder

b) des Anbieters nach § 10 Absatz 1 oder § 11 Absatz 1 des

Mautsystemgesetzes vom … (BGBL. I S. …),

8. Identifikationsnummer des zum Zweck der Mauterhebung im Fahr-

zeug eingebauten Fahrzeuggeräts,

9. Vertragsnummer des Nutzers.“

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Für Anbieter im Sinne § 10 Absatz 1 und des § 11 Absatz 1 des Mautsys-

temgesetzes gelten die Sätze 3 bis 5 entsprechend.“

c) In Absatz 4 Satz 3 und Absatz 5 Satz 2 werden jeweils die Wörter „für Verkehr,

Bau und Stadtentwicklung“ durch die Wörter „für Verkehr und digitale Infrastruk-

tur“ ersetzt.

d) Absatz 6 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Verpflichtet sich der Betreiber oder ein Anbieter, der einen Vertrag nach § 4d Ab-

satz 1 oder § 4f Absatz 1 mit dem Bundesamt für Güterverkehr abgeschlossen hat,

gegenüber dem Bundesamt für Güterverkehr zur unbedingten Zahlung eines Betra-

ges in Höhe der entstandenen Maut des Mautschuldners, so ist der Mautschuldner

insoweit von der Verpflichtung zur Entrichtung der Maut an das Bundesamt für Gü-

terverkehr befreit, als der Mautschuldner

1. nachweist, dass zwischen ihm und dem Betreiber oder dem jeweiligen Anbieter

ein Rechtsverhältnis besteht, auf Grund dessen der Mautschuldner für jede

mautpflichtige Benutzung einer mautpflichtigen Straße im Sinne des § 1 ein
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Entgelt in Höhe der zu entrichtenden Maut an den Betreiber oder den jeweiligen

Anbieter zahlen muss oder gezahlt hat, und

2. sicherstellt, dass seine Verpflichtungen aus dem Rechtsverhältnis erfüllt wer-

den.“

3. Nach § 4 werden folgende §§ 4a bis 4j eingefügt:

„§ 4a

Europäischer elektronischer Mautdienst

Das Mautsystem nach diesem Gesetz ist ein elektronisches Mautsystem im Sinne des

§ 1 Absatz 1 des Mautsystemgesetzes.

§ 4b

Bundesamt für Güterverkehr

Vorbehaltlich abweichender Regelungen in diesem Gesetz ist das Bundesamt für Gü-

terverkehr für das elektronische Mautsystem nach diesem Gesetz zuständige Stelle des

Bundes nach dem Mautsystemgesetz.

§ 4c

Zulassungsverfahren

(1) Für die Zulassung nach § 10 des Mautsystemgesetzes für die nach § 1 mautpflich-

tigen Straßen sind

1. eine Prüfvereinbarung nach § 4d Absatz 1 abzuschließen,

2. das Prüfverfahren nach § 4d Absatz 3 durchzuführen,

3. eine beschränkte Zulassung nach § 4e Absatz 1 zu erteilen,

4. der Pilotbetrieb nach § 4e Absatz 2 durchzuführen und

5. ein Zulassungsvertrag nach § 4f Absatz 1 abzuschließen.

(2) Die Gebrauchstauglichkeitsprüfung nach § 23 des Mautsystemgesetzes besteht aus

dem Prüfverfahren nach Absatz 1 Nummer 2 und dem Pilotbetrieb nach Absatz 1

Nummer 4.
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§ 4d

Prüfvereinbarung und Prüfverfahren

(1) Das Bundesamt für Güterverkehr hat mit einem Anbieter, der nach § 4 des Maut-

systemgesetzes registriert ist und einen Antrag auf Zulassung zur Erbringung maut-

dienstbezogener Leistungen nach § 10 Absatz 1 des Mautsystemgesetzes gestellt hat,

einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zu schließen, mit dem der Anbieter es dem Bun-

desamt für Güterverkehr ermöglicht, das Erfüllen der Anforderungen nach § 4f Ab-

satz 1 festzustellen (Prüfvereinbarung).

(2) Jede Prüfvereinbarung enthält nach näherer Bestimmung durch eine Rechtsverord-

nung nach § 4h Satz 1 für alle Anbieter einheitliche Regelungen

1. zum zeitlichen und organisatorischen Ablauf des Prüfverfahrens und des Pilotbe-

triebs einschließlich dem Beginn und dem Ende des Prüfverfahrens und des Pilotbe-

triebs,

2. zu den Mitwirkungs- und Leistungspflichten des Anbieters und des Bundesamtes

für Güterverkehr,

3. zum rechtmäßigen Umgang mit Daten, insbesondere der Sicherheit der Daten, Da-

tenschutz, Behandlung vertraulicher Daten, Übermittlung, Speicherung, Sperrung und

Löschung,

4. zu den Bedingungen für die Mitwirkung des Anbieters an der Mauterhebung im

Rahmen des Pilotbetriebs,

5. zu Haftungsregelungen, vertraglichen Sanktionsmöglichkeiten und Kündigungs-

rechten,

6. zu Maßnahmen zur Absicherung der finanziellen Ansprüche des Bundes,

7. zu den vom Anbieter zu entrichtenden Entgelten für die im Rahmen des Prüfverfah-

rens nach § 4d Absatz 3 und des Pilotbetriebs nach § 4e Absatz 2 vorgenommenen

Leistungen einschließlich deren Höhe und der Zahlungsbedingungen,

8. zur Beschränkung von Rechten des Anbieters sowie dem vollständigen oder teil-

weisen Verzicht auf Rechte des Anbieters zu Gunsten des Bundes und

9. zu den Pflichten des Anbieters nach Beendigung der Prüfvereinbarung.
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In die Prüfvereinbarung können ferner solche Regelungen aufgenommen werden, die

keinen unmittelbaren Bezug zu der Leistungserbringung haben, jedoch zur Gestaltung

sonstiger Beziehungen der Vertragsparteien erforderlich sind.

(3) Nach Abschluss der Prüfvereinbarung nach Absatz 1 stellt das Bundesamt für Gü-

terverkehr fest, ob der jeweilige Anbieter, der die Zulassung zur Erbringung maut-

dienstbezogener Leistungen auf den nach § 1 mautpflichtigen Straßen beantragt hat,

die Vorgaben nach § 4f Absatz 1 Nummer 1 bis 3 erfüllt, soweit dies vor Durchfüh-

rung des Pilotbetriebs nach § 4e Absatz 2 möglich ist.

§ 4e

Beschränkte Zulassung und Pilotbetrieb

(1) Das Bundesamt für Güterverkehr lässt nach § 11 Absatz 1 des Mautsystemgesetzes

einen Anbieter auf Antrag zur Erbringung mautdienstbezogener Leistungen auf den

nach § 1 mautpflichtigen Straßen zum Zwecke der Durchführung des Pilotbetriebs

nach Absatz 3 durch Verwaltungsakt zu (beschränkte Zulassung), wenn der Anbieter

das Prüfverfahren nach § 4d Absatz 3 erfolgreich bestanden hat.

(2) Nach Erteilung der beschränkten Zulassung nach Absatz 1 stellt das Bundesamt für

Güterverkehr im Rahmen eines Pilotbetriebs nach § 11 Absatz 1 des Mautsystemge-

setzes fest, ob der jeweilige Anbieter, der die Zulassung zur Erbringung mautdienstbe-

zogener Leistungen auf den nach § 1 mautpflichtigen Straßen beantragt hat, die Vor-

gaben nach § 4f Absatz 1 Nummer 1 bis 3 erfüllt.

§ 4f

Zulassung von Anbietern

(1) Das Bundesamt für Güterverkehr lässt nach § 10 Absatz 2 des Mautsystemgesetzes

einen Anbieter auf Antrag zur Mitwirkung bei der Erhebung der Maut auf den nach § 1

mautpflichtigen Straßen durch öffentlich-rechtlichen Vertrag zu (Zulassungsvertrag),

wenn der Anbieter

1. gewährleistet, dass seine Mitwirkung bei der Erhebung der Maut nur nach Maßgabe

des § 4 Absatz 6 erfolgt,

2. sicherstellt, dass die Berechnung der Maut nach § 3 Absatz 4 erfolgt,
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3. die durch Rechtsverordnung nach § 4i festgelegten Gebietsvorgaben für die nach

§ 1 mautpflichtigen Straßen erfüllt, insbesondere die Gebrauchstauglichkeit der von

ihm eingesetzten Interoperabilitätskomponenten nach dem in § 23 des Mautsystemge-

setzes geregelten Verfahren festgestellt worden ist.

(2) Jeder Zulassungsvertrag enthält nach näherer Bestimmung durch eine Rechtsver-

ordnung nach § 4h Satz 1 für alle Anbieter einheitliche Regelungen

1. zu den Bedingungen für die Mitwirkung an der Mauterhebung durch den Anbieter

und deren Umfang in Zusammenhang mit der Mauterhebung,

2. zum Beginn des Erbringens mautdienstbezogener Leistungen, zur Laufzeit und Be-

endigung des Zulassungsvertrages,

3. zur Art und Weise der Vertragserfüllung,

4. zu den Fallgruppen, in denen das Verfahren zur Feststellung der Gebrauchstaug-

lichkeit von Interoperabilitätskomponenten nach § 23 des Mautsystemgesetzes ganz

oder teilweise zu wiederholen ist,

5. zu Mitwirkungs- und Leistungspflichten des Anbieters und des Bundesamtes für

Güterverkehr,

6. zum rechtmäßigen Umgang mit Daten, insbesondere der Sicherheit der Daten, Da-

tenschutz und der Behandlung vertraulicher Daten, Übermittlung, Speicherung, Sper-

rung und Löschung,

7. zu den Maßnahmen zur Sicherung der vollständigen Mauterhebung und Mautaus-

kehr an das Bundesamt für Güterverkehr und zur Durchführung der Überwachung des

Anbieters, einschließlich Zutritts- und Einsichtsrechten des Bundesamtes für Güter-

verkehr,

8. zu den Vorgaben zur Absicherung der finanziellen Ansprüche des Bundes,

9. zur Beschränkung von Rechten des Anbieters, dem vollständigen oder teilweisen

Verzicht auf Rechte des Anbieters zu Gunsten des Bundes,

10. zu den vom Anbieter zu entrichtenden Entgelten für die Wiederholung des Ver-

fahrens zur Feststellung der Gebrauchstauglichkeit von Interoperabilitätskomponenten

nach § 23 des Mautsystemgesetzes einschließlich deren Höhe und der Zahlungsbedin-

gungen,

11. zu den vom Anbieter zu entrichtenden Entgelten zur Deckung der Kosten nach

§ 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 3 des Mautsystemgesetzes,
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12. zu Haftungsregelungen, vertraglichen Sanktionsmöglichkeiten und Kündigungs-

rechten sowie

13. zu den Pflichten des Anbieters nach Beendigung des Zulassungsvertrages.

In den Zulassungsvertrag können ferner solche Regelungen aufgenommen werden, die

keinen unmittelbaren Bezug zu der Leistungserbringung haben, jedoch zur Gestaltung

sonstiger Beziehungen der Vertragsparteien erforderlich sind.

§ 4g

Überwachung

(1) Das Bundesamt für Güterverkehr überwacht die Einhaltung der Pflichten der An-

bieter aus den Prüfvereinbarungen nach § 4d Absatz 1, den beschränkten Zulassungen

nach § 4e Absatz 1 und den Zulassungsverträgen nach § 4f Absatz 1 und ergreift die

Maßnahmen, die zur Feststellung oder zur Ausräumung eines hinreichenden Verdachts

eines Verstoßes oder zur Beseitigung festgestellter Verstöße oder zur Verhütung künf-

tiger Verstöße erforderlich sind. Dazu gehört insbesondere die Befugnis, eine Prüfver-

einbarung nach § 4d Absatz 1 oder einen Zulassungsvertrag nach § 4f Absatz 1 zu

kündigen, wenn die Kündigungsvoraussetzungen vorliegen.

(2) Das Bundesamt für Güterverkehr hat die beschränkte Zulassung zu widerrufen,

wenn die Voraussetzungen nach § 4f Absatz 1 nachträglich entfallen sind. Das Bun-

desamt für Güterverkehr hat die beschränkte Zulassung zurückzunehmen, wenn die

Voraussetzungen nach § 4f Absatz 1 nicht vorgelegen haben.

(3) Das Bundesamt für Güterverkehr kann die beschränkte Zulassung widerrufen,

wenn der Anbieter gegen Pflichten verstößt, die sich aus diesem Gesetz, auf Grund

dieses Gesetzes oder aus der Prüfvereinbarung nach § 4d Absatz 1 ergeben und des-

halb eine ordnungsgemäße Durchführung des Pilotbetriebs nicht möglich ist.

(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Rücknahme oder Widerruf der be-

schränkten Zulassung haben keine aufschiebende Wirkung.
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§ 4h

Rechtsverordnungen zu Prüfvereinbarung und Zulassungsvertrag

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die näheren Einzelheiten der

Bestimmungen der Prüfvereinbarung nach § 4d Absatz 2 und des Zulassungsvertrages

nach § 4f Absatz 2 einheitlich festzusetzen. Das Bundesministerium für Verkehr und

digitale Infrastruktur wird ferner ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-

mung des Bundesrates seine Befugnis nach Satz 1 ganz oder teilweise auf das Bundes-

amt für Güterverkehr zu übertragen.

§ 4i

Rechtsverordnungen zu Gebietsvorgaben

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die Gebietsvorgaben im Sinne

des § 9 Absatz 1, 3 und 4 des Mautsystemgesetzes für die nach § 1 mautpflichtigen

Straßen festzulegen. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

wird ferner ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

seine Befugnis nach Satz 1 ganz oder teilweise auf das Bundesamt für Güterverkehr zu

übertragen.

§ 4j

Nutzerlisten

(1) Die nach § 4e oder § 4f zugelassenen Anbieter übermitteln dem Bundesamt für Gü-

terverkehr auf elektronischem Weg zu den in Absatz 3 genannten Zwecken täglich Da-

ten nach Satz 2 zu den jeweiligen Verträgen, die der Anbieter mit seinen Nutzern ab-

geschlossen hat (Nutzerlisten). In den Nutzerlisten sind folgende Daten zu speichern:

1. Kennzeichen des Fahrzeugs oder der Fahrzeugkombination,

2. Identifikationsnummer des Fahrzeuggeräts,

3. Vertragsnummer des Nutzers.
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(2) Auf Verlangen des Bundesamtes für Güterverkehr haben die nach § 4e oder § 4f

zugelassenen Anbieter folgende Daten zu den in Absatz 3 genannten Zwecken zu

übermitteln:

1. Name und Anschrift des Nutzers,

2. Kennzeichen des Fahrzeugs oder der Fahrzeugkombination,

3. Identifikationsnummer des Fahrzeuggeräts,

4. Vertragsnummer des Nutzers.

(3) Das Bundesamt für Güterverkehr darf die in Absatz 1 und 2 genannten Daten aus-

schließlich zur Wahrnehmung seiner hoheitlichen Aufgaben im Rahmen der Kontrolle

der Einhaltung der Mautpflicht und Ahndung von Verstößen sowie bei der Überwa-

chung der nach § 4e oder § 4f zugelassenen Anbieter erheben, speichern und nutzen.

Eine Übermittlung, Nutzung oder Beschlagnahme dieser Daten nach anderen Rechts-

vorschriften ist unzulässig.

(4) Die Daten nach Absatz 1 sind vom Bundesamt für Güterverkehr drei Jahre nach

Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie übermittelt worden sind, zu löschen. Die Daten

nach Absatz 2 sind vom Bundesamt für Güterverkehr nach Erfüllung des Zwecks ihrer

Übermittlung, spätestens nach Ablauf der haushaltsrechtlichen Aufbewahrungsfristen

unverzüglich zu löschen.“

4. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 werden

aa) in Nummer 5 der Schlusspunkt durch ein Komma ersetzt und

bb) die folgenden Nummern 6 bis 8 angefügt:

„6. Identifikationsnummer des Betreibers oder des Anbieters nach § 4e und

§ 4f,

7. Identifikationsnummer und Betriebszustand des Fahrzeuggeräts,

8. Vertragsnummer des Nutzers.“

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Für Anbieter nach § 4e und § 4f gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.“

5. Dem § 9 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Für Anbieter nach § 4e und § 4f gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.“

Drucksache 361/14 -32-



Artikel 3

Änderung der LKW-Maut-Verordnung

Die Lkw-Maut-Verordnung vom 24. Juni 2003 (BGBl. I S. 1003), die zuletzt durch Arti-

kel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2550) geändert worden ist, wird wie

folgt geändert:

1. In § 4 Absatz 1 werden die Wörter „oder das automatische Mauterhebungssystem“

durch die Wörter „oder ein automatisches Mauterhebungssystem“ ersetzt.

2. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Betreiber“ die Wörter „oder einem An-

bieter nach § 4e und § 4f des Bundesfernstraßenmautgesetzes (Anbieter)“

eingefügt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Einem Fahrzeuggerät im Sinne dieses § 6 steht ein Fahrzeuggerät im Sin-

ne von § 16 Absatz 2 des Mautsystemgesetzes gleich.“

b) In Absatz 1a werden nach dem Wort „Betreiber“ die Wörter „oder seinem An-

bieter nach § 4e und § 4f des Bundesfernstraßenmautgesetzes“ eingefügt.

Artikel 4

Aufhebung von Vorschriften

Das Mautsystemgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Dezember 2005

(BGBl. I S. 3692) wird aufgehoben.
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Artikel 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

1. Ausgangslage:

Der vorliegende Gesetzentwurf dient der Umsetzung der Entscheidung 2009/750/EG der

Kommission vom 6. Oktober 2009 über die Festlegung der Merkmale des europäischen

elektronischen Mautdienstes und seiner technischen Komponenten (ABl. L 268 vom

13.10.2009, S. 11) (EEMD-Entscheidung) in deutsches Recht. Rechtsgrundlage der

EEMD-Entscheidung ist die Richtlinie 2004/52/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 29. April 2004 über die Interoperabilität elektronischer Mautsysteme in der

Gemeinschaft (ABl. L 200 vom 7.6.2004, S. 50) (Interoperabilitätsrichtlinie). Diese wur-

de bereits mit dem Mautsystemgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. De-

zember 2005 (BGBl. I S. 3692) in nationales Recht umgesetzt. Gemäß dem Abkommen

über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) (Beschluss 94/1/EG des Rates und der

Kommission vom 13. Dezember 1993 (ABl. L 1 vom 3. Januar 1994, S.1)) sind die Ho-

heitsgebiete Liechtensteins, Islands und Norwegens für die Zwecke der Umsetzung der

Richtlinie als Teil des Gebiets der Europäischen Union anzusehen. Die Bezeichnung „Eu-

ropäische Union“ in dieser Begründung bezeichnet daher das Gebiet des EWR.

a) Umsetzung der Interoperabilitätsrichtlinie

aa) Ziel und wesentlicher Inhalt der Interoperabilitätsrichtlinie

Die Interoperabilitätsrichtlinie hat das Ziel, Vorgaben für elektronische Mautsysteme zur

Erhebung von Straßenbenutzungsgebühren in den Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-

on festzulegen, so dass ein angemessener Grad der Interoperabilität auf europäischer

Ebene erreicht wird. Eine Marktfragmentierung in Folge der Verwendung unterschiedli-

cher Techniken und Spezifikationen in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen

Union soll verhindert werden, denn diese könnte sich als Hindernis für das reibungslose

Funktionieren des Binnenmarktes erweisen und damit den Zielen der europäischen Ver-

kehrspolitik schaden.

Zur Erreichung dieses Ziels sieht die Interoperabilitätsrichtlinie vor, dass alle neuen

elektronischen Mautsysteme in der Europäischen Union, die seit dem 1. Januar 2007 in
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Betrieb genommen wurden oder werden, zur Mautabwicklung nur die Techniken Satelli-

tenortung, Mobilfunk nach der GSM/GPRS-Norm oder Mikrowellentechnik (5,8 GHz)

verwenden dürfen. Der europäische elektronische Mautdienst (Mautdienst) soll die In-

teroperabilität auf technischer, prozeduraler und vertraglicher Ebene herstellen, indem er

insbesondere ermöglichen soll, dass die Nutzer von mautdienstbezogenen Leistungen

(Nutzer) aufgrund eines einzigen Vertrags mit einem Anbieter der mautdienstbezogenen

Leistungen (Anbieter) und mit nur einem interoperablen Fahrzeuggerät Zugang zu allen

europäischen Mautsystemen erhalten, die dem Anwendungsbereich der Interoperabilitäts-

richtlinie unterliegen. Den Nutzern soll ein Fahrzeuggerät zur Verfügung stehen, welches

für die Mauterhebung mit den drei zulässigen Techniken genutzt werden kann.

Der Mautdienst steht in keinem Zusammenhang mit den Grundsatzentscheidungen der

Mitgliedstaaten der Europäischen Union über die Erhebung einer Maut für bestimmte

Arten von Fahrzeugen, mit der Höhe der Gebühren oder mit dem Zweck ihrer Erhebung.

Er betrifft lediglich die Art der Maut- und Gebührenerhebung.

Der Regelungsgehalt der Interoperabilitätsrichtlinie wurde durch die EEMD-

Entscheidung konkretisiert.

bb) Umsetzungsbedarf im nationalen Recht

Die Interoperabilitätsrichtlinie wurde durch das Mautsystemgesetz vom 22. Dezember

2005 (BGBl. I S. 3692) bereits in nationales Recht umgesetzt.

b) Umsetzung der EEMD-Entscheidung

aa) Ziel und wesentlicher Inhalt der EEMD-Entscheidung

Die EEMD-Entscheidung wurde auf Grundlage von Artikel 4 Absatz 4 der Interoperabili-

tätsrichtlinie erlassen. Sie verfolgt das Ziel, die konkreten Merkmale des europäischen

elektronischen Mautdienstes und seiner technischen Komponenten festzulegen.

Die EEMD-Entscheidung formuliert dazu Bedingungen, Aufgaben, Rechte und Ver-

pflichtungen für die am Mautdienst Beteiligten, mit denen die Indienststellung des Maut-

dienstes für die nach der Interoperabilitätsrichtlinie relevanten Mauterhebungssysteme in
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der Europäischen Union ermöglicht werden soll. Daraus ergeben sich verschiedene Rege-

lungsaufgaben für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Dazu gehören u. a.:

 die Einrichtung eines Registrierungsverfahrens für Anbieter mautdienstbezogener

Leistungen gemäß Artikel 3 der EEMD-Entscheidung,

 die Erstellung und Aktualisierung eines öffentlich zugänglichen Mautdienstregisters

gemäß Artikel 19 der EEMD-Entscheidung sowie

 die Errichtung einer Vermittlungsstelle gemäß Kapitel III der EEMD-Entscheidung.

Artikel 17 der EEMD-Entscheidung sieht zudem die Benennung von Stellen vor, die be-

fugt sind, das Verfahren zur Beurteilung der Konformität mit Spezifikationen oder der

Gebrauchstauglichkeit nach Anhang IV der EEMD-Entscheidung durchzuführen

und/oder zu überwachen (sog. „notifizierte Stellen“). Eine Verpflichtung der Mitglied-

staaten der Europäischen Union, selbst notifizierte Stellen einzurichten, gibt es jedoch

nicht. Ferner enthält die EEMD-Entscheidung eine Reihe von Anforderungen an den Be-

trieb des Mautdienstes, deren Einhaltung zum Teil von den Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union zu überwachen ist.

bb) Umsetzungsbedarf im nationalen Recht

Nach Artikel 22 der EEMD-Entscheidung richtet sich diese nur an die Mitgliedstaaten der

Europäischen Union. Damit die Regelungen der EEMD-Entscheidung auch gegenüber

den anderen am Mautdienst Beteiligten (Anbieter, Nutzer, notifizierte Stellen, Vermitt-

lungsstelle) Geltung erlangen können, bedarf es der Umsetzung durch ein nationales Ge-

setz.

Zudem ergeben sich Regelungserfordernisse insoweit, als betroffene Rechte und Pflichten

nach der EEMD-Entscheidung nicht ohne mitgliedstaatliche Zuständigkeitsregelung an-

gewendet werden können. Gleiches gilt für solche Rechte und Pflichten, die in der

EEMD-Entscheidung nicht abschließend geregelt und deswegen einer zweckmäßigen

Konkretisierung oder Ergänzung zugänglich sind oder diese erfordern.

Mit dem vorliegenden Gesetz werden dem Bundesamt für Güterverkehr verschiedene

Aufgaben übertragen. Dabei kommt dem Bundesamt für Güterverkehr eine Doppelrolle

zu. Zum einen nimmt es Aufgaben des Mitgliedstaates wahr (im Mautsystemgesetz gere-

gelt, z. B. Registrierung von Anbietern und Führen des Mautdienstregisters), zum anderen
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wird es als Mauterheber tätig (im Bundesfernstraßenmautgesetz geregelt, z. B. Zulassung

von Anbietern für das mautpflichtige Streckennetz des Bundes).

2. Ziel

Mit dem vorliegenden Gesetz wird der Rechtsrahmen dafür geschaffen, dass interessierte

Anbieter mautdienstbezogene Leistungen in Deutschland anbieten können. Mit Realisie-

rung des Mautdienstes bietet sich den Straßengüterkraftverkehrsunternehmen die Mög-

lichkeit, administrative Kosten der Mauterhebung zu senken. Außerdem wird der grenz-

überschreitende Straßengüterkraftverkehr erleichtert.

Bei dieser Gelegenheit werden redaktionelle Anpassungen, die sich aus der Umbenen-

nung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in Bundesministe-

rium für Verkehr und digitale Infrastruktur ergeben, umgesetzt. Ferner werden Regelun-

gen zum Erstattungsverfahren nach § 21 des Bundesgebührengesetzes ergänzt.

3. Haushaltswirkungen ohne Erfüllungsaufwand

Mit der Einführung des Mautdienstes ist keine Veränderung bei den Mauteinnahmen zu

erwarten.

4. Erfüllungsaufwand

a) Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Bürgerinnen und Bürger sind vom Mautdienst nicht betroffen. Für Bürgerinnen und Bür-

ger werden keine Informationspflichten eingeführt, geändert oder aufgehoben.

b) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Der Mautdienst führt grundsätzlich zu keiner finanziellen oder zeitlichen Belastung von

Unternehmen. Beim Mautdienst handelt es sich um einen freiwilligen Dienst, d. h. den

mautpflichtigen Unternehmen steht es frei, zu entscheiden, ob sie daran teilnehmen wol-

len.
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Es ist möglich, dass ein Anbieter für die von ihm erbrachten mautdienstbezogenen Leis-

tungen ein Entgelt verlangt. Jedoch werden die Güterkraftverkehrsunternehmen am

Mautdienst nur dann teilnehmen, wenn die von den Anbietern verlangten Entgelte und

der zeitliche Aufwand unter den administrativen Kosten und der zeitlichen Belastung

liegen, welche die Unternehmen hätten, wenn sie sich – wie bisher – direkt bei den ver-

schiedenen Mauterhebern registrieren und mehrere Fahrzeuggeräte in ihren Lkw installie-

ren.

Der Nachweis über das Vorliegen der Registrierungsvoraussetzungen nach § 5 des Maut-

systemgesetzes kann durch Zertifikate, Bescheinigungen oder teilweise auch Eigenerklä-

rungen erfolgen. Der Erfüllungsaufwand für Anbieter, der im Gegensatz zum Aufwand

des Betreibers des bestehenden Lkw-Mautsystems zum Erfüllungsaufwand der Wirtschaft

zu rechnen ist, hängt in diesem Zusammenhang davon ab, welche Dokumente verwendet

werden, ob Dokumente bereits vorhanden sind (Bsp.: Handelsregisterauszug etc.) und

welchen Umfang deren Inhalte haben. Aufwand und Kosten des Audits nach § 5 Nummer

6 und § 7 Absatz 2 Satz 3 des Mautsystemgesetzes hängen zudem davon ab, ob es sich

um ein internes oder externes Audit handelt. Aufgrund der zu erwartenden geringen Fall-

zahl (maximal zwei bis drei Anbieter) ist der Gesamtaufwand der Wirtschaft (Anbieter)

als gering einzuschätzen. Zudem werden für das Registrierungsverfahren Gebühren erho-

ben. Näheres hierzu siehe weitere Kosten.

Die Aufwände für das Zulassungsverfahren (inkl. Vertragsverhandlungen und Ge-

brauchstauglichkeitsprüfung) werden in zeitlicher Hinsicht auf ca. 12 bis 18 Monate ge-

schätzt, was von dem Umfang der notwendigen Prüfungen und der Qualität der Systeme

des Anbieters abhängt. Je Anbieter und Zulassungsverfahren wird ein Aufwand von

100 000 Euro geschätzt (2010 Stunden (15 Monate) * 49,60 Euro/h (hohes Qualifikati-

onsniveau)). Bei einer zu erwartenden Fallzahl von drei bis fünf Anbietern, entstehen der

Wirtschaft einmalige Gesamtkosten in Höhe von 300 000 bis 500 000 Euro.

c) Erfüllungsaufwand für die Verwaltung

Erfüllungsaufwand für die Verwaltung entsteht beim Bundesministerium für Verkehr und

digitale Infrastruktur und beim Bundesamt für Güterverkehr sowie für Vergütungsansprü-
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che der Betreibergesellschaft Toll Collect, die als Betreiber des bestehenden Lkw-

Mautsystems im Gegensatz zu Anbietern der Verwaltung zuzurechnen ist.

Beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur fallen für die Durchfüh-

rung dieses Gesetzes einmalige sowie jährliche Kosten an. Die einmaligen Kosten für

externe Berater, insbesondere im Zusammenhang mit der Erstellung der Gebietsvorgaben

(§ 9 Absatz 1 des Mautsystemgesetzes) sowie der Muster für die Prüfvereinbarung und

den Zulassungsvertrag (§ 4d Absatz 1 und § 4f Absatz 1 des Bundesfernstraßenmautge-

setzes), belaufen sich auf rund 5,1 Mio. Euro. Die Höhe der Kosten für die Einrichtung

und den Betrieb der Vermittlungsstelle (§ 28 Absatz 1 des Mautsystemgesetzes) hängt

von der Häufigkeit der Anrufung sowie von der Komplexität der Materie ab. Die einmali-

gen und laufenden Kosten können beim derzeitigen Stand der Arbeiten zur Umsetzung

des Mautdienstes und vor Abschluss des erforderlichen Vergabeverfahrens noch nicht

quantifiziert werden.

Beim Bundesamt für Güterverkehr fallen für die Schaffung der Voraussetzungen für den

Mautdienst und für die Durchführung dieses Gesetzes Investitionskosten und laufende

Kosten an. Das Bundesamt für Güterverkehr geht derzeit von einmaligen Investitionskos-

ten in Höhe von rund 50 Mio. Euro, hauptsächlich für die Entwicklung der technischen

Systeme, und jährlichen Kosten für die Wartung der technischen Systeme in Höhe von

rund 2 Mio. Euro aus. Das Mautdienstregister wird auf der Internetseite des Bundesamtes

für Güterverkehr mit bereits vorhandener Software eingerichtet.

Im Zusammenhang mit dem Mautdienst fallen beim Bundesamt für Güterverkehr zusätz-

liche Aufgaben an, die eine Personalaufstockung erforderlich machen. Hierbei ist zu dif-

ferenzieren zwischen Personalaufwand, der unabhängig von dem Vorhandensein eines

EEMD-Anbieters entsteht und permanent vorzuhaltende Dienstposten umfasst (anbieter-

unabhängiger Aufwand) sowie Personalaufwand, der abhängig von dem Vorhandensein

eines EEMD-Anbieters entsteht und erst alsdann anfällt (anbieterabhängiger Aufwand).

Beim Bundesamt für Güterverkehr ist derzeit von folgendem anbieterunabhängigem Per-

sonalaufwand auszugehen:
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Anzahl anbieterunabhängiger Dienstposten Besoldungsgruppe

1 A 15

1 A 14

1 A 13 g

3 A 11

1 A 9 g

1 A 8

Der anbieterabhängige Personalaufwand wird wie folgt geschätzt:

Anzahl anbieterabhängiger Dienstposten Besoldungs-/Entgeltgruppe

1 A 14

2 A 13/A 14

1 A 13/E 13

13 A 11

1 A 9

Die jährlichen Personalkosten belaufen sich insgesamt auf rund 1,6 Mio. Euro.

Die anbieterabhängigen Dienstposten sollen möglichst mit Beschäftigten aus Stellenab-

baubereichen des Bundes besetzt werden.

Die Anpassungen an den bestehenden Systemen erfolgen auch unter Mitwirkung der Be-

treibergesellschaft Toll Collect, bei der Vergütungsansprüche für einmalige Investitionen

sowie laufend für den Betrieb entstehen. Es wird von einmaligen Investitionskosten in

Höhe von rund 48 Mio. Euro für die Erweiterung der Kontrolleinrichtungen des Mautsys-

tems in Deutschland um die Mikrowellenkontrolltechnik und jährlichen laufenden Kosten

(Betriebskosten) von rund 2 Mio. Euro ausgegangen.

Gemäß § 11 des Bundesfernstraßenmautgesetzes wird der gesamte oben dargestellte

Aufwand aus den Mauteinnahmen finanziert. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im

Einzelplan 12, Kapitel 1209 veranschlagt. Der Gesetzentwurf eröffnet die Möglichkeit,
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bestimmte Kosten des Mautdienstes auf die Anbieter umzulegen. Dies wird beim Vollzug

des EEMD-Gesetzes angestrebt.

Die Länder betreiben derzeit keine Mautsysteme. Daher fallen dort keine Kosten im Zu-

sammenhang mit diesem Gesetz an.

Die Ergänzung der Regelungen zum Erstattungsverfahren in § 4 Absatz 2 des Bundes-

fernstraßenmautgesetzes führt zu keinem zusätzlichen Erfüllungsaufwand der Verwal-

tung, da der Bearbeitungsaufwand bereits jetzt anfällt. Es werden künftig jedoch Gebüh-

ren für diese Leistung erhoben

5. Weitere Kosten

Einzelpreisanpassungen sind unwahrscheinlich. Auswirkungen auf das Preisniveau, ins-

besondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

Die Kosten für die Anbieter im Rahmen der Registrierung, für die nach § 8 des Maut-

systemgesetzes Gebühren erhoben werden sollen, werden je nach Umfang und Qualität

der eingereichten Unterlagen auf ca. 1 300 bis 12 300 Euro geschätzt.

Für das Erstattungsverfahren nach § 4 Absatz 2 des Bundesfernstraßenmautgesetzes wer-

den künftig Gebühren erhoben. Daher entstehen für die Wirtschaft, bei Zugrundelegung

der durchschnittlichen jährlichen Fallzahl der letzten fünf Jahre in Höhe von 2 146 Fällen,

insgesamt weitere Kosten in Form von Gebühren in Höhe von voraussichtlich rund

40 000. Euro. Hiervon betroffen sind jedoch nur Unternehmen, die einen Antrag auf Mau-

terstattung stellen.

6. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer

22 GG. Die Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG liegen vor.

Drucksache 361/14 -42-



Der Bund hat im Bereich des Artikels 1 (Mautsystemgesetz) das Gesetzgebungsrecht,

weil das unionsrechtlich vorgegebene Ziel eines einheitlichen Standards für die Art der

elektronischen Erhebung von Straßenbenutzungsgebühren zur Wahrung der Rechts- und

Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse nur durch eine bundesgesetzliche Rege-

lung erreicht werden kann. Der Markt für Straßengüterbeförderung weist insgesamt er-

kennbar über die Grenzen eines Landes oder einer Kommune hinaus. Die Vorteile, die

sich unter Kosten-, Sicherheits- und Rechtsaspekten aus einem interoperablen Zusam-

menspiel der Technik elektronischer Mautsysteme ergeben, können nur durch eine bun-

deseinheitliche Regelung erreicht werden. Ohne eine solche Regelung bestünde die Ge-

fahr einer Marktfragmentierung, durch die der freie Verkehrsfluss im Transportgewerbe

behindert und damit der einheitliche Wirtschaftsraum, insbesondere hinsichtlich des Gü-

teraustausches, beeinträchtigt würde. Dies wäre der Gesamtwirtschaft in erheblichem

Umfang abträglich. Bundesgesetzliche Bestimmungen sind in diesem Bereich somit un-

abdingbar, weil nur durch einheitliche Regelungen technische und administrative Schran-

ken für den gewerblichen Güterkraftverkehr im Bundesgebiet vermieden werden können.

Es liegt auch im gesamtstaatlichen Interesse, dass für die Interoperabilität von elektroni-

schen Mautsystemen innerhalb der Bundesrepublik ein einheitlicher rechtlicher Rahmen

besteht. Gleiches gilt für Mautsysteme, die ihre Grundlage im Fernstraßenbauprivatfinan-

zierungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Januar 2006 (BGBl. I S. 49)

haben.

Im Bereich der Artikel 2 und 3 (Mauterhebung auf Bundesfernstraßen) ergibt sich das

Gesetzgebungsrecht des Bundes zusätzlich daraus, dass es sich um Straßen des Bundes

handelt, er also gemäß Artikel 74 Absatz 1 Nummer 22 Grundgesetz selbst für die Erhe-

bung der Maut zuständig ist.

7. Gleichstellungspolitische Auswirkungen

Gleichstellungspolitische Auswirkungen der Regelungen sind nicht gegeben. Das Gesetz

bietet keine Grundlage für verdeckte Benachteiligungen, Beteiligungsdefizite oder die

Verfestigung tradierter Rollen.
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8. Nachhaltigkeit

Die Managementregeln und Indikatoren der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie wurden

geprüft. Der Gesetzentwurf berührt keine Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung.
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B. Besonderer Teil – zu den Einzelvorschriften

Zu Artikel 1 (Gesetz über den Betrieb elektronischer Mautsysteme)

Die wesentlichen Vorschriften zum Mautdienst werden im Gesetz über den Betrieb

elektronischer Mautsysteme (Mautsystemgesetz – MautSysG) geregelt. Dieses Gesetz

bindet zunächst übergreifend Bund und Länder. Die Länder müssten entsprechende Rege-

lungen treffen, wenn das elektronische Mautsystem einer Kommune unter den Anwen-

dungsbereich des Gesetzes fällt.

In Artikel 2 (Bundesfernstraßenmautgesetz) finden sich dann die Konkretisierungen für

das mautpflichtige Streckennetz des Bundes.

Zu § 1 (Anwendungsbereich)

§ 1 übernimmt die entsprechenden Regelungen von § 1 des bisherigen Mautsystemgeset-

zes, mit denen Artikel 1 Absätze 1 und 2 der Interoperabilitätsrichtlinie umgesetzt und der

Anwendungsbereich des Gesetzes bestimmt wurde.

Zu § 2 (Technische Anforderungen)

§ 2 übernimmt die entsprechenden Regelungen von § 2 des bisherigen Mautsystemgeset-

zes, mit denen Artikel 2 Absatz 1 der Interoperabilitätsrichtlinie umgesetzt wurde. Artikel

2 Absatz 1 der Interoperabilitätsrichtlinie gibt drei Techniken vor, die zur Mautabwick-

lung ausschließlich verwendet werden dürfen: Satellitenortung, Mobilfunk (GSM – Glo-

bal System for Mobile Communication/GPRS – General Packet Radio Services) und

Mikrowellentechnik (5,8 GHz). Die Bestimmung gilt für Mautsysteme, die seit dem

1. Januar 2007 in Betrieb genommen worden sind oder künftig in Betrieb genommen

werden. Die Anforderungen des Mautdienstes nach den §§ 3 ff. dieses Gesetzes gelten

hingegen auch für bereits vor diesem Zeitpunkt bestehende Mautsysteme. Danach sind

die bestehenden Mautsysteme so zu betreiben, dass der europäische elektronische Maut-

dienst ermöglicht wird.

Zu § 3 (Europäischer elektronischer Mautdienst)

§ 3 ersetzt § 3 des bisherigen Mautsystemgesetzes. Es wird für alle elektronischen Maut-

systeme geregelt, dass diese nur nach Maßgabe der Vorgaben der Interoperabilitätsricht-
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linie und der EEMD-Entscheidung zu errichten und zu betreiben sind. Dieser Grundsatz

gilt für alle bestehenden und künftigen Mautsysteme.

Mit § 3 werden die Artikel 1 Absatz 3, Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 4 der Interoperabi-

litätsrichtlinie umgesetzt. Die konkreten Vorgaben der EEMD-Entscheidung werden in

den einzelnen nachfolgenden Paragraphen des Mautsystemgesetzes umgesetzt.

Um inhaltliche Verwechslungen zu vermeiden, unterscheidet das Gesetz zwischen den

Begrifflichkeiten „Mautdienst“ und „mautdienstbezogene Leistung“. Wird der Begriff

„Mautdienst“ verwendet, ist der europäische elektronische Mautdienst als übergreifendes

Ganzes gemeint. Der vom einzelnen Anbieter konkret erbrachte Mautdienst wird hinge-

gen als „mautdienstbezogene Leistung“ bezeichnet.

Zu § 4 (Registrierung von Anbietern)

§ 4 dient der Umsetzung von Artikel 3 der EEMD-Entscheidung und regelt das Erforder-

nis der Registrierung von Anbietern mautdienstbezogener Leistungen.

Artikel 3 der EEMD-Entscheidung sieht vor, dass die Anbieter sich in einem Mitglied-

staat der Europäischen Union, in dem sie ihren Sitz oder eine ständige Niederlassung ha-

ben, registrieren lassen müssen. Auch in Deutschland ist daher ein Registrierungsverfah-

ren für die Anbieter zu schaffen, die ihren Sitz oder eine ständige Niederlassung in

Deutschland haben. § 4 bestimmt das Bundesamt für Güterverkehr zu der für die Regist-

rierung in Deutschland zuständigen Behörde.

Die Registrierung eines Anbieters in Deutschland gilt für alle Mitgliedstaaten der Europä-

ischen Union. Ein in Deutschland registrierter Anbieter braucht sich damit in anderen

Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht noch einmal registrieren zu lassen, wenn er

dort bei einem Mauterheber eine Zulassung für mautdienstbezogene Leistungen in dem

jeweiligen mautpflichtigen Streckennetz beantragen will. Entsprechendes gilt für einen in

einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union registrierten Anbieter.
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Zu § 5 (Registrierungsvoraussetzungen)

§ 5 dient der Umsetzung von Artikel 3 der EEMD-Entscheidung und regelt die Voraus-

setzungen, die ein Anbieter mautdienstbezogener Leistungen erfüllen muss, um registriert

zu werden.

Die in § 5 des bisherigen Mautsystemgesetzes geregelte Überleitungsvorschrift kann er-

satzlos entfallen, da die EEMD-Entscheidung mittlerweile in Kraft getreten und der nach

§ 5 Satz 1 des bisherigen Mautsystemgesetzes maßgebliche Zeitpunkt im Bundesanzeiger

bekannt gegeben worden ist (Bekanntmachung vom 29. März 2010; veröffentlicht im

Bundesanzeiger Nr. 55 vom 13. April 2010, Seite 1307).

Artikel 3 der EEMD-Entscheidung enthält eine abschließende Aufzählung der Anforde-

rungen, die für eine Registrierung als Anbieter mautdienstbezogener Leistungen zu erfül-

len sind. Diese Anforderungen werden in § 5 als Nummern 2 bis 7 übernommen.

Zu Nummer 1:

Für den Nachweis nach Nummer 1 zu Sitz oder ständiger Niederlassung des Anbieters

gelten die Anforderungen der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376

vom 27.12.2006, S. 36) in Verbindung mit den maßgeblichen Rechtsvorschriften in

Deutschland. Der Nachweis kann durch einen gültigen Auszug aus dem zuständigen

Handelsregister erbracht werden.

Zu Nummer 2:

Die Anforderung Nummer 2 erfüllt ein Anbieter, wenn er über ein Qualitätsmanagement-

system verfügt, das von einer akkreditierten Stelle nach der Norm EN ISO 9001 oder ei-

ner gleichwertigen Norm zertifiziert wurde. Das Zertifikat muss zum Zeitpunkt der Bean-

tragung der Registrierung gültig sein.

Zu Nummer 3:

Als Nachweis für die Anforderung Nummer 3 sind insbesondere ausführliche und nach-

vollziehbare schriftliche Darlegungen eines Anbieters zu seiner technischen Ausrüstung

sowie geeignete aktuelle Dokumente wie EG-Konformitätserklärungen oder EG-
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Zertifikate, mit denen die Konformität der von ihm eingesetzten Interoperabilitätskompo-

nenten bescheinigt wird, vorzulegen.

Zu Nummer 4:

Die Befähigung zum Erbringen mautdienstbezogener Leistungen (Nummer 4) kann ein

Anbieter durch umfassende Kompetenzen und Erfahrungen im Bereich der elektronischen

Mauterhebung selbst oder auch in vergleichbaren relevanten Bereichen, in denen eine

große Anzahl an Transaktionen zu verarbeiten und angemessene Sicherheitsmaßnahmen

gegen Verlust der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten sowie gegen

Verletzungen von Datenschutzvorschriften vorzusehen sind, nachweisen. Vergleichbare

relevante Bereiche können z. B. das Bankwesen, Versicherungen, Versorgungsunterneh-

men oder Betreiber umfangreicher Informations- und/oder Telekommunikationssysteme

sein.

Zu Nummer 5:

Die Erfüllung der Anforderung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach Nummer 5 setzt

voraus, dass der Anbieter in der Lage ist, sowohl die Einrichtung als auch die ordnungs-

gemäße Führung seines Geschäftsbetriebs zum Erbringen mautdienstbezogener Leistun-

gen in allen mautpflichtigen Streckennetzen, die unter die Interoperabilitätsrichtlinie und

EEMD-Entscheidung fallen, zu finanzieren. Die Erfüllung dieser hohen Anforderung an

die finanzielle Leistungsfähigkeit durch einen Anbieter bereits zum Zeitpunkt der Regist-

rierung steht im Zusammenhang mit seiner Verpflichtung nach § 12 Absatz 1, innerhalb

von 24 Monaten nach seiner Registrierung alle zum Mautdienst gehörenden mautpflichti-

gen Streckennetze abzudecken und dazu entsprechende Verträge mit den jeweiligen

Mauterhebern abzuschließen. Diese Verpflichtung erfordert von ihm einen erheblichen

Umfang an finanziellen Vorleistungen.

Zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit eines Anbieters wird in der Regel ein

für diesen Zweck erstelltes unabhängiges Gutachten eines Wirtschaftsprüfers oder einer

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erforderlich sein. Als Grundlage für dieses Gutachten

eignen sich unter anderem das Geschäftsmodell mit Wirtschafts- und Finanzplanung, ge-

prüfte Jahresabschlüsse, Bankgarantien oder vergleichbare Finanzierungszusicherungen.
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Zu Nummer 6:

Mit dem Risikomanagementplan (Nummer 6) legt ein Anbieter dar, welche Risiken er im

Zusammenhang mit der Erbringung seiner mautdienstbezogenen Leistungen sieht, wie er

diese bewertet, welche Vorsorge er trifft und welche Maßnahmen zur Reduzierung der

Risiken vorgesehen werden. Risiken können sich z. B. aus der Unterbrechung oder der

Liquiditätsentwicklung seines Geschäftsbetriebs, aus sich verändernden wirtschaftlichen

und wettbewerblichen Rahmenbedingungen, aus Schwierigkeiten mit der Erbringung

seiner mautdienstbezogenen Leistungen in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union

oder aus technischen oder gesetzlichen Änderungen ergeben. Dem Risikomanagement-

plan kommt für die Mauterheber hinsichtlich der Sicherung der Mauteinnahmen und für

die Nutzer hinsichtlich der Sicherung der Erfüllung ihrer Mautentrichtungspflicht eine

erhebliche Bedeutung zu. Der Risikomanagementplan ist auf Veranlassung des Anbieters

im Rahmen eines Audits zu prüfen.

Zu Nummer 7:

Zum Nachweis der Erfüllung der Anforderung Nummer 7 eignen sich bezogen auf das

Unternehmen vor allem Dokumente von offiziellen Stellen, die z. B. belegen, dass kein

Insolvenz- oder vergleichbares Verfahren läuft, keine Steuern und Abgaben ausstehen

sowie nicht gegen sozialversicherungsrechtliche Vorschriften verstoßen wurde. Für den

Nachweis der Zuverlässigkeit der Person des Antragstellers oder einer Person in seinem

Unternehmen, deren Verhalten ihm zuzurechnen ist, eignen sich besonders Dokumente

wie ein amtliches Führungszeugnis oder eine gleichwertige Urkunde eines zuständigen

Gerichts bzw. einer zuständigen Verwaltungsbehörde.

Zu § 6 (Registrierungsverfahren)

§ 6 enthält die wesentlichen Vorgaben für das Verwaltungsverfahren zur Registrierung.

Zu Absatz 1:

Anbieter können das Vorliegen der Registrierungsvoraussetzungen durch geeignete Un-

terlagen und Bescheinigungen oder Zertifikate nachweisen. Sofern Zertifikate vorgelegt

werden, kann das Bundesamt für Güterverkehr diese nur anerkennen, wenn sie von einer

nach der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 bzw. dem Akkreditierungsstellengesetz (Ak-

kStelleG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2625) akkreditierten Stelle ausgestellt wurden.
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Nach Satz 4 kann das Bundesamt für Güterverkehr auch die Vorlage von Originalen oder

beglaubigten Kopien der Unterlagen und Bescheinigungen verlangen.

Zu Absatz 2:

Die hier geregelte Mitwirkungspflicht der Antragsteller soll das Bundesamt für Güterver-

kehr während der Durchführung des Registrierungsverfahrens in die Lage versetzen, über

den Antrag auf Registrierung auf der Grundlage aktueller Unterlagen und damit basierend

auf der tatsächlichen Situation des Antragstellers entscheiden zu können.

Zu Absatz 3:

Da in den Unterlagen und Bescheinigungen nach Absatz 1 auch personenbezogene Daten

enthalten sein können, wie z. B. beim Nachweis der Zuverlässigkeit gemäß § 5 Nummer

7, erhält das Bundesamt für Güterverkehr in Absatz 3 Satz 1 die Befugnis zur zweckge-

bundenen Erhebung, Speicherung und Nutzung von personenbezogenen Daten.

Satz 2 regelt die Löschfristen bei Erhebung, Speicherung und Nutzung von personenbe-

zogenen Daten im Registrierungsverfahren für zwei verschiedene Fallgruppen: Antrag-

steller, deren Antrag auf Registrierung als Anbieter wegen Nichterfüllung der Vorausset-

zungen nach § 5 abgelehnt wird, sowie registrierte Anbieter, deren Registrierung nach § 7

Absatz 3 oder 4 widerrufen oder nach § 7 Absatz 5 zurückgenommen wird. Hiervon um-

fasst sind auch die Fälle, in denen die Beendigung der Registrierung auf Wunsch des An-

bieters erfolgt. Durch diese Regelung soll sichergestellt werden, dass die Daten für den

Fall von Rechtsstreitigkeiten noch zwei Jahre nach bestandskräftiger oder rechtskräftiger

Ablehnung oder Beendigung der Registrierung als Nachweise zur Verfügung stehen.

Zu § 7 (Regelmäßige Überprüfung der Registrierungsvoraussetzungen)

Um unter anderem Qualität und Zuverlässigkeit der Anbieter dauerhaft sicherzustellen, ist

es von großer Bedeutung, dass die Anforderungen gemäß § 5 dauerhaft erfüllt werden.

§ 7 legt die wesentlichen Punkte des in der EEMD-Entscheidung in Artikel 19 Absatz 1

Buchstabe b) geforderten Verfahrens zur regelmäßigen Überprüfung der Registrierungs-

voraussetzungen fest.
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Zu Absatz 1:

Jeder bereits in Deutschland registrierte Anbieter ist verpflichtet, Änderungen der tatsäch-

lichen Verhältnisse, die gemäß § 5 Voraussetzung für die Registrierung sind, dem Bun-

desamt für Güterverkehr unverzüglich mitzuteilen. Diese Mitwirkungspflicht soll das

Bundesamt für Güterverkehr darin unterstützen, die dauerhafte Erfüllung der Vorausset-

zungen nach § 5 zu überwachen.

Die datenschutzrechtlichen Regelungen des § 6 Absatz 3 gelten entsprechend.

Zu Absatz 2:

Es wird festgelegt, dass das Bundesamt für Güterverkehr mindestens einmal jährlich

überprüft, ob bei den in Deutschland registrierten Anbietern die genannten Voraussetzun-

gen der Registrierung nach § 5 Nummern 2, 5, 6 und 7 noch vorliegen. Dies entspricht

der Mindestforderung in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b) der EEMD-Entscheidung.

Hierzu wird den Anbietern die Verpflichtung auferlegt, jeweils bis zum 31. Oktober eines

jeden Kalenderjahres dem Bundesamt für Güterverkehr das weitere Vorliegen dieser Vo-

raussetzungen nachzuweisen. Zum Nachweis der Erfüllung der Voraussetzung nach § 5

Nummer 6 hat der Anbieter dem Bundesamt für Güterverkehr das Ergebnis eines auf sei-

ne Veranlassung durchgeführten Audits vorzulegen. Das Bundesamt für Güterverkehr

aktualisiert dann gegebenenfalls das Mautdienstregister nach § 21 Absatz 2.

Die Befugnisse des Bundesamtes für Güterverkehr aus § 6 Absatz 1 Sätze 2 bis 4 sowie

die datenschutzrechtlichen Vorschriften des § 6 Absatz 3 sind entsprechend anwendbar.

Zu Absatz 3:

In Absatz 3 wird geregelt, in welchen Fällen das Bundesamt für Güterverkehr die Regist-

rierung zu widerrufen hat. Das Bundesamt für Güterverkehr hat nach Absatz 4 Satz 2 die

Registrierung zu widerrufen, wenn der Anbieter eine der Voraussetzungen des § 5 nicht

mehr erfüllt oder wenn der Anbieter gegen die in den nachfolgenden §§ 13 bis 14 gere-

gelten weiteren Pflichten verstößt und deshalb eine ordnungsgemäße Erhebung der Maut

nicht gewährleistet ist. Die Registrierungsvoraussetzungen werden durch die EEMD-

Entscheidung verbindlich vorgegeben. Die Registrierung und die regelmäßige Überprü-

fung der Registrierungsvoraussetzungen erfolgt nur durch den Staat, in dem der Anbieter
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seinen Sitz oder eine ständige Niederlassung hat. Die übrigen Mitgliedstaaten müssen

also darauf vertrauen können, dass die Registrierungsvoraussetzungen vorliegen, solange

die Registrierung besteht. Bei Nichterfüllung der Voraussetzungen drohen europaweit

erhebliche Probleme bei der Mauterhebung, sowohl in technischer (Systemausfälle) als

auch in wirtschaftlicher Hinsicht (Verlust von Mauteinnahmen in erheblicher Höhe). Aus

diesen Gründen ist der Widerruf der Registrierung zwingend vorzunehmen, wenn die

Voraussetzungen nicht mehr erfüllt werden. Im Übrigen bleibt § 49 des Verwaltungsver-

fahrensgesetzes unberührt.

Zu Absatz 4:

Absatz 4 befugt das Bundesamt für Güterverkehr zu einem Widerruf der Registrierung

eines Anbieters, wenn dieser gegen die in § 12 Absatz 1 geregelte Pflicht zur Abdeckung

aller zum Mautdienst gehörenden mautpflichtigen Streckennetze in den Mitgliedstaaten

der Europäischen Union innerhalb von 24 Monaten verstößt.

Im Übrigen bleibt § 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes unberührt.

Zu Absatz 5:

In Absatz 5 wird geregelt, dass das Bundesamt für Güterverkehr die Registrierung zu-

rückzunehmen hat, wenn die Voraussetzungen des § 5 von vornherein nicht vorgelegen

haben. Die Registrierungsvoraussetzungen werden durch die EEMD-Entscheidung ver-

bindlich vorgegeben. Die Registrierung und die regelmäßige Überprüfung der Registrie-

rungsvoraussetzungen erfolgt nur durch den Staat, in dem der Anbieter seinen Sitz oder

eine ständige Niederlassung hat. Die übrigen Mitgliedstaaten müssen also darauf vertrau-

en können, dass die Registrierungsvoraussetzungen vorliegen, solange die Registrierung

besteht. Bei Nichterfüllung der Voraussetzungen drohen europaweit erhebliche Probleme

bei der Mauterhebung, sowohl in technischer (Systemausfälle) als auch in wirtschaftlicher

Hinsicht (Verlust von Mauteinnahmen in erheblicher Höhe). Aus diesen Gründen ist die

Registrierung zwingend zurückzunehmen, wenn die Voraussetzungen von vornherein

nicht erfüllt wurden. Im Übrigen bleibt § 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes unbe-

rührt.
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Zu § 8 (Erhebung von Gebühren und Auslagen)

§ 8 legt fest, dass das Bundesamt für Güterverkehr für die erstmalige und regelmäßige

Überprüfung der Registrierungsvoraussetzungen Gebühren und Auslagen erhebt. Damit

sollen die Kosten für das Registrierungsverfahren gedeckt werden. § 8 Satz 2 stellt klar,

dass die §§ 4 bis 6, 9 Absatz 1 und 10 bis 21 des Bundesgebührengesetzes Anwendung

finden. Somit gilt das Kostendeckungsprinzip nach § 9 Absatz 1 des Bundesgebührenge-

setzes. Die Festlegung der einzelnen Gebührentatbestände und der Gebührensätze erfolgt

durch Rechtsverordnung nach § 31 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b.

Zu § 9 (Gebietsvorgaben)

Mit § 9 werden die Regelungen des Artikels 5 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang I der

EEMD-Entscheidung umgesetzt.

Nach dem Regelungsmodus der EEMD-Entscheidung nehmen die Gebietsvorgaben eine

herausgehobene Funktion wahr. In den Gebietsvorgaben werden die organisatorischen,

verfahrensmäßigen, kommerziellen und technischen Zugangsbedingungen für Anbieter

zum jeweiligen Mautsystem und mautpflichtigen Streckennetz festlegt. Zuständig für die

Gebietsvorgaben sind Bund und Länder, soweit sie in ihrem Zuständigkeitsbereich über

elektronische Mautsysteme nach § 1 verfügen und für den Verkehr von Kraftfahrzeugen

Straßenbenutzungsgebühren erheben. Soweit Kommunen ein elektronisches Mautsystem

betreiben, das in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fällt, haben die Länder durch

geeignete Regelungen dafür Sorge zu tragen, dass die sich aus diesem Gesetz ergebenden

Pflichten erfüllt werden.

Die Gebietsvorgaben sind vom Bund und den Ländern jeweils für ihre mautpflichtigen

Streckennetze zu erstellen und zu aktualisieren. Die Gebietsvorgaben müssen dem

Grundsatz der Nicht-Diskriminierung entsprechen.

Derzeit erhebt nur der Bund, vertreten durch das Bundesamt für Güterverkehr als zustän-

diger Behörde, für Bundesautobahnen und bestimmte Bundesstraßen Mautgebühren. Die

beiden mautpflichtigen Tunnel nach dem Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz (Her-

rentunnel, Warnowtunnel) fallen als rein örtliche Mautsysteme unter die Freistellung des

§ 1 Absatz 3 Nummer 2. Sollten zukünftig weitere, nicht in die Zuständigkeit des Bundes
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fallende Infrastrukturen mautpflichtig werden (z. B. „City-Maut“), ist das Mautsystemge-

setz zu beachten; es sei denn, ein Freistellungstatbestand des § 1 Absatz 2 greift.

Die Gebietsvorgaben bilden eine wesentliche Grundlage für den Zulassungsvertrag, der

zwischen der zuständigen Behörde des Bundes oder eines Landes und einem Anbieter

abgeschlossen werden soll und die Erbringung mautdienstbezogener Leistungen regelt.

Zu Absatz 1:

In Deutschland können sowohl der Bund als auch die Länder Mautsysteme nach § 1 er-

richten und betreiben; daher wird für sie die Verpflichtung zur Erstellung von Gebiets-

vorgaben geregelt. Soweit Kommunen ein elektronisches Mautsystem betreiben, das in

den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fällt, haben die Länder durch geeignete Rege-

lungen dafür Sorge zu tragen, dass die sich aus diesem Gesetz ergebenden Pflichten er-

füllt werden.

In Satz 2 Nummern 1 und 2 werden die Mindestinhalte der Gebietsvorgaben entsprechend

Anhang I der EEMD-Entscheidung aufgeführt. Grundsätzlich handelt es sich bei den Ge-

bietsvorgaben zwar nicht um personenbezogene Daten, zur Klarstellung wird aber festge-

legt, dass diese aus Gründen des Datenschutzes in nicht personenbezogener Form zu re-

geln sind.

Nach Nummer 1 besteht für Bund und Länder im Einklang mit Anhang I der EEMD-

Entscheidung die Möglichkeit, sowohl ihnen entstehende Kosten im Zusammenhang mit

dem Mautdienst in Form von Entgelten auf Anbieter weiterzureichen als auch von Anbie-

tern zur Absicherung der von diesen auszukehrenden Mauteinnahmen Sicherheiten in

Form von Bankgarantien oder gleichwertigen Finanzinstrumenten zu verlangen.

Zu Absatz 2:

Die Gebietsvorgaben für mautpflichtige Streckennetze sind nach Artikel 19 Absatz 1

Buchstabe a) der EEMD-Entscheidung neben anderen Informationen in ein elektronisches

Register (Mautdienstregister) aufzunehmen. In Deutschland wird als Register führende

Stelle das Bundesamt für Güterverkehr bestimmt (§ 21 Absatz 1 Satz 1). Daher werden

die für die Erhebung einer Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden verpflichtet,
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dem Bundesamt für Güterverkehr die Gebietsvorgaben sowie Änderungen von Gebiets-

vorgaben innerhalb einer festgelegten Mindestfrist vor Beginn einer Mauterhebung oder

vor Wirksamwerden einer Änderung zur Veröffentlichung im Mautdienstregister nach

§ 21 zu übermitteln. Mit dieser Regelung sollen Anbieter und deren Nutzer in die Lage

versetzt werden, sich rechtzeitig auf die Gebietsvorgaben bzw. Änderungen von Gebiets-

vorgaben einstellen zu können.

Zu Absatz 3:

Absatz 3 präzisiert Anhang I Nummer 1 Satz 1 der EEMD-Entscheidung und erläutert,

wofür Bund und Länder von Anbietern Entgelte erheben dürfen. Zu den Kosten des Bun-

des und der Länder für die Bereitstellung, den Betrieb und die Erhaltung eines den An-

forderungen an den Mautdienst genügenden Systems zählen alle notwendigen investiven

und laufenden Kosten, einschließlich Personal- und Sachkosten, die zur Schaffung der

Voraussetzungen für den Mautdienst, das Zulassungsverfahren, die Überwachung der

Anbieter und die Kontrolle der Mautpflichtigen erforderlich sind, soweit diese durch die

Einführung oder den Betrieb des Mautdienstes veranlasst sind. Soweit diese Kosten be-

reits in der Maut enthalten sind, können sie nicht auf die Anbieter umgelegt werden.

Zu Absatz 4:

Absatz 4 übernimmt den Wortlaut von Anhang I Nummer 1 Absatz 2 der EEMD-

Entscheidung weitgehend. Allerdings spricht Anhang I Nummer 1 Absatz 2 Satz 1 der

EEMD-Entscheidung bei der Berechnung der monatlichen Summe der Bankgarantie oder

eines gleichwertigen Finanzinstruments von der „gezahlten Summe für Mauttransaktio-

nen“. In Absatz 4 Satz 1 wird abweichend die Formulierung „zu zahlende Summe für

Mautabrechnungen“ gewählt. Damit wird klargestellt, dass es auf die Höhe des An-

spruchs der auszukehrenden Mauteinnahmen und nicht auf die vom Anbieter an die zu-

ständige Behörde tatsächlich (erst) ausgekehrten Mauteinnahmen ankommt. Da unvoll-

ständige Zahlungen oder Zahlungsverzüge in der Praxis nicht von vornherein ausge-

schlossen werden können, soll diese Regelung sicherstellen, dass mögliche Anbieter

durch eine unvollständige Zahlung oder Zahlungsverzug nicht noch von diesem Umstand

profitieren, weil in diesem Fall die monatlich anzusetzende, durch die Bankgarantie abzu-

sichernde Summe um den fehlenden oder im Zahlungsverzug befindlichen Betrag niedri-

ger wäre.
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In Absatz 4 Satz 2 wurde aus Vereinheitlichungsgründen ebenfalls eine Formulierung

gewählt, die an die voraussichtlich zu zahlende Summe anknüpft. Für erstmals tätig wer-

dende Anbieter wird festgelegt, dass der für die Dauer der ersten zwölf Monate abzusi-

chernde Betrag nach Satz 1 auf der Grundlage der Anzahl seiner Verträge mit Nutzern

und der in seinem Geschäftsplan getroffenen Annahmen der zu zahlenden Summe für

Mautabrechnungen in diesem Zeitraum festgelegt wird.

Zu § 10 (Zulassung von Anbietern)

§ 10 setzt die Regelungen von Artikel 5 Absatz 3 der EEMD-Entscheidung um.

Zu Absatz 1:

Absatz 1 regelt, dass ein nach § 4 beim Bundesamt für Güterverkehr oder bei der zustän-

digen Behörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union registrierter Anbie-

ter mautdienstbezogene Leistungen nur erbringen kann, wenn er von der für das maut-

pflichtige Streckennetz jeweils zuständigen Behörde des Bundes oder Landes durch Ver-

trag zugelassen ist.

Zu Absatz 2:

Registrierte Anbieter müssen bei den für die Erhebung der Maut in Bund und Ländern

zuständigen Behörden jeweils eine Zulassung beantragen, um in deren mautpflichtigen

Streckennetzen mautdienstbezogene Leistungen für Nutzer anbieten zu dürfen. Die zu-

ständige Behörde muss diesem Antrag stattgeben und mit einem Anbieter einen Zulas-

sungsvertrag abschließen, wenn dieser die Gebietsvorgaben nach § 9 Absatz 1 für das

mautpflichtige Streckennetz und die Anforderungen nach § 22 Absatz 2 und 3 erfüllt.

Diese Verpflichtung der zuständigen Behörde gilt unabhängig davon, in welchem Mit-

gliedstaat der Europäischen Union der jeweilige Anbieter registriert ist.

In Deutschland werden Anbieter durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der jeweils für

die Erhebung der Maut zuständigen Behörde des Bundes oder eines Landes für ein maut-

pflichtiges Streckennetz zugelassen.
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Zu Absatz 3:

Absatz 3 regelt, dass die für die Erhebung der Maut in Bund und Ländern zuständigen

Behörden mit registrierten Anbietern, die einen Antrag auf Zulassung gestellt haben, eine

Prüfvereinbarung schließen, auf deren Grundlage geprüft wird, ob die Zulassungsvoraus-

setzungen vorliegen. In der Prüfvereinbarung werden die für die Prüfung erforderlichen

Rechte und Pflichten geregelt.

Zu Absatz 4:

In Absatz 4 wird die Regelung von Artikel 5 Absatz 3 Unterabsatz 3 in Verbindung mit

Artikel 11 Absatz 1 der EEMD-Entscheidung umgesetzt. Im Fall von Streitigkeiten im

Zusammenhang mit dem Abschluss des Zulassungsvertrages und der Prüfvereinbarung

sowie einzelner Regelungen dieser Verträge zwischen der für die Erhebung der Maut zu-

ständigen Behörde des Bundes oder eines Landes und dem Anbieter wird den Parteien

das Recht eingeräumt, sich an die zuständige Vermittlungsstelle (siehe §§ 28 ff. dieses

Gesetzes) wenden zu können.

Zu Absatz 5:

Entsprechend Artikel 5 Absatz 5 Unterabsatz 2 der EEMD-Entscheidung wird schließlich

in Absatz 4 die Verpflichtung der für die Erhebung der Maut in Bund und Ländern zu-

ständigen Behörden geregelt, alle von ihnen durch Vertrag zugelassenen Anbieter zu ver-

öffentlichen. Die Veröffentlichung hat im Bundesanzeiger zu erfolgen. Diese Veröffentli-

chungspflicht liegt insbesondere im Interesse der Mautpflichtigen und der anderen Anbie-

ter.

Zu § 11 (Beschränkte Zulassung)

Die Zulassung eines registrierten Anbieters setzt nach § 10 Absatz 2 voraus, dass dieser

die jeweiligen Anforderungen nach § 9 Absatz 1 und § 22 Absatz 2 und 3 erfüllt. Um

auch im regulären Betrieb eines Mautsystems unter Nutzung der Mauterhebungs- und

Kontrollsysteme (Wirkbetrieb) überprüfen zu können, ob ein Anbieter diese Anforderun-

gen erfüllt, können die für die Erhebung der Maut in Bund und Ländern zuständigen Be-

hörden Anbieter zunächst beschränkt zulassen.
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Zu Absatz 1:

Absatz 1 regelt Inhalt und Zweck der beschränkten Zulassung. Die beschränkte Zulassung

dient dabei dem Zweck, die Erfüllung der Anforderungen unter den Bedingungen des

Wirkbetriebs im Rahmen eines Pilotbetriebs prüfen zu können. Die beschränkte Zulas-

sung kann durch öffentlich-rechtlichen Vertrag oder durch Verwaltungsakt erfolgen.

Zu Absatz 2:

Da im Rahmen der beschränkten Zulassung bereits Maut im Wirkbetrieb erhoben wird,

regelt Absatz 2, dass die beschränkte Zulassung in ihrer Wirkung der Zulassung nach

§ 10 Absatz 1 gleichsteht. Allerdings kann die beschränkte Zulassung mit besonderen

Regelungen (im Falle der beschränkten Zulassung durch öffentlich-rechtlichen Vertrag)

oder Bedingungen und Auflagen (im Falle der beschränkten Zulassung durch Verwal-

tungsakt) versehen werden, insbesondere hinsichtlich der Beschränkung der Anzahl der

zugelassenen Nutzer.

Zu Absatz 3:

Die beschränkte Zulassung entspricht bis auf besondere Auflagen und Bedingungen der

Zulassung nach § 10. Daher gelten auch für beschränkt zugelassene Anbieter grundsätz-

lich alle Pflichten, es sei denn es ist ausdrücklich etwas anderes geregelt.

Zu Absatz 4:

In Absatz 4 wird die Verpflichtung der für die Erhebung der Maut in Bund und Ländern

zuständigen Behörden geregelt, auch alle von ihnen beschränkt zugelassenen Anbieter zu

veröffentlichen. Die Veröffentlichung hat im Bundesanzeiger zu erfolgen. Diese Veröf-

fentlichungspflicht liegt insbesondere im Interesse der Mautpflichtigen und der anderen

Anbieter.

Zu Absatz 5:

Im Fall von Streitigkeiten zwischen der für die Erhebung der Maut zuständigen Behörde

des Bundes oder eines Landes und dem Anbieter im Zusammenhang mit der beschränkten

Zulassung wird den Parteien das Recht eingeräumt, sich an die zuständige Vermittlungs-

stelle (siehe §§ 28 ff. dieses Gesetzes) wenden zu können.
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Zu Absatz 6:

Wenn die beschränkte Zulassung eines Anbieters durch Verwaltungsakt erfolgt, kann die

für die Erhebung von Maut zuständige Behörde für die beschränkte Zulassung Gebühren

und Auslagen erheben. Wenn die beschränkte Zulassung durch eine Bundesbehörde er-

folgt, sind die in § 8 Satz 2 genannten Vorschriften des Bundesgebührengesetzes anzu-

wenden. Die Gebührentatbestände und die Gebührensätze bestimmen sich nach den

Rechtsvorschriften, die die Errichtung und den Betrieb der mautpflichtigen Strecken re-

geln, zum Beispiel nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz.

Zu § 12 (Abdeckung der mautpflichtigen Streckennetze)

Die §§ 12 bis 14 regeln wesentliche Rechte und Pflichten der Anbieter und setzen inso-

weit die Vorschriften von Artikel 4 und Artikel 9 Absatz 1 der EEMD-Entscheidung um.

Bei den in den §§ 12 bis 14 enthaltenen wesentlichen Rechten und Pflichten handelt es

sich um Rahmenregelungen für alle mautpflichtigen Streckennetze. Unbeschadet hiervon

können die für die Erhebung von Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden in

den Gebietsvorgaben nach § 9 und in den Zulassungsverträgen nach § 10 Absatz 2 Satz 2

jeweils nähere Einzelheiten, insbesondere auch Sanktionen für Verstöße gegen diese

Pflichten regeln.

Zu Absatz 1:

§ 12 Absatz 1 schreibt entsprechend den Vorgaben des Artikel 4 Absatz 1 der EEMD-

Entscheidung vor, dass die Anbieter innerhalb bestimmter Fristen flächendeckend, d. h.

für alle mautpflichtigen Streckennetze in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union,

die unter die Richtlinie 2004/52/EG fallen, ihre mautdienstbezogenen Leistungen anbie-

ten müssen. Für diese Abdeckung der mautpflichtigen Streckennetze müssen sie nach

ihrer Registrierung zügig Verträge über die Erbringung des Mautdienstes mit allen betref-

fenden Mauterhebern abschließen. Die Pflicht zur vollständigen Abdeckung umfasst auch

die Fälle, dass sich mautpflichtige Streckennetze ändern, neue mautpflichtige Strecken-

netze hinzukommen oder aus anderen Gründen keine vollständige Abdeckung durch ei-

nen Anbieter mehr gegeben sein sollte.

Die EEMD-Entscheidung selbst sieht keine ausdrückliche Sanktionierung vor, wenn ein

Anbieter seine Verpflichtung nach Artikel 4 Absatz 1 nicht erfüllt. Die Vollabdeckung
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aller für den Mautdienst relevanten mautpflichtigen Streckennetze in den Mitgliedstaaten

der Europäischen Union ist aber Grundvoraussetzung, wenn der Kerngedanke der In-

teroperabilitätsrichtlinie und EEMD-Entscheidung – ein Vertrag mit einem Bordgerät für

alle mautpflichtigen Streckennetze in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union – im

Interesse der Güterkraftverkehrsunternehmen und des reibungslosen Funktionierens des

Binnenmarktes vollständig zum Tragen kommen soll. Daher wird dem Bundesamt für

Güterverkehr in § 7 Absatz 4 die Befugnis eingeräumt, die Registrierung eines Anbieters

im begründeten Fall und als ultima ratio widerrufen zu können, wenn dieser seiner Ver-

pflichtung nach Absatz 1 nicht nachkommt.

Zu Absatz 2:

Der Absatz 2 übernimmt die in Artikel 4 Absatz 2 der EEMD-Entscheidung geregelten

Informationspflichten der Anbieter gegenüber ihren Nutzern und gegenüber dem Bundes-

amt für Güterverkehr sowie die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b) der EEMD-

Entscheidung geregelten Überprüfungspflichten des Mitgliedstaates hinsichtlich der Ab-

deckung der mautpflichtigen Streckennetze durch die Anbieter. Die Befugnisse des Bun-

desamtes für Güterverkehr aus § 6 Absatz 1 Satz 2 und 3 finden entsprechende Anwen-

dung.

Zu § 13 (Pflichten der Anbieter gegenüber den Nutzern)

In Artikel 4 der EEMD-Entscheidung sind zahlreiche Pflichten der Anbieter gegenüber

ihren Nutzern aufgeführt. Außerdem enthält Artikel 9 Absatz 1 der EEMD-Entscheidung

Rechte der Nutzer, aus denen sich spiegelbildlich Verpflichtungen für die Anbieter erge-

ben. Mit dem § 13 werden die ausdrücklich formulierten sowie einzelne, aus den Rechten

der Nutzer abgeleitete, Verpflichtungen der Anbieter in nationales Recht umgesetzt. Aus-

genommen ist die bereits durch § 12 geregelte Unterrichtungspflicht über die Abdeckung

der mautpflichtigen Streckennetze.

Zu Absatz 1:

Absatz 1 setzt Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 der EEMD-Entscheidung hinsichtlich der Ver-

pflichtung zur diskriminierungsfreien Behandlung um. Anbieter dürfen ihre Kunden

(Nutzer) nicht nach der Staatsangehörigkeit, dem Staat des Wohnsitzes oder der Nieder-

lassung oder dem Staat, in dem das Fahrzeug zugelassen ist, diskriminieren.
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Zu Absatz 2:

Absatz 2 setzt Artikel 4 Absatz 3 der EEMD-Entscheidung um. Die EEMD-Entscheidung

schließt nicht aus, dass die Nutzer eigene Fahrzeuggeräte verwenden können (zum Bei-

spiel vom Nutzfahrzeughersteller ab Werk Vorausgerüstete). Dies dürfte aber eher der

Ausnahmefall sein, da ein Anbieter auch für die Funktionsfähigkeit dieser Fahrzeuggeräte

gegenüber dem Mauterheber haften würde. Der Regelfall wird sein, dass der Nutzer über

kein eigenes Fahrzeuggerät verfügt und der Anbieter ihm mit Vertragsabschluss ein Fahr-

zeuggerät zur Verfügung stellt. Sowohl eigene Fahrzeuggeräte der Nutzer als auch Fahr-

zeuggeräte der Anbieter müssen die in der EEMD-Entscheidung festgelegten technischen

Anforderungen an diese Fahrzeuggeräte erfüllen und ihre Konformität und Ge-

brauchstauglichkeit in dem in § 23 geregelten Verfahren bewiesen haben. Für Deutsch-

land gilt darüber hinaus die Beachtung von § 9 des Bundesdatenschutzgesetzes ein-

schließlich der Anlage zu § 9 Satz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes.

Artikel 4 Absatz 3 der EEMD-Entscheidung trifft keine Aussage zu der Frage, ob den

Nutzern die Fahrzeuggeräte von den Anbietern kostenpflichtig oder kostenlos zur Verfü-

gung gestellt werden müssen. Deshalb lässt auch Absatz 2 diese Frage offen.

Zu Absatz 3:

Absatz 3 setzt Artikel 4 Absatz 5 Satz 1 der EEMD-Entscheidung um. Den Nutzern soll

ermöglicht werden, jederzeit ihre Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Entrichtung der

Maut erfüllen zu können. Ein Nutzer muss in der Lage sein, alle veränderlichen Eingaben

im Fahrzeuggerät vornehmen zu können, die für die Berechnung und Entrichtung der

jeweils anfallenden Maut erforderlich sind.

Zu Absatz 4:

Absatz 4 setzt Artikel 4 Absatz 7 und Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 der EEMD-Entscheidung

um. Die Anbieter sind verpflichtet, den Nutzern ihre Vertragspolitik bekannt zu machen.

Hierzu gehören insbesondere die Beschreibung der vertraglichen Haupt- und Neben-

pflichten wie auch die Bekanntmachung sonstiger ergänzender vertraglicher Regelungen,

wie z. B. von Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder vergleichbaren Regelungen im

Vertragsverhältnis zwischen Anbieter und Nutzer. Den Nutzern sind die Regularien, de-
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nen sie im Rahmen ihres Vertragsverhältnisses mit dem Anbieter unterliegen, eindeutig

und transparent verständlich zu machen.

Darüber hinaus werden in Absatz 4 Satz 2 die datenschutzrechtlichen Verpflichtungen der

Anbieter präzisiert, da diese im Rahmen ihrer mautdienstbezogenen Leistungen und ihrer

Verpflichtungen gegenüber den Mauterhebern regelmäßig eine Vielzahl von nutzerbezo-

genen Daten erheben, verarbeiten, speichern und weiterleiten müssen. Dazu ist es wich-

tig, dass die Nutzer von Anbietern frühzeitig über Umfang, Inhalt, Verwendung und Ver-

bleib sowie über die Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes der

Daten informiert werden.

Zu Absatz 5:

Absatz 5 setzt Artikel 4 Absatz 8 der EEMD-Entscheidung um. Hintergrund der Rege-

lung ist es, zum Schutz der Nutzer Transparenz hinsichtlich der Zusammensetzung des

Rechnungsbetrages, der vom Nutzer zu zahlenden Maut und dem vom Anbieter ggf. er-

hobenen Entgelt für seine mautdienstbezogenen Leistungen, zu schaffen.

Zu Absatz 6:

Die Vorschriften über Allgemeine Geschäftsbedingungen bleiben im Vertragsverhältnis

zwischen Nutzern und Anbietern im Übrigen unberührt.

Zu § 14 (Weitere Pflichten der Anbieter)

§ 14 dient der Umsetzung von Artikel 4 Absatz 4 und Absatz 5 Satz 2 der EEMD-

Entscheidung.

Zu Absatz 1:

Absatz 1 setzt Artikel 4 Absatz 4 der EEMD-Entscheidung um. Nach Absatz 1 müssen

die Anbieter die Qualität ihrer Leistungen von der Erhebung über die Abrechnung bis zur

Auskehr der Maut fortlaufend in geeigneter Weise überwachen. Zweck dieser Verpflich-

tung ist es, sowohl innerbetriebliche Störungen als auch Eingriffe von außen zu verhin-

dern bzw. diesen jederzeit rechtzeitig entgegen wirken zu können.
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Zu Absatz 2:

Absatz 2 setzt Artikel 4 Absatz 5 Satz 2 der EEMD-Entscheidung um. Die Haftung des

Anbieters für entgangene Mauteinnahmen aufgrund fehlerhaft gespeicherter Daten in den

Fahrzeuggeräten ergibt sich daraus, dass nur der Anbieter und nicht die für die Erhebung

der Maut zuständige Behörde des Bundes oder eines Landes eine Vertragsbeziehung mit

dem Nutzer hat, und der Anbieter seinen Nutzern nach § 13 Absatz 2 auf Anforderung ein

Fahrzeuggerät zur Verfügung stellt und somit Einfluss auf die Speicherung der unverän-

derlichen Merkmale für die Fahrzeugklassifizierung hat.

Zu § 15 (Rechte und Pflichten der Nutzer)

§ 15 setzt Artikel 9 Absatz 1 Satz 1, 1. Halbsatz sowie Absätze 2 bis 5 der EEMD-

Entscheidung um. Die Erfüllung der in § 15 geregelten Pflichten durch die Nutzer ist eine

grundlegende Voraussetzung dafür, dass die Anbieter ihren entsprechenden Pflichten ge-

genüber den für die Erhebung der Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden auch

nachkommen können. Unbeschadet der Regelung in § 15 können Bund und Länder nähe-

re Einzelheiten und entsprechende Sanktionen durch Bundesgesetz oder auf Grund eines

Bundesgesetzes oder durch Landesgesetz oder auf Grund eines Landesgesetzes regeln.

Zu Absatz 1:

Absatz 1 betont die Freiwilligkeit der Teilnahme am Mautdienst (vgl. auch Artikel 9 Ab-

satz 1 Satz 1, 1. Halbsatz der EEMD-Entscheidung). Außerdem wird klargestellt, dass

interessierte Mautpflichtige mit Anbietern einen Vertrag abschließen müssen, um den

Mautdienst nutzen zu können.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 setzt Artikel 9 Absatz 2 der EEMD-Entscheidung um. Die Vorschrift verpflich-

tet die Nutzer gegenüber dem Anbieter zu zutreffenden und wahrheitsgemäßen Angaben

über sich und ihr Fahrzeug bzw. ihre Fahrzeuge.

Zu Absatz 3:

Absatz 3 dient der Umsetzung von Artikel 9 Absatz 3 der EEMD-Entscheidung. Nach

Absatz 3 müssen die Nutzer sicherstellen, dass das Fahrzeuggerät ihres Fahrzeugs wäh-
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rend des Verkehrs in den zum Mautdienst gehörenden mautpflichtigen Streckennetzen

jederzeit funktionsfähig, d. h. erhebungsbereit ist.

Zu Absatz 4:

Absatz 4 entspricht Artikel 9 Absatz 4 der EEMD-Entscheidung. Nach Absatz 4 müssen

die Nutzer die Fahrzeuggeräte, insbesondere im Zusammenhang mit der Angabe der ver-

änderlichen Merkmale für die Fahrzeugklassifizierung, entsprechend den Anweisungen

der Anbieter benutzen.

Absatz 5:

Absatz 5 setzt Artikel 9 Absatz 5 der EEMD-Entscheidung um. Die Vorschrift regelt das

Verfahren der Erfüllung der Zahlungsverpflichtung der Nutzer mit der Zahlung der Maut

an ihre Anbieter. Absatz 5 stellt klar, dass der Nutzer des Mautdienstes mit der Zahlung

der Maut an seinen Anbieter seine Zahlungsverpflichtungen gegenüber der für die Erhe-

bung der Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörde erfüllt. Eine nochmalige Inan-

spruchnahme durch die zuständige Behörde, beispielsweise bei einer Insolvenz des An-

bieters, kommt daher nicht in Betracht. Es handelt sich demzufolge um eine Schutznorm,

die eine doppelte Inanspruchnahme der Nutzer ausschließt.

Zu § 16 (Rechte und Pflichten der für die Mauterhebung zuständigen Behörden)

Mit § 16 werden die Regelungen des Artikels 5 Absätze 5 bis 8 sowie des Artikels 19

Absatz 2 der EEMD-Entscheidung umgesetzt. In Deutschland nehmen die für die Erhe-

bung der Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden für das jeweilige mautpflich-

tige Streckennetz die Aufgaben des Mauterhebers nach der EEMD-Entscheidung wahr.

Zu Absatz 1:

Absatz 1 dient der Umsetzung von Artikel 19 Absatz 2 der EEMD-Entscheidung. Danach

sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union verpflichtet, die erforderlichen Maß-

nahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, dass alle Daten im nationalen Mautdienstre-

gister korrekt sind und aktualisiert werden. Damit das Bundesamt für Güterverkehr als die

nach § 21 Absatz 1 Satz 1 das Mautdienstregister führende Stelle diese Aufgabe erfüllen

kann, werden die für die Erhebung der Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden
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verpflichtet, das Bundesamt für Güterverkehr unverzüglich schriftlich über Änderungen

der im Mautdienstregister zu veröffentlichenden Angaben zu unterrichten.

§ 16 Absatz 1 ergänzt die Spezialregelungen in § 9 Absatz 2 Satz 2 (Gebietsvorgaben)

sowie § 17 Absatz 2 (Maut-Basisdaten) und hat die Rechtsnatur eines Auffangtatbestan-

des für die übrigen nach § 21 Absatz 1 Satz 2 im Mautdienstregister gespeicherten Daten

zu jedem elektronischen Mautsystem. Das Mautsystemgesetz folgt insoweit der Systema-

tik der EEMD-Entscheidung.

Zu Absatz 2

Absatz 2 setzt Artikel 5 Absatz 5 Unterabsatz 1 der EEMD-Entscheidung um. Hinter-

grund dieser Regelung ist es zu verhindern, dass einzelne für die Erhebung der Maut in

Bund und Ländern zuständige Behörden über die EEMD-Entscheidung hinausgehende

Vorgaben für die Verwendung von Fahrzeuggeräten erstellen könnten und damit ggf. die

Verwendung eines Fahrzeuggerätes für alle mautpflichtigen Streckennetze unmöglich

werden könnte bzw. ein universell einsetzbares Fahrzeuggerät von den Anbietern nur zu

einem sehr hohen Preis angeboten werden könnte. Dies würde dem Grundgedanken des

Mautdienstes widersprechen.

Für die Einsatzfähigkeit der Fahrzeuggeräte soll daher ausschließlich gelten, dass diese

funktionsfähig sind, für sie eine EG-Konformitätserklärung nach § 23 Absatz 1 vorliegt,

ihre Gebrauchstauglichkeit nach § 23 Absatz 2 nachgewiesen wurde, und dass sie nicht

auf einer Liste gesperrter Fahrzeuggeräte nach § 26 stehen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 setzt Artikel 5 Absatz 6 der EEMD-Entscheidung um. Er regelt die Mitwir-

kungspflichten von Anbietern bei der Überprüfung der relevanten Systeme der Anbieter

für die Erbringung der mautdienstbezogenen Leistungen.

Zu Absatz 4:

Absatz 4 entspricht Artikel 5 Absatz 7 der EEMD-Entscheidung. Darin ist ein Behelfsbe-

trieb für den Fall geregelt, dass mautdienstbezogene Leistungen durch Verschulden des

Bundes oder eines Landes nicht angeboten werden können. Mit dieser Verpflichtung soll
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ein Nutzer jederzeit in die Lage versetzt werden, auch bei Ausfall des Mautdienstes sei-

nen Zahlungsverpflichtungen gegenüber den jeweils für die Erhebung von Maut in Bund

und Ländern zuständigen Behörden nachkommen zu können. Da jedoch ein Verschulden

des Bundes oder eines Landes Voraussetzung ist, hängt die tatsächliche Verpflichtung,

einen Behelfsbetrieb einzurichten, auch von der technischen Ausgestaltung eines elektro-

nischen Mautsystems ab. Ein Behelfsbetrieb könnte in einem mikrowellengestützten Sys-

tem beispielsweise dann anzubieten sein, wenn Erhebungsbaken über eine längere Dis-

tanz ausgefallen sind. In satellitengestützten Mauterhebungssystemen hingegen wird die

Vorschrift kaum zur Anwendung kommen können.

Zu Absatz 5:

Absatz 5 dient der Umsetzung von Artikel 5 Absatz 8 der EEMD-Entscheidung. Erfasst

werden Fälle der Zusammenarbeit der für die Erhebung der Maut in Bund und Ländern

zuständigen Behörden mit nur einem der Beteiligten sowie mit mehreren Beteiligten. Das

„oder“ ist also ein inklusives „oder“ und schließt sowohl das „und“ als auch das

„und/oder“ ein.

Zu Absatz 6:

§ 16 Absatz 6 dient der Umsetzung von Artikel 8 Absatz 1 der EEMD-Entscheidung.

Nach Artikel 8 der EEMD-Entscheidung kann eine für die Erhebung der Maut zuständige

Stelle grundsätzlich auch Anbieter mautdienstbezogener Leistungen sein. In Deutschland

kommt die Erbringung mautdienstbezogener Leistungen allenfalls durch von den jeweils

für die Erhebung von Maut zuständigen Behörden beauftragte Private in Betracht.

Für diesen Fall haben die für die Erhebung einer Maut in Bund und Ländern zuständigen

Behörden in den der Beauftragung zugrundeliegenden Verträgen (durch z. B. Überwa-

chungs- und Einsichtsrechte, Vertragsstrafen) dafür Sorge zu tragen, dass ein Ausgleich

von Gewinnen und Verlusten zwischen den Tätigkeitsbereichen eines Anbieters nicht

erfolgen kann.

Zu § 17 (Maut-Basisdaten)

§ 17 verpflichtet die für die Erhebung der Maut in Bund und Ländern zuständigen Behör-

den ihre Maut-Basisdaten drei Monate vor Beginn der Mauterhebung (Absatz 1) bzw. vor
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Wirksamwerden von Änderungen (Absatz 3) dem Bundesamt für Güterverkehr schriftlich

mitzuteilen, damit diese Daten rechtzeitig in das Mautdienstregister nach § 21 eingestellt

werden können. Insoweit ist § 17 in Zusammenhang mit § 16 Absatz 1 zu sehen und er-

gänzt die Umsetzung der Regelungen der Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a) Satz 2 in Ver-

bindung mit Artikel 6 der EEMD-Entscheidung.

Zweck dieser Regelung ist es, den Anbietern und auch den Nutzern frühzeitig Informati-

onen über neue mautpflichtige Streckennetze oder sich ändernde Gebietsvorgaben für die

Erhebung der Maut zur Verfügung zu stellen, um eine reibungslose Umsetzung der Ände-

rungen in den Systemen der Anbieter zu ermöglichen.

Zu Absatz 1:

Absatz 1 regelt die Mitteilung der Maut-Basisdaten vor Beginn der Mauterhebung.

Zu Absatz 2:

In Absatz 2 wird Artikel 6 der EEMD-Entscheidung umgesetzt. Bei den einzelnen Maut-

Basisdaten handelt es sich um abstrakte, nicht auf einzelne Fahrzeuge bezogene Be-

schreibungen und damit weder um personenbezogene, noch um personenbeziehbare Da-

ten.

Zu Absatz 3:

Absatz 3 regelt die Mitteilung von Änderungen der Maut-Basisdaten. Hinsichtlich der

verwendeten Merkmale für die Fahrzeugklassifizierung ergibt sich die Drei-Monats-Frist

direkt aus Anhang VI Nummer 1.2 der EEMD-Entscheidung. Diese Frist wird für alle

Maut-Basisdaten übernommen, um ein Nebeneinander unterschiedlich langer Fristen zu

vermeiden.

Zu § 18 (Fahrzeugklassifizierung)

§ 18 setzt Artikel 7 Absatz 1 Sätze 1 und 2 der EEMD-Entscheidung um. Die Wahl der

Gebührenregelung durch den Mauterheber soll hierdurch nicht eingeschränkt werden.

Insbesondere muss es auch möglich sein, die Merkmale der Fahrzeugklassifizierung wei-

terzuentwickeln. Bereits bestehende Merkmale dürfen beibehalten werden. Dies gilt bei-

spielweise für die Berücksichtigung von Partikelminderungsklassen im Rahmen der
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Emissionsklassen, zumal diese bereits vor Inkrafttreten der EEMD-Entscheidung im deut-

schen Lkw-Mautsystem verwendet wurden. Die Merkmale der Fahrzeugklassifizierung

gehören zu den Maut-Basisdaten nach § 17 Absatz 2 Nummer 4. Die Maut-Basisdaten

sind wiederum Bestandteil der Gebietsvorgaben nach § 9 Absatz 1. Für die Mauterhebung

und für die Zulassung eines Anbieters ist damit die Fahrzeugklassifizierung der jeweils

für die Erhebung der Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden maßgebend.

Zu § 19 (Mautbuchungsnachweise)

§ 19 setzt Artikel 7 Absätze 2 und 4 der EEMD-Entscheidung um.

Zu Absatz 1:

Absatz 1 dient der Umsetzung von Artikel 7 Absatz 2 der EEMD-Entscheidung. Nach

Absatz 1 können der Bund und die Länder von einem Anbieter für alle von diesem ver-

walteten Nutzerkonten auch Zahlungen im Fall der nachweislichen Nichtübermittlung

eines Mautbuchungsnachweises verlangen. Hiervon umfasst sind auch die Fälle, in denen

die Nichtübermittlung von Mautbuchungsnachweisen darauf beruht, dass ein Maut-

schuldner seine Mitwirkungspflicht nicht erfüllt hat.

Eine Zahlungsverpflichtung wird nicht an den „Beleg“ (Mautbuchungsnachweis) gebun-

den, sondern an die tatsächlich stattgefundene mautpflichtige Fahrt. Auf diese Weise wird

möglichen Manipulationsgefahren bei der Abrechnung der Maut gegenüber den für die

Erhebung der Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden begegnet (z. B. kein An-

reiz für Anbieter, Mautbuchungsnachweise zu „unterschlagen“).

Da bei hoher Qualität der Erfassung und Dokumentation der Mautbuchungsvorgänge Un-

stimmigkeiten mit den für die Erhebung der Maut in Bund und Ländern zuständigen Be-

hörden und damit Verwaltungsaufwand vermieden werden, kann diese Regelung auch

einen Anreiz für eine beständige hohe Dienstleistungsqualität der Anbieter darstellen.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 setzt Artikel 7 Absatz 4 der EEMD-Entscheidung um. Absatz 2 schreibt vor,

dass bei Mautsystemen, deren Mauterhebung auf der Mikrowellentechnik nach § 2

Nummer 3 basiert, die für die Erhebung der Maut in Bund und Ländern zuständigen Be-
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hörden den Anbietern die Buchungsnachweise für Maut übermitteln, die für ihre jeweili-

gen Nutzer angefallen sind.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass in Deutschland zukünftig auch mikrowellen-

gestützte Mautsysteme eingesetzt werden, wurde diese Vorschrift vorsorglich aufgenom-

men.

Zu § 20 (Buchführung)

§ 20 dient der Umsetzung von Artikel 8 der EEMD-Entscheidung. Nach Artikel 8 der

EEMD-Entscheidung kann eine für die Erhebung der Maut zuständige Stelle grundsätz-

lich auch Anbieter mautdienstbezogener Leistungen sein. In Deutschland kommt die Er-

bringung mautdienstbezogener Leistungen allenfalls durch von den jeweils für die Erhe-

bung von Maut zuständigen Behörden beauftragte Private in Betracht. Für diesen Fall hat

die Regelung zum Ziel, Transparenz hinsichtlich der Ausgaben und Kosten bzw. Ein-

nahmen und Erträge der verschiedenen Geschäftsfelder zu erreichen und diese auf allen

Ebenen strikt voneinander zu trennen. Die getrennten Segmentberichte für die Tätigkeit

als zugelassener Anbieter und für die Tätigkeit der Mauterhebung sind zusätzlich zum

Jahresabschluss aufzustellen. Auf die Aufstellung der Segmentberichte sind die für die

Aufstellung des Jahresabschlusses des Anbieters geltenden Vorschriften entsprechend

anzuwenden. Die Segmentberichte sind spätestens ein Jahr nach Ablauf des Geschäfts-

jahrs auf der Internetseite des Anbieters zu veröffentlichen.

Zu § 21 (Mautdienstregister)

§ 21 dient der Umsetzung von Artikel 19 der EEMD-Entscheidung, der den jeweiligen

Mitgliedstaat verpflichtet, ein nationales elektronisches Register zu führen, in das die in

dieser Bestimmung genannten Informationen aufzunehmen, dort zu führen und zu aktua-

lisieren sind. Die EEMD-Entscheidung spricht nur allgemein von elektronischem Regis-

ter. Da es in Deutschland mittlerweile verschiedene elektronische Register gibt, wurde in

§ 21 zur Klarstellung der Begriff „Mautdienstregister“ gewählt.

Zu Absatz 1:

Absatz 1 Satz 1 weist die Aufgabe der registerführenden Stelle dem Bundesamt für Gü-

terverkehr zu und regelt in Satz 2 den Inhalt des Registers entsprechend Artikel 19 Absatz
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1 der EEMD-Entscheidung. Ergänzend werden die datenschutzrechtlichen Vorschriften

aufgenommen, soweit im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Anbieter auch

personenbezogene Daten erhoben, gespeichert und genutzt werden.

Zu Absatz 2:

Das Bundesamt für Güterverkehr aktualisiert das Mautdienstregister grundsätzlich nach

Bedarf, d. h. wenn Änderungen bei den im Register zu veröffentlichenden Angaben ein-

getreten sind. Die Aktualisierung erfolgt aber mindestens einmal jährlich auf der Basis

der Überprüfungen bestimmter Registrierungsvoraussetzungen nach § 7 Absatz 2 Satz 1

und der Überprüfung der Einhaltung der Unterrichtungsverpflichtungen der Anbieter

nach § 12 Absatz 2 Satz 3 (vgl. auch Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b) der EEMD-

Entscheidung).

Zu Absatz 3:

Nach Absatz 3 ist das Mautdienstregister im Bundesanzeiger bekannt zu geben. Ergän-

zend soll das Mautdienstregister für die Öffentlichkeit auch auf der Internetseite des Bun-

desamtes für Güterverkehr elektronisch zugänglich gemacht werden (vgl. Artikel 19 Ab-

satz 3 der EEMD-Entscheidung). Die Veröffentlichung der Anbieter im Mautdienstregis-

ter nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe e) und Nummer 2 erfolgt ohne eine Information

über die vertretungsberechtigte Person eines Anbieters, so dass das Mautdienstregister

insgesamt in nicht personenbezogener Form zugänglich gemacht werden kann.

Zu Absatz 4:

Absatz 4 setzt Artikel 19 Absatz 5 der EEMD-Entscheidung um. Nach dieser Vorschrift

übermittelt das Bundesamt für Güterverkehr zum Ende jedes Kalenderjahres den register-

führenden Behörden in den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Eu-

ropäischen Kommission elektronisch das deutsche Mautdienstregister. Die Übermittlung

erfolgt in nicht personenbezogener Form (siehe Begründung zu Absatz 3).

Zu § 22 (Anforderungen an Interoperabilitätskomponenten)

Die §§ 22 bis 24 dienen der Umsetzung der Regelungsinhalte der Artikel 14 und 15 in

Zusammenhang mit Artikel 2 Buchstabe d) und Anhang IV der EEMD-Entscheidung.
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Zu Absatz 1:

Absatz 1 übernimmt die Definition des Begriffes der Interoperabilitätskomponenten aus

Artikel 2 Buchstabe d) der EEMD-Entscheidung.

Zu den Absätzen 2 und 3:

Die Interoperabilitätskomponenten der Anbieter und der für die Erhebung der Maut in

Bund und Ländern zuständigen Behörden müssen zahlreiche Anforderungen erfüllen, die

in unterschiedlichem Konkretisierungsgrad in verschiedenen Rechtsakten und Dokumen-

ten festgelegt sind. Die Richtlinie 2004/52/EG legt die wesentlichen, übergreifenden An-

forderungen auf sehr allgemeiner Ebene fest. Die EEMD-Entscheidung konkretisiert die

Vorgaben der Richtlinie, enthält aber ebenfalls keine abschließende Aufzählung der ein-

zelnen, konkret einzuhaltenden Vorgaben. Es gibt zahlreiche Normen, technische Spezi-

fikationen und Standards, die für den Mautdienst und die Interoperabilitätskomponenten

einschlägig sind; z. T. sind diese auch noch in der Entwicklung oder werden regelmäßig

überarbeitet.

Nach der EEMD-Entscheidung muss für die Interoperabilitätskomponenten zum einen die

Konformität mit den Anforderungen und den relevanten technischen Spezifikationen dar-

gelegt werden; zum anderen muss nachgewiesen werden, dass die Interoperabilitätskom-

ponenten auch in der Praxis, d. h. im Wirkbetrieb, alle Anforderungen erfüllen und eine

vereinbarte Qualität der Dienstleistung „Mautdienst“ bewirken können (sog. Ge-

brauchstauglichkeit).

Absatz 2 definiert die Konformität der Interoperabilitätskomponenten auf Basis der Rege-

lungen des Artikels 14 Absatz 1 Unterabsatz 1 und Absatz 2 Unterabsatz 1 in Verbindung

mit Anhang IV Nummer 1 der EEMD-Entscheidung. Inländische Anbieter und ausländi-

sche Anbieter mit inländischer Niederlassung haben ferner § 9 Bundesdatenschutzgesetz

und die Anlage zu § 9 Satz 1 Bundesdatenschutzgesetz zu beachten.

Der Absatz 3 definiert die Gebrauchstauglichkeit der Interoperabilitätskomponenten auf

Basis der Regelungen des Artikels 14 Absatz 1 Unterabsatz 1 und Absatz 2 Unterabsatz 1

in Verbindung mit Anhang IV Nummer 2 der EEMD-Entscheidung.
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Zu § 23 (Beurteilung und Kennzeichnung von Interoperabilitätskomponenten)

§ 23 dient der Umsetzung des Artikels 14 Absätze 2 und 3 in Verbindung mit Anhang IV

der EEMD-Entscheidung.

Zu Absatz 1:

Absatz 1 regelt, wer die Beurteilung der Konformität der Interoperabilitätskomponenten

vorzunehmen hat und nach welchem Verfahren diese durchzuführen ist und setzt damit

Artikel 14 Absatz 2 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Anhang IV Nummer 1 der EEMD-

Entscheidung um.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 regelt, wer die Prüfung der Gebrauchstauglichkeit der Interoperabilitätskompo-

nenten vorzunehmen hat und nach welchem Verfahren diese durchzuführen ist und setzt

damit Artikel 14 Absatz 2 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Anhang IV Nummer 2 der

EEMD-Entscheidung um.

Zu Absatz 3:

Es wird geregelt, unter welchen Voraussetzungen die Interoperabilitätskomponenten mit

dem CE-Zeichen deklariert werden dürfen. Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Her-

steller oder EU-Bevollmächtigte gemäß Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung

und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur

Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates, dass das Produkt den geltenden

Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen

Union über ihre Anbringung festgelegt sind. Damit wird Artikel 14 Absatz 2 Unterabsatz

2 der EEMD-Entscheidung umgesetzt.

Zu Absatz 4:

Absatz 4 setzt die Regelungen des Artikels 14 Absatz 3 der EEMD-Entscheidung um. Es

wird geregelt, wer Konformitäts- und Gebrauchstauglichkeitserklärungen nach welchen

Vorgaben erstellen darf und welchen Inhalt diese Erklärungen haben müssen. Zur Klar-

stellung schreibt Absatz 4 Satz 3 vor, dass aus den Erklärungen eindeutig hervorgehen

Drucksache 361/14 -72-



muss, ob sie die Konformität mit Spezifikationen oder die Gebrauchstauglichkeit betref-

fen.

Zu § 24 (Inverkehrbringen von Interoperabilitätskomponenten)

§ 24 setzt Artikel 14 Absatz 4 und Artikel 15 Absätze 1 und 3 der EEMD-Entscheidung

um. Für das Bundesamt für Güterverkehr als Vertreter des Mitgliedstaates werden Rechte

und Pflichten im Umgang mit folgenden drei Fallgruppen geregelt:

 Erste Fallgruppe: Das erstmalige Inverkehrbringen von Interoperabilitätskompo-

nenten zur Verwendung in elektronischen Mautsystemen in Deutschland (Ab-

satz 1).

 Zweite Fallgruppe: Bereits in Verkehr gebrachte Interoperabilitätskomponenten,

bei denen Grund zur Annahme besteht, dass diese die Vorgaben dieses Gesetzes

nicht erfüllen werden (Absatz 2).

 Dritte Fallgruppe: Bereits in Verkehr gebrachte Interoperabilitätskomponenten,

die die Vorgaben dieses Gesetzes tatsächlich nicht erfüllen (Absatz 3).

Die Regelungen zu den bereits in Verkehr gebrachten Interoperabilitätskomponenten

(Absätze 2 und 3) werden in der EEMD-Entscheidung als Schutzklauseln bezeichnet (Ar-

tikel 15); dieser Begriff wurde nicht übernommen.

Zu Absatz 1:

Es wird Artikel 14 Absatz 4 der EEMD-Entscheidung umgesetzt. Nach Absatz 1 dürfen

insbesondere die Mitgliedstaaten und die für die Erhebung von Maut in Bund und Län-

dern zuständigen Behörden das Inverkehrbringen von Interoperabilitätskomponenten zur

Verwendung für die Erbringung des Mautdienstes nicht verbieten, beschränken oder be-

hindern, wenn diese Komponenten das CE-Zeichen tragen oder eine EG-Konformitäts-

und/oder Gebrauchstauglichkeitserklärung für sie vorliegt.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 setzt Artikel 15 Absatz 1 der EEMD-Entscheidung um. In Absatz 2 wird das

Bundesamt für Güterverkehr ermächtigt, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, wenn

Grund zu der Annahme besteht, dass Interoperabilitätskomponenten, die das CE-Zeichen

tragen und in Verkehr gebracht worden sind, bei bestimmungsgemäßer Verwendung die
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grundlegenden Anforderungen wahrscheinlich nicht erfüllen werden. Das Verfahren er-

folgt nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes.

Außerdem wurden die aus der EEMD-Entscheidung folgenden Unterrichtungs- und Mit-

teilungspflichten übernommen. Die Unterrichtungs- und Mitteilungspflichten schließen

Name und Anschrift des Herstellers der betroffenen Interoperabilitätskomponenten ein.

Bei diesen Herstellern handelt es sich ausschließlich um juristische Personen.

Zu Absatz 3:

Absatz 3 entspricht Artikel 15 Absatz 3 der EEMD-Entscheidung. Erfüllen Interoperabili-

tätskomponenten, die das CE-Zeichen tragen, tatsächlich nicht die Interoperabilitätsan-

forderungen, verlangt das Bundesamt für Güterverkehr vom Hersteller oder seinem in der

Europäischen Union ansässigen Bevollmächtigten, die Konformität und/oder Ge-

brauchstauglichkeit der jeweiligen Interoperabilitätskomponente entsprechend den gel-

tenden Vorschriften herzustellen. Das Verfahren erfolgt nach den Vorschriften des Ver-

waltungsverfahrensgesetzes.

Außerdem wurden die aus der EEMD-Entscheidung folgenden Unterrichtungs- und Mit-

teilungspflichten übernommen. Die Unterrichtungs- und Mitteilungspflichten schließen

Name und Anschrift des Herstellers der betroffenen Interoperabilitätskomponenten oder

seines in der Europäischen Union ansässigen Bevollmächtigten ein. Bei diesen Herstel-

lern handelt es sich ausschließlich um juristische Personen.

Zu Absatz 4:

Absatz 4 stellt klar, dass die Vorschriften des Produktsicherheitsgesetzes daneben an-

wendbar bleiben und regelt den Informationsaustausch zwischen den betroffenen Behör-

den. Die Unterrichtungspflicht schließt Name und Anschrift des Herstellers von Interope-

rabilitätskomponenten ein. Die Informationen bezüglich der Hersteller betreffen aus-

schließlich juristische Personen.

Zu § 25 (Besondere Anforderungen an die Fahrzeuggeräte)

Mit § 25 werden Artikel 2 Absätze 2 und 4 der Richtlinie 2004/52/EG sowie Artikel 4

Absatz 5 Satz 3, Artikel 12 und Artikel 13 Absatz 2 der EEMD-Entscheidung umgesetzt.
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§ 25 übernimmt im Grundsatz die entsprechenden Regelungen von § 3 Absatz 3 des bis-

herigen Mautsystemgesetzes. Diese Vorschrift wird entsprechend der inzwischen in Kraft

getretenen EEMD-Entscheidung angepasst und ergänzt.

Zu Absatz 1:

Absatz 1 setzt Artikel 12 der EEMD-Entscheidung um. Damit soll das grundlegende Ziel

des Mautdienstes sichergestellt und den Nutzern ein diesen Mautdienst unterstützendes

Fahrzeuggerät zur Verfügung gestellt werden, bei dem auch bei grenzüberschreitendem

Einsatz keine zusätzlichen Einstellungen vorzunehmen sind.

Zu Absatz 2:

Mit Absatz 2 wird Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie 2004/52/EG umgesetzt.

Absatz 2 entspricht der Regelung in § 3 Absatz 3 Satz 1 des bisherigen Mautsystemgeset-

zes. Fahrzeuggeräte, die im Rahmen des Mautdienstes eingesetzt werden, müssen für je-

des elektronische Mautsystem in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, das zum

Mautdienst gehört, einsetzbar sein und sich für alle Fahrzeugarten eignen.

Zu Absatz 3:

Absatz 3 setzt Artikel 4 Absatz 5 Satz 3 der EEMD-Entscheidung um. Jedes interoperable

Fahrzeuggerät muss über eine geeignete Benutzer-Schnittstelle am Fahrzeuggerät verfü-

gen, damit ein Nutzer jederzeit und ohne besonderen Aufwand erforderliche Änderungen

der veränderbaren Daten für die Fahrzeugklassifizierung „vor Ort“ vornehmen kann.

Zu Absatz 4:

Absatz 4 setzt Artikel 2 Absatz 4 Satz 1 der Richtlinie 2004/52/EG sowie Artikel 13 Ab-

satz 2 der EEMD-Entscheidung um.

Zu § 26 (Liste gesperrter Fahrzeuggeräte)

§ 26 setzt Artikel 4 Absatz 6 und Artikel 7 Absatz 3 der EEMD-Entscheidung um.
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Zu Absatz 1:

Mit Absatz 1 wird Artikel 4 Absatz 6 der EEMD-Entscheidung umgesetzt. Ergänzend

werden die konkreten Daten, die in der Liste der gesperrten Fahrzeuggeräte aufzuführen

sind, bestimmt und eine datenschutzrechtliche Ermächtigung zur Erhebung, Speicherung,

Nutzung und Übermittlung der für den Zweck der Listen notwendigen Daten aufgenom-

men. Diese Vorschrift in Absatz 1 ist im Zusammenhang mit der Haftungsregelung nach

Absatz 2 zu sehen.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 entspricht Artikel 7 Absatz 3 der EEMD-Entscheidung. Hat eine für die Erhe-

bung der Maut zuständige Behörde des Bundes oder eines Landes von einem Anbieter

eine Liste mit gesperrten Fahrzeuggeräten erhalten, so haftet der Anbieter dieser Behörde

gegenüber ab diesem Zeitpunkt nicht mehr für durch die Verwendung der auf dieser Liste

aufgeführten gesperrten Fahrzeuggeräte eventuell noch angefallene Maut.

Zu Absatz 3:

Dieser Absatz soll klar stellen, dass die Details zur Führung der Liste der gesperrten

Fahrzeuggeräte, z. B. die Anzahl der Einträge in der Liste gesperrter Fahrzeuggeräte, das

Format der Liste und die Häufigkeit ihrer Aktualisierung jeweils zwischen der für die

Erhebung der Maut zuständigen Behörde des Bundes oder eines Landes und dem Anbie-

ter zu vereinbaren sind. Die Regelung ergänzt insoweit auch die Regelungen zu den Ge-

bietsvorgaben in § 9 Absatz 1.

Zu § 27 (Notifizierte Stellen)

§ 27 dient der Umsetzung von Artikel 17 der EEMD-Entscheidung.

Zu Absatz 1:

Definiert wird zunächst, was unter einer notifizierten Stelle zu verstehen ist. Diese Defini-

tion findet sich in Artikel 17 Absatz 1 Satz 1 der EEMD-Entscheidung. Es wird damit

festgelegt, dass eine Stelle in zwei Schritten zur „notifizierten Stelle“ wird. Als erstes

muss sie das Akkreditierungsverfahren bei der nationalen Akkreditierungsstelle ( erfolg-

reich durchlaufen. Der Notifizierungsvorgang erfolgt dann im zweiten Schritt. Dabei be-

nennt das Bundesamt für Güterverkehr auf Grundlage der Meldungen der nationalen Ak-
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kreditierungsstelle der EU-Kommission sowie den anderen EU-Mitgliedstaaten die ak-

kreditierten Stellen. Mit der Benennung durch das Bundesamt für Güterverkehr wird eine

nach dem Akkreditierungsstellengesetz akkreditierte Stelle zur notifizierten Stelle im

Sinne von Artikel 17 der EEMD-Entscheidung.

Zu Absatz 2:

Nach Absatz 2 ist die nationale Akkreditierungsstelle (nach dem Gesetz über die Akkredi-

tierungsstelle vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2625) – nachfolgend Akkreditierungsstellen-

gesetz genannt – für die Akkreditierung der in Deutschland ansässigen Stellen nach Ab-

satz 1 zuständig. In Deutschland ist die nationale Akkreditierungsstelle gemäß § 8 Absatz

1 des Akkreditierungsstellengesetzes i.V.m. § 1 Absatz 1 der Verordnung über die Belei-

hung der Akkreditierungsstelle nach dem Akkreditierungsstellengesetz vom 21. Dezem-

ber 2009 (BGBl. I S. 3962) – nachfolgend AkkStelleG-Beleihungsverordnung genannt –

die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). Für den Bereich Mautdienst obliegt

dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur nach § 2 Satz 1 Nummer 5

(„Bereich Verkehr“) AkkStelleG-Beleihungsverordnung die Aufsicht über die nationale

Akkreditierungsstelle.

Zu Absatz 3:

Mit einer gültigen Akkreditierung nach der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 wird beschei-

nigt, dass die akkreditierte Stelle die Anforderungen der Richtlinie 2004/52/EG und Arti-

kel 17 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang V der EEMD-Entscheidung erfüllt (vgl. Arti-

kel 17 Absatz 2 der EEMD-Entscheidung). Geregelt werden auch die Fälle, in denen die

nationale Akkreditierungsstelle einer akkreditierten Stelle die Akkreditierung zu entzie-

hen hat (vgl. Artikel 17 Absatz 3 Satz 1 der EEMD-Entscheidung). Mit Entziehung sind

Rücknahme und Widerruf der Akkreditierung gemäß §§ 48, 49 Verwaltungsverfahrens-

gesetz gemeint.

Zu Absatz 4:

Absatz 4 setzt Artikel 17 Absatz 1 Satz 1 der EEMD-Entscheidung um. Das Bundesamt

für Güterverkehr übernimmt die Benennung (Notifizierung) der akkreditierten Stellen

gegenüber der EU-Kommission und den anderen EU-Mitgliedstaaten. Neben Name und
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Anschrift sind auch der Zuständigkeitsbereich sowie die zuvor von der EU-Kommission

erteilten Kennnummern jeder akkreditierten Stelle anzugeben.

Die erforderlichen Informationen zum Stand der Akkreditierungen erhält das Bundesamt

für Güterverkehr unaufgefordert von der nationalen Akkreditierungsstelle. Eine entspre-

chende Unterrichtungsverpflichtung über die Erteilung, die Änderung, die Entziehung

und das Erlöschen von Akkreditierungen, die mit dem Mautdienst in Zusammenhang ste-

hen, ist in Satz 1 formuliert. Die Unterrichtungspflicht schließt Name und Anschrift des

Unternehmens ein, auf das sich die Erteilung, Änderung, Entziehung oder das Erlöschen

der Akkreditierung bezieht. Bei diesen Unternehmen handelt es sich ausschließlich um

juristische Personen.

Unter die Fallgruppe „Entziehung“ fallen Rücknahme und Widerruf gemäß §§ 48, 49

Verwaltungsverfahrensgesetz (siehe oben zu Absatz 3).

Akkreditierungen sind in der Regel zeitlich befristet, z. B. auf fünf Jahre. Erfolgt keine

Akkreditierung für den Anschlusszeitraum, liegt die Fallgruppe „Erlöschen“ vor.

Zu Absatz 5:

Absatz 5 dient der Umsetzung von Artikel 17 Absatz 4 Satz 1 der EEMD-Entscheidung.

Die Informationspflicht schließt Name und Anschrift, der von einem anderen Mitglied-

staat der Europäischen Union notifizierten Stelle ein, die nach Auffassung des Bundes-

amts für Güterverkehr den relevanten Kriterien nach Absatz 3 Satz 1 nicht entspricht. Die

Informationspflicht schließt nicht die Namen der für die notifizierte Stelle handelnden

bzw. außerdem vertretungsbefugten Personen ein.

Zu § 28 (Einrichtung und Aufgaben der Vermittlungsstelle)

§ 28 setzt Artikel 10 und Artikel 11 Absatz 5 der EEMD-Entscheidung um.

In diesen Artikeln fordert die EEMD-Entscheidung von den EU-Mitgliedstaaten die Er-

richtung oder Benennung einer Vermittlungsstelle. Diese hat den Zweck, im Konfliktfall

zwischen den für die Erhebung der Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden und

den Anbietern zu vermitteln.
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Das Vermittlungsverfahren ist weder ein obligatorisches Vorverfahren noch ist die Stel-

lungnahme der Vermittlungsstelle für die Parteien verbindlich. Es bleibt den Parteien

vielmehr vorbehalten, Rechtsschutz vor den nationalen Gerichten zu suchen, ohne dabei

die Stellungnahme der Vermittlungsstelle abwarten zu müssen.

Zu Absatz 1:

Absatz 1 setzt Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 der EEMD-Entscheidung um. Danach überträgt

das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur die Errichtung und den

Betrieb der Vermittlungsstelle einem Privaten durch Beleihung. Errichtung und Betrieb

der Vermittlungsstelle werden ausgeschrieben und nach Durchführung eines Vergabever-

fahrens vergeben.

Zu Absatz 2:

Nach Artikel 10 Absatz 2 der EEMD-Entscheidung muss die Vermittlungsstelle unab-

hängig von den gewerblichen Interessen einer für die Erhebung der Maut in Bund und

Ländern zuständigen Behörde und der Anbieter sein.

Durch die Übertragung der Aufgabe an einen Privaten in Absatz 1 wird eine größtmögli-

che Unabhängigkeit gewahrt. Außerdem muss dadurch keine staatliche Einrichtung vor-

gehalten werden, von der unklar ist, wann und in welchem Umfang ein Tätigwerden

überhaupt erforderlich sein wird.

Zu Absatz 3:

Im Absatz 3 werden allgemein die Aufgaben und Befugnisse der Vermittlungsstelle, wie

sie in Artikel 10 Absatz 1 der EEMD-Entscheidung enthalten sind, festgelegt.

Absatz 3 stellt außerdem klar, dass nur registrierte Anbieter befugt sind, die Vermitt-

lungsstelle anzurufen. Ob ein Anbieter in Deutschland oder einem anderen Mitgliedstaat

der Europäischen Union registriert ist, spielt dabei keine Rolle.

Zu Absatz 4:

Absatz 4 gibt der Vermittlungsstelle die Befugnis, im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufga-

ben nach Absatz 3 auch personenbezogene Daten zu erheben, zu speichern und zu nutzen.
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Satz 2 legt der Vermittlungsstelle auf, personenbezogene Daten nach Satz 1 unverzüglich

wieder zu löschen, wenn diese für ihre Aufgabenerfüllung nach Absatz 3 nicht mehr er-

forderlich sind.

Zu Absatz 5:

Absatz 5 legt noch einmal ausdrücklich das Schutzbedürfnis der am Vermittlungsverfah-

ren beteiligten Parteien fest, da neben Vertragsentwürfen oder abgeschlossenen Verträgen

auch weitere Unterlagen mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen Gegenstand des Ver-

mittlungsverfahrens sein können.

Zu Absatz 6:

Absatz 6 übernimmt die Informationsaustauschpflichten aus Artikel 11 Absatz 5 der

EEMD-Entscheidung. Da sich die Informationsaustauschpflicht auf Informationen über

Grundsätze und Arbeitsweise der Vermittlungsstelle und nicht auf Informationen aus ein-

zelnen Vermittlungsverfahren bezieht, enthalten die zu übermittelnden Informationen

auch keine personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten.

Zu § 29 (Organisation der Vermittlungsstelle und Kostentragung)

Zu Absatz 1:

Absatz 1 regelt die Zusammensetzung der Vermittlungsstelle.

Zu Absatz 2:

Die Stellungnahmen der Vermittlungsstelle werden von einem Dreier-Gremium verfasst,

welches aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern besteht. Weil die Aufgaben der

Vermittlungsstelle denen einer Schlichtungsstelle bzw. eines Schiedsgerichts ähneln und

qualifizierte juristische Kenntnisse und Erfahrungen erfordern, muss der Vorsitzende die

Befähigung zum Richteramt haben. Damit die Stellungnahmen der Vermittlungsstelle

nach § 30 Absatz 1 Satz 3 bei den Parteien eine möglichst hohe Akzeptanz finden, benen-

nen die für die Erhebung der Maut zuständige Behörde des Bundes oder des betroffenen

Landes und der Anbieter jeweils eine weitere geeignete Person als Beisitzer.
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Absatz 2 regelt ferner die Aufgaben des Vorsitzenden des Spruchkörpers der Vermitt-

lungsstelle.

Zu Absatz 3:

Absatz 3 regelt die Zusammensetzung der Geschäftsstelle.

Zu Absatz 4:

Absatz 4 regelt die Kostentragung für die am Vermittlungsverfahren beteiligten Parteien.

Zu § 30 (Vermittlungsverfahren)

§ 30 setzt Artikel 11 Absätze 1 bis 4 der EEMD-Entscheidung um.

Zu Absatz 1:

Absatz 1 regelt das Verfahren gemäß Artikel 11 Absätze 1 bis 3 der EEMD-

Entscheidung. Da sich die Vermittlungsstelle immer erst fallbezogen konstituieren muss

(Benennung der Beisitzer), teilt der Vorsitzende des Spruchkörpers mit, ob alle für das

Verfahren erforderlichen Unterlagen vorliegen. Die Vermittlungsstelle soll nach Satz 3

spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Eingang des Antrags auf Vermittlung Stel-

lung nehmen. Die Stellungnahme der Vermittlungsstelle ist für die Parteien nicht verbind-

lich.

Zu Absatz 2:

In Absatz 2 wird der Vorsitzende des Spruchkörpers entsprechend Artikel 11 Absatz 4

der EEMD-Entscheidung ermächtigt, bei den für die Erhebung der Maut in Bund und

Ländern zuständigen Behörden, Anbietern und Dritten, die an der Bereitstellung des

Mautdienstes in Deutschland beteiligt sind, für die Arbeit der Vermittlungsstelle relevante

Informationen anzufordern. Die datenschutzrechtlichen Vorschriften von § 28 Absätze 4

und 5 gelten entsprechend.

Zu § 31 (Verordnungsermächtigungen)

Im Zusammenhang mit der Registrierung von Anbietern nach den §§ 4 bis 8, der Ausge-

staltung und Führung des Mautdienstregisters sowie den Mitteilungspflichten nach § 21

und der Arbeit der Vermittlungsstelle nach § 28 werden in § 31 Verordnungsermächti-
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gungen für das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur geregelt. Diese

Rechtsverordnungen bedürfen der Zustimmung des Bundesrates (Artikel 80 Absatz 2 GG:

Rechtsverordnungen aufgrund von Bundesgesetzen, die von den Ländern als eigene An-

gelegenheit ausgeführt werden).

Zu Absatz 1:

In Absatz 1 werden unter Nummer 1 Eckpunkte für eine Rechtsverordnung im Hinblick

auf das Registrierungsverfahren und unter Nummer 2 im Hinblick auf das Mautdienstre-

gister aufgeführt.

Einzelne Vorgaben für das Registrierungsverfahren, insbesondere die Konkretisierung der

Voraussetzungen nach § 5 sowie zum Nachweis des Vorliegens der Registrierungsvo-

raussetzungen, finden sich in Artikel 3 oder anderen Bestimmungen der EEMD-

Entscheidung nicht. Den Mitgliedstaaten der Europäischen Union steht daher ein gewis-

ser Spielraum für die Umsetzung der entsprechenden Vorgaben zu, um das Registrie-

rungsverfahren und die Registrierungsbedingungen zu regeln. Einzelheiten zum Regist-

rierungsverfahren sollen nicht in diesem Gesetz selbst, sondern in einer entsprechenden

Rechtsverordnung geregelt werden.

Ebenso beschreiben Artikel 19 der EEMD-Entscheidung und § 21 die wesentlichen Inhal-

te und Verfahrensweisen zum Mautdienstregister, deren weitere Ausgestaltung und Kon-

kretisierung in einer Rechtsverordnung geregelt werden soll.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 schafft die Ermächtigungsgrundlage, um eine Verfahrensordnung für die Ver-

mittlungsstelle nach § 28 durch Rechtsverordnung erlassen zu können.

Zu § 32 (Pilot-Mautsysteme)

§ 32 dient der Umsetzung von Artikel 20 der EEMD-Entscheidung.
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Zu Absatz 1:

Mit Absatz 1 wird Artikel 20 Unterabsatz 1 und Unterabsatz 2 Satz 1 der EEMD-

Entscheidung umgesetzt. Er setzt den Rahmen, in dem technische und konzeptionelle

Weiterentwicklungen in Pilot-Mautsystemen erprobt werden dürfen.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 entspricht Artikel 20 Unterabsatz 2 Satz 2 der EEMD-Entscheidung und be-

schränkt den anfänglichen Geltungszeitraum für ein Pilot-Mautsystem auf maximal drei

Jahre.

Zu Absatz 3:

Mit Absatz 3 wird Artikel 20 Unterabsatz 3 der EEMD-Entscheidung umgesetzt. Damit

wird klargestellt, dass ein Anbieter nicht zur Beteiligung an einem Pilot-Mautsystem ver-

pflichtet werden kann.

Zu Artikel 2 (Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes)

Zu Nummer 1 (§§ 1 Absatz 4, 3a Absatz 2 Satz 1, 5 Satz 2, 13)

Die Anpassungen sind aufgrund der Umbenennung des Ministeriums erforderlich.

Zu Nummer 2 (§ 4 Absatz 2, Absatz 3 und Absatz 6)

a) Seit Mautstart im Jahr 2005 führt das Bundesamt für Güterverkehr auch für Mauterstat-

tungsverlangen nach § 4 Absatz 2 (bzw. früher § 4 Absatz 1a des Autobahnmautgesetzes)

i.V.m. § 21 des Bundesgebührengesetzes (bzw. früher § 21 des Verwaltungskostengeset-

zes) auf schriftlichen Antrag ein Erstattungsverfahren durch. Dieses Erstattungsverfahren

wird bislang, anders als das Verfahren nach § 4 Absatz 5 i. V. m. § 10 Absatz 3 der

LKW-Maut-Verordnung, welches dort im Detail geregelt ist, aus dem Gesetz nicht hin-

reichend deutlich. Dies hat zur Verunsicherung von Antragstellern beigetragen, die sich

infolgedessen gehalten sahen, unmittelbar allgemeine Leistungsklage einzulegen. Zur

Verbesserung der Rechtssicherheit und –klarheit soll § 4 Absatz 2 mit den neu einzufü-

genden Sätzen 2 bis 5 um klarstellende Aussagen zu diesem Verwaltungsverfahren er-

Drucksache 361/14-83-



gänzt werden.

Absatz 2 Satz 2 stellt klar, dass entsprechende Ansprüche durch schriftlichen Antrag bei

dem Bundesamt für Güterverkehr und nicht durch allgemeine Leistungsklage geltend zu

machen sind. Die Verwaltungspraxis beim Bundesamt für Güterverkehr zeigt, dass eine

angemessene Sachverhaltsaufklärung in vielen Erstattungsfällen nach § 21 des Bundes-

gebührengesetzes nur durch eine eingehende Bearbeitung der Anträge zu erzielen ist.

Zum Teil handelt es sich um sehr komplexe und umfangreiche Sachverhalte. Es ist daher

zweckmäßig, zunächst eine umfassende Sachverhaltsaufklärung durch die Verwaltung

vorzusehen. Dies dient auch der Entlastung der Verwaltungsgerichtsbarkeit.

Absatz 2 Satz 3 konkretisiert die Mitwirkungspflicht des Anspruchstellers bei der Aufklä-

rung des Sachverhalts.

Bei Absatz 2 Satz 4, wonach über den Erstattungsantrag durch Bescheid entschieden

wird, handelt es sich um eine nach dem Übergang vom Verwaltungskostengesetz zum

Bundesgebührengesetz erforderliche Klarstellung. Entsprechend der Orientierung des

Bundesgebührengesetzes an den Regelungsinhalten der Abgabenordnung soll hierdurch

für das bezüglich Mauterstattungsverlangen gemäß Absatz 2 Satz 1 entsprechend an-

wendbare Erstattungsverfahren nach § 21 des Bundesgebührengesetzes klargestellt wer-

den, dass auch insoweit eine Orientierung an den Regelungsinhalten der Abgabenordnung

erfolgt. Entscheidungen der Finanzverwaltung über Rückerstattungsansprüche nach § 37

Absatz 2 der Abgabenordnung werden durch Abrechnungsbescheid nach § 218 Absatz 2

der Abgabenordnung getroffen, der einen sonstigen Verwaltungsakt nach § 118 der Ab-

gabenordnung darstellt. § 218 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung stellt ausdrücklich

klar, dass gerade auch über Rückerstattungsansprüche nach § 37 Absatz 2 der Abgaben-

ordnung durch Verwaltungsakt entschieden wird. Entsprechend stellt Absatz 2 Satz 4

klar, dass auch bei Mauterstattungsverlangen eine Entscheidung durch Bescheid als Ver-

waltungsakt ergeht.

Das Erstattungsverfahren nach Absatz 2 in Verbindung mit § 21 des Bundesgebührenge-

setzes ist gegenwärtig, anders als das Erstattungsverfahren nach Absatz 5 in Verbindung

mit § 10 der LKW-Maut-Verordnung, gebührenfrei. Da aber die Bearbeitung der auf die
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Erstattung von zu Unrecht entrichteter Maut abzielenden Anträge vergleichbaren Auf-

wand verursacht, ist eine Gleichbehandlung angezeigt. Daher wird Absatz 5 Satz 3 für

entsprechend anwendbar erklärt.

b)

aa)

Die Ergänzung von Absatz 3 Satz 3 ist erforderlich, da im Rahmen des Mautdienstes zu-

sätzliche Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden müssen. Dabei handelt es sich

um die so genannte Identifikationsnummer des Anbieters bzw. Betreibers, die Identifika-

tionsnummer des Fahrzeuggeräts, das zum Zweck der Mauterhebung eingesetzt wird so-

wie die Vertragsnummer des Nutzers. Bei der Vertragsnummer handelt es sich um eine

Identifikationsnummer zum Vertrag eines Nutzers, die von Anbietern fahrzeug- oder nut-

zerbezogen vergeben werden kann. Sie wird, zusammen mit der Identifikationsnummer

des Fahrzeuggeräts und dem Kennzeichen, zur eindeutigen Identifikation eines maut-

pflichtigen Fahrzeugs in den Abrechnungs- und Kontrollsystemen verwendet. Sie dient

auch zur Ableitung individueller kryptografischer Schlüssel und ist deshalb wesentlich für

die Umsetzung der IT-Sicherheitsanforderungen in Bezug auf die authentische und nicht

abstreitbare Übermittlung von mautrelevanten Daten. Anhand dieser Daten lässt sich ein

Fahrzeuggerät eines Nutzers des mautpflichtigen Streckennetzes eindeutig entweder dem

Betreiber oder einem Anbieter zuordnen. Dies ist für die Überwachung des Betreibers

und des Anbieters sowie für die Kontrolle der Mautentrichtung bei den Nutzern erforder-

lich.

bb)

Die Ergänzung von Absatz 3 ist als Folgeänderung erforderlich, um sicherzustellen, dass

die strengen datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundesfernstraßenmautgesetzes

auch im Rahmen des Mautdienstes Geltung erlangen.

c) Die Anpassung ist aufgrund der Umbenennung des Ministeriums erforderlich.
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d) Die Änderung von § 4 Absatz 6 Satz 1 ist erforderlich um sicherzustellen, dass Nutzer

des Mautdienstes unter den gleichen Voraussetzungen von der Mautschuld befreit werden

wie Nutzer des bisherigen deutschen dualen Mauterhebungssystems.

Zu Nummer 3

Zu § 4a (Europäischer elektronischer Mautdienst)

§ 1 Absatz 3 Nummer 1 des Mautsystemgesetzes bestimmt, dass die Vorgaben des Maut-

systemgesetzes (und damit des Mautdienstes nach § 3 des Mautsystemgesetzes) bei

Mautsystemen, die den Einbau eines Fahrzeuggerätes nicht erfordern, nur gelten, wenn

dies durch Rechtsvorschrift bestimmt ist. Das deutsche Mauterhebungssystem nach dem

Bundesfernstraßenmautgesetz ist ein duales Mauterhebungssystem. Neben der automati-

schen Erhebung der Maut mittels Fahrzeuggerät besteht auch die Möglichkeit der manu-

ellen Einbuchung (Mautstellenterminal, Internet). Daher ist der Einbau eines Fahrzeugge-

rätes zur Gebührenentrichtung nicht erforderlich. Aus diesem Grund ordnet § 4a aus-

drücklich an, dass das Mautsystem nach diesem Gesetz ein elektronisches Mautsystem im

Sinne des § 1 Absatz 1 des Mautsystemgesetzes ist.

Zu § 4b (Bundesamt für Güterverkehr)

§ 4b überträgt die Aufgaben der für die Erhebung der Maut im Bund zuständigen Behörde

nach den Vorschriften des Mautsystemgesetzes für das mautpflichtige Streckennetz nach

§ 1 auf das Bundesamt für Güterverkehr. Da das Bundesamt für Güterverkehr nicht nur

für die Erhebung der Maut auf dem mautpflichtigen Streckennetz des Bundes zuständig

ist, sondern in seiner Doppelrolle auch Aufgaben des Mitgliedstaates wahrnimmt, gehen

manche Regelungen des Mautsystemgesetzes, soweit es Mitteilungs- bzw. Informations-

pflichten von den für die Erhebung der Maut in Bund und Ländern zuständigen Behörden

an das Bundesamt für Güterverkehr betrifft, ins Leere. Als Beispiel seien hier die Mittei-

lungspflichten in § 9 Absatz 2, § 16 Absatz 1, § 17 Absätze 1 und 3 des Mautsystemge-

setzes genannt.

Zu § 4c (Zulassungsverfahren)

In den §§ 4c bis 4f ist das Zulassungsverfahren nach § 10 des Mautsystemgesetzes für das

mautpflichtige Streckennetz des Bundes nach § 1 geregelt.
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Das Zulassungsverfahren dient dem Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen für die

Zulassung als Anbieter.

Absatz 1:

Absatz 1 benennt die erforderlichen Schritte des Zulassungsverfahrens nach § 10 des

Mautsystemgesetzes für das mautpflichtige Streckennetz nach § 1.

Absatz 2:

Absatz 2 benennt die Schritte der Gebrauchstauglichkeitsprüfung nach § 23 des Mautsys-

temgesetzes.

Zu § 4d (Prüfvereinbarung und Prüfverfahren)

§ 4d regelt Inhalt und Abschluss der Prüfvereinbarung und enthält Regelungen zur Durch-

führung des Prüfverfahrens.

Zu Absatz 1:

Absatz 1 regelt den Abschluss der Prüfvereinbarung zwischen dem Bundesamt für Güter-

verkehr und dem jeweiligen Anbieter vor Durchführung der Prüfung nach Absatz 3. Hier-

zu schließt das Bundesamt für Güterverkehr einen öffentlich-rechtlichen Vertrag

(Prüfvereinbarung) mit dem Anbieter ab.

Zu Absatz 2:

In den Nummern 1 bis 9 werden die wesentlichen Regelungsinhalte der Prüfvereinbarung

genannt, deren weitere Ausgestaltung mit einer Rechtsverordnung nach § 4h Satz 1 er-

folgt. Wesentlicher Zweck dieser Prüfvereinbarung ist es, die Rechte und Pflichten des

Anbieters und des Bundesamtes für Güterverkehr im Zusammenhang mit der Durchfüh-

rung des Prüfverfahrens festzulegen sowie die Sicherheit der Daten und des Datenschut-

zes zu gewährleisten. Daten im Sinne der Prüfvereinbarung sind alle Informationen jegli-

cher Art in elektronischer, Papier- oder sonstiger Form. Regelungen zum Ende des Prüf-

verfahrens und des Pilotbetriebs im Sinne des Absatzes 2 Nummer 1 können auch Rege-

lungen zur vorzeitigen Beendigung des Prüfverfahrens und des Pilotbetriebs (Beispiel:

Drucksache 361/14-87-



Kündigung) sein. Die Prüfvereinbarung enthält dabei auch Entgelte für die Prüfung durch

das Bundesamt für Güterverkehr nach § 4d Absatz 3 und § 4e Absatz 2 dieses Gesetzes.

Die Prüfvereinbarung begründet dabei keinen Anspruch des Anbieters auf Erteilung der

Zulassung zur Mitwirkung an der Mauterhebung.

Nach Absatz 2 Satz 2 können auch übliche Vertragsklauseln in die Prüfvereinbarung auf-

genommen werden (Beispiele: Schriftformerfordernis, Salvatorische Klausel, Gerichts-

stand, Streitbeilegung).

Zu Absatz 3:

Absatz 3 regelt Inhalt und Umfang des Prüfverfahrens. Das Bundesamt für Güterverkehr

stellt auf Grundlage der Prüfvereinbarung fest, ob ein Anbieter die Vorgaben nach § 4f

Absatz 1 Nummer 1 bis 3 erfüllt. Diese Prüfung erfolgt dabei noch nicht im Wirkbetrieb.

Zu § 4e (Beschränkte Zulassung und Pilotbetrieb)

§ 4e regelt Inhalt, Umfang und Ablauf der beschränkten Zulassung und des Pilotbetriebs.

Absatz 1:

Nach Absatz 1 erfolgt die beschränkte Zulassung durch Verwaltungsakt. Von der Mög-

lichkeit des § 11 Absatz 1 des Mautsystemgesetzes, die beschränkte Zulassung durch öf-

fentlich-rechtlichen Vertrag zu regeln, wird kein Gebrauch gemacht. Die beschränkte

Zulassung setzt voraus, dass das Bundesamt für Güterverkehr nach § 4d Absatz 3 festge-

stellt hat, dass der Anbieter die Vorgaben nach § 4f Absatz 1 Nummer 1 bis 3 erfüllt.

Absatz 2:

Absatz 2 regelt Inhalt und Umfang des Pilotbetriebs. Das Bundesamt für Güterverkehr

stellt dabei im Wirkbetrieb fest, ob ein Anbieter die Vorgaben nach § 4f Absatz 1 Num-

mer 1 bis 3 erfüllt.

Zu § 4f (Zulassung von Anbietern)

Zu Absatz 1:

Absatz 1 bestimmt die Voraussetzungen, die ein Anbieter, der nach § 4 des Mautsystem-

gesetzes registriert ist und eine Zulassung zur Erbringung mautdienstbezogener Leistun-
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gen in dem nach § 1 mautpflichtigen Streckennetz beantragt, erfüllen muss, bevor das

Bundesamt für Güterverkehr mit ihm einen Zulassungsvertrag abschließt.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 bestimmt die Inhalte des Zulassungsvertrags, den das Bundesamt für Güterver-

kehr nach Absatz 1 mit einem Anbieter abschließt, der die Prüfung nach § 4e Absatz 2

erfolgreich bestanden hat.

In Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 13 werden wesentliche Regelungsinhalte des Zulas-

sungsvertrages genannt, deren weitere Ausgestaltung mit einer Rechtsverordnung nach

§ 4h Satz 1 erfolgt.

Der Zulassungsvertrag regelt nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 auch die Fälle, in denen

das Verfahren zur Feststellung der Gebrauchstauglichkeit von Interoperabilitätskompo-

nenten nach § 23 des Mautsystemgesetzes vollständig oder teilweise zu wiederholen ist.

Als Anlässe einer erneuten (Teil-)Prüfung kommen beispielsweise in Betracht: Änderun-

gen des Verfahrens zur Feststellung der Gebrauchstauglichkeit, grundlegende Änderun-

gen im System des Bundesamtes für Güterverkehr oder des Anbieters. Für diese Fälle

sind im Zulassungsvertrag Entgelte vorzusehen, die der Anbieter an das Bundesamt für

Güterverkehr zu entrichten hat. Außerdem ist im Zulassungsvertrag zu regeln, ob, in wel-

cher Höhe und auf welche Art und Weise das Bundesamt für Güterverkehr vom Anbieter

Entgelte zur Deckung der Kosten nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 in Verbindung mit

Absatz 3 des Mautsystemgesetzes verlangt.

Nach Absatz 2 Satz 2 können auch übliche Vertragsklauseln in den Vertrag aufgenom-

men werden (Beispiele: Schriftformerfordernis, Salvatorische Klausel, Gerichtsstand,

Streitbeilegung).

Zu § 4g (Überwachung)

Zu Absatz 1:

Gemäß Absatz 1 überwacht das Bundesamt für Güterverkehr die Einhaltung der Pflichten

aus den Prüfvereinbarungen nach § 4d Absatz 1, den beschränkten Zulassungen nach § 4e

Absatz 1 und den Zulassungsverträgen nach § 4f Absatz 1 und ist befugt, die Maßnahmen
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zu ergreifen, die zur Feststellung oder zur Ausräumung eines hinreichenden Verdachts

eines Verstoßes oder zur Beseitigung festgestellter Verstöße oder zur Verhütung künftiger

Verstöße erforderlich sind. Dazu gehört insbesondere auch die Möglichkeit, eine Prüfver-

einbarung nach Absatz 2 oder einen Zulassungsvertrag nach Absatz 4 mit einem Anbieter

zu kündigen, wenn die in den Verträgen festgeschriebenen Kündigungsvoraussetzungen

vorliegen.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 regelt die Voraussetzungen, unter denen das Bundesamt für Güterverkehr die

beschränkte Zulassung zu widerrufen oder zurückzunehmen hat. Zur Sicherstellung der

ordnungsgemäßen und vollständigen Erhebung und Auskehr der Maut, insbesondere der

Sicherung der Mauteinnahmen und zum Schutz der Nutzer, ist es zwingend erforderlich,

die beschränkte Zulassung zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen nach § 4f Absatz 1

nachträglich entfallen sind und zurückzunehmen, wenn die Voraussetzungen von vornhe-

rein nicht erfüllt wurden. Die Erfüllung der Voraussetzungen ist wesentliche Grundlage

der Mauterhebung und insbesondere auch zur Wahrung der Gebührengerechtigkeit erfor-

derlich. Nur durch die Erfüllung der genannten Voraussetzungen ist sichergestellt, dass

die Mauterhebung in rechtlicher, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht ordnungsge-

mäß erfolgt und die Mautpflichtigen durch die Entrichtung der Maut an den Anbieter von

der Verpflichtung zur Entrichtung der Maut an das Bundesamt für Güterverkehr (§ 4 Ab-

satz 6 Satz 1) befreit sind.

Zu Absatz 3:

Absatz 3 regelt die Voraussetzungen, unter denen das Bundesamt für Güterverkehr die

beschränkte Zulassung nach pflichtgemäßem Ermessen widerrufen kann. Um die ord-

nungsgemäße und vollständige Erhebung und Auskehr der Maut während des Pilotbe-

triebs sicherstellen zu können, muss das Bundesamt für Güterverkehr in der Lage sein,

die beschränkte Zulassung zu widerrufen, wenn der Anbieter gegen Pflichten verstößt, die

sich aus diesem Gesetz, auf Grund dieses Gesetzes oder aus der Prüfvereinbarung nach

§ 4d Absatz 1 ergeben und deshalb eine ordnungsgemäße Durchführung des Pilotbetriebs

nicht möglich ist.
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Zu Absatz 4:

Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen und vollständigen Erhebung und Auskehr der

Maut, insbesondere der Sicherung der Mauteinnahmen und zum Schutz der Nutzer, ist es

zwingend erforderlich, die beschränkte Zulassung kurzfristig unmittelbar zu beenden,

wenn der Anbieter gegen die genannten Pflichten verstößt. Insbesondere zum Schutz der

Mautpflichtigen muss schnell eine klare und eindeutige Rechtslage geschaffen werden,

damit diese Gewissheit haben, ob sie durch die Entrichtung der Maut an den Anbieter von

der Verpflichtung zur Entrichtung der Maut an das Bundesamt für Güterverkehr (§ 4 Ab-

satz 6 Satz 1) befreit sind. Daher haben nach Absatz 4 Satz 2 Widerspruch und Anfech-

tungsklage keine aufschiebende Wirkung.

Zu § 4h (Prüfvereinbarung und Zulassungsvertrag)

Mit § 4h Satz 1 wird das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur er-

mächtigt, durch Rechtsverordnung die konkreten Bestimmungen der Prüfvereinbarung

nach § 4d Absatz 2 und des Zulassungsvertrages nach § 4f Absatz 2 einheitlich festzuset-

zen. Damit soll eine diskriminierungsfreie Gleichbehandlung aller registrierten Anbieter

gewährleistet werden. Diese Befugnis kann nach Satz 2 ganz oder teilweise auf das Bun-

desamt für Güterverkehr übertragen werden.

Zu § 4i (Gebietsvorgaben)

Nach § 9 Absatz 1 des Mautsystemgesetzes ist es Aufgabe von Bund und Ländern, je-

weils für ihre mautpflichtigen Streckennetze Regelungen zu treffen, in denen die allge-

meinen Bedingungen für die Zulassung der Anbieter enthalten sind (Gebietsvorgaben).

§ 4i sieht vor, dass die Gebietsvorgaben für das nach § 1 mautpflichtige Streckennetz des

Bundes durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infra-

struktur geregelt werden. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

wird nach Satz 2 ermächtigt, seine Befugnis ganz oder teilweise auf das Bundesamt für

Güterverkehr zu übertragen.

Zu § 4j (Nutzerlisten)

Europarechtlicher Anknüpfungspunkt für die Nutzerlisten ist Artikel 4 Absatz 10 und

Artikel 7 Absatz 2 der EEMD-Entscheidung. Zwar taucht dort der Begriff der „Nutzerlis-

ten“ nicht ausdrücklich auf, jedoch sind diese Nutzerlisten notwendig, damit das Bundes-
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amt für Güterverkehr seine Kontrollaufgaben wahrnehmen und die Ansprüche des Bun-

des aus § 19 Absatz 1 des Mautsystemgesetzes geltend machen kann. Ohne diese Nutzer-

listen hätte das Bundesamt für Güterverkehr keine Kenntnis davon, über welchen Anbie-

ter ein bestimmter Nutzer seine Maut entrichtet.

Zu Absatz 1:

Absatz 1 regelt den Inhalt und Übermittlungsweg der Nutzerlisten von den Anbietern zum

Bundesamt für Güterverkehr. In den einzelnen Nutzerlisten sind zum jeweiligen Zeit-

punkt immer alle Nutzer mit den erforderlichen Daten enthalten, mit denen ein Anbieter

zu diesem Zeitpunkt einen Vertrag abgeschlossen hat. Das Bundesamt für Güterverkehr

benötigt die Daten in den Nutzerlisten zur Wahrnehmung seiner Aufgaben nach Absatz 3.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 regelt die Fälle, in denen das Bundesamt für Güterverkehr im Rahmen der

Wahrnehmung seiner Aufgaben nach Absatz 3 anlassbezogen neben den Daten in den

Nutzerlisten nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3 auch den Namen und die Anschrift

eines Nutzers benötigt. Beispielsweise sind der Name und die Anschrift eines Nutzers für

die Übersendung eines Nacherhebungsbescheids nach § 8 Absatz 1 Satz 1 des Bundes-

fernstraßenmautgesetzes erforderlich.

Zu Absatz 3:

Absatz 3 Satz 1 beschreibt, für welche Zwecke das Bundesamt für Güterverkehr die Da-

ten nach den Absätzen 1 und 2 erheben, speichern und nutzen darf. Satz 2 verbietet die

Übermittlung, Nutzung oder Beschlagnahme dieser Daten nach anderen Rechtsvorschrif-

ten.

Zu Absatz 4:

In Absatz 4 werden die Löschfristen für die Daten nach den Absätzen 1 und 2 festgelegt.

Zu Nummer 4 (§ 7 Absatz 2 und Absatz 3)

a) Die Ergänzung von § 7 Absatz 2 des Bundesfernstraßenmautgesetzes ist erforderlich,

da im Rahmen des Mautdienstes nach § 3 des Mautsystemgesetzes zusätzliche Daten er-

hoben, gespeichert, genutzt und übermittelt werden müssen. Dabei handelt es sich um die
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so genannte Identifikationsnummer des Anbieters bzw. Betreibers, die Identifikations-

nummer und den Betriebszustand (erhebungsbereit ja/nein, Kommunikationsstatus, Qua-

lität des Satellitenempfangs) des Fahrzeuggeräts sowie die Vertragsnummer des Nutzers.

Bei der Vertragsnummer des Nutzers handelt es sich um eine Identifikationsnummer, die

Anbieter im Hinblick auf den Vertrag eines Nutzers vergeben. Sie kann nutzer- oder fahr-

zeugbezogen vergeben werden. Sie wird, zusammen mit der Identifikationsnummer des

Fahrzeuggeräts und dem Kennzeichen, zur eindeutigen Identifikation eines mautpflichti-

gen Fahrzeugs in den Abrechnungs- und Kontrollsystemen verwendet. Sie dient auch zur

Ableitung individueller kryptografischer Schlüssel und ist deshalb wesentlich für die Um-

setzung der IT-Sicherheitsanforderungen in Bezug auf die authentische und nicht ab-

streitbare Übermittlung von mautrelevanten Daten. Anhand dieser Daten lässt sich das

Fahrzeuggerät eines Nutzers auf dem mautpflichtigen Streckennetz des Bundes eindeutig

entweder dem Betreiber oder einem Anbieter zuordnen. Dies ist für die Überwachung des

Betreibers und des Anbieters sowie für die Kontrolle der Nutzer hinsichtlich der korrek-

ten Mautentrichtung erforderlich. Bei der Vertragsnummer handelt es sich um eine Identi-

fikationsnummer zum Vertrag eines Nutzers, die von Anbietern fahrzeug- oder nutzerbe-

zogen vergeben werden kann.

b) Die Ergänzung von § 7 Absatz 3 des Bundesfernstraßenmautgesetzes ist erforderlich,

um die Kontrolle der Nutzer des Mautdienstes nach § 3 des Mautsystemgesetzes und die

Überwachung der Anbieter durch das Bundesamt für Güterverkehr sicherzustellen.

Zu Nummer 5 (§ 9 Absatz 1)

Die Ergänzung von § 9 Absatz 1 des Bundesfernstraßenmautgesetzes ist erforderlich, um

sicherzustellen, dass die strengen datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundesfern-

straßenmautgesetzes auch für Anbieter des Mautdienstes nach § 3 des Mautsystemgeset-

zes Geltung erlangen.

Zu Artikel 3 (Änderung der LKW-Maut-Verordnung)

Zu Nummer 1 (§ 4 Absatz 1)

Die Änderung von § 4 Absatz 1 der LKW-Maut-Verordnung erweitert den potentiellen

Anwendungsbereich der Norm. Dies ist erforderlich, damit auch automatische Mauterhe-
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bungssysteme von Anbietern des Mautdienstes nach § 3 des Mautsystemgesetzes vom

Geltungsbereich der Norm erfasst sind.

Zu Nummer 2 (§ 6 Absatz 1 und Absatz 1a)

a) zu Absatz 1

aa) Die Änderung von § 6 Absatz 1 Satz 1 ist erforderlich, um auch Anbieter des Maut-

dienstes nach § 3 des Mautsystemgesetzes in den Anwendungsbereich der Norm einzube-

ziehen.

bb) Die Ergänzung von § 6 Absatz 1 Satz 5 stellt klar, dass Fahrzeuggeräte des Betreibers

des bisherigen nationalen Mautsystems und Fahrzeuggeräte gemäß den Vorschriften des

Mautsystemgesetzes rechtlich gleich behandelt werden. Das heißt insbesondere, dass die

Pflichten der Nutzer von Fahrzeuggeräten nach den Vorschriften des Mautsystemgesetzes

im Hinblick auf das Fahrzeuggerät denen bei der nationalen Mauterhebung entsprechen.

Beispielsweise muss auch ein solcher Nutzer vor Beginn einer mautpflichtigen Straßen-

benutzung überprüfen, ob das Fahrzeuggerät erhebungsbereit ist (§ 6 Absatz 3 Satz 1).

b) zu Absatz 1a

Die Ergänzung ist vorzunehmen, da ein Nutzer von Fahrzeuggeräten nach den Vorschrif-

ten des Mautsystemgesetzes Änderungen der mauterheblichen Tatsachen nicht dem Be-

treiber des bisherigen nationalen Mautsystems, sondern seinem Anbieter mitteilen muss.

Zu Artikel 4 (Aufhebung von Vorschriften)

Die bisher in § 5 des bisherigen Mautsystemgesetzes geregelte Überleitungsvorschrift

kann ersatzlos entfallen, da die EEMD-Entscheidung mittlerweile in Kraft getreten und

der nach § 5 Satz 1 des bisherigen Mautsystemgesetzes maßgebliche Zeitpunkt im Bun-

desanzeiger bekannt gegeben worden ist (Bekanntmachung vom 29. März 2010; veröf-

fentlicht im Bundesanzeiger Nr. 55 vom 13. April 2010, Seite 1307).

Die notwendigen Vorschriften des bisherigen Mautsystemgesetzes werden in das neue

Mautsystemgesetz (§§ 1 bis 3 und 25) übernommen, so dass das bisherige Mautsystemge-

setz obsolet wird und aufzuheben ist.
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Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

Die Regelung bestimmt gemäß Artikel 82 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz das Datum des

Inkrafttretens.
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Anlage

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKR-Gesetz:

Gesetz zur Änderung mautrechtlicher Vorschriften hinsichtlich der Einführung des
europäischen elektronischen Mautdienstes (NKR-Nr. 2928)

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten

Regelungsvorhabens geprüft.

I. Zusammenfassung

Erfüllungsaufwand Weitere Kosten

(in Form von Gebühren)

Bürgerinnen und Bürger. Keine Auswirkungen Keine

Wirtschaft:

Einmaliger Erfüllungsaufwand: 500.000 Euro 47.000 Euro

Verwaltung:

Einmaliger Erfüllungsaufwand:

Jährlicher Erfüllungsaufwand:

103 Mio. Euro

5,6 Mio. Euro

(Kosten werden aus den
Mauteinnahmen
finanziert)

Die weiteren Kosten der Wirtschaft
kompensieren den Aufwand der
Verwaltung.

1:1 Umsetzung Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass über eine 1:1
Umsetzung hinausgegangen wurde.

Der Nationale Normenkontrollrat macht im Rahmen seines gesetzlichen Prüfauftrages keine
Einwände gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen im vorliegenden Regelungsvorhaben geltend.

II. Im Einzelnen:

In Europa halten die Staaten, die bereits eine Maut erheben, eigene Streckennetze und

Mautsysteme vor. Das bedeutet für einen Lkw, der sich grenzüberschreitend bewegt,

dass er bei verschiedenen Mauterhebern (in Deutschland ist das der Bund) registriert und

mit mehreren elektronischen Erfassungsgeräten ausgestattet werden muss. Die

Einführung des europäischen elektronischen Mautdienstes soll der Entbürokratisierung

des grenzüberschreitenden Straßengüterverkehrs dienen. Er ermöglicht die Entrichtung

von Mautgebühren auf Grundlage eines einzigen Vertrages mit einem Anbieter von

mautdienstbezogenen Leistungen und nur einem Fahrzeuggerät in der gesamten EU. Der

Nutzer hat die Wahl, ob er diesen Dienst in Anspruch nimmt und mit welchem Anbieter er

einen Vertrag abschließt.
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Der vorliegende Gesetzentwurf dient der Umsetzung der Entscheidung 2009/750/EG der

Kommission vom 6. Oktober 2009 über die Festlegung der Merkmale des europäischen

elektronischen Mautdienstes und seiner technischen Komponenten (EEMD-

Entscheidung) in nationales Recht. Die entsprechende Rechtsgrundlage ist die Richtlinie

2004/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. April 2004 über die

Interoperabilität elektronischer Mautsysteme in der Gemeinschaft. Die

Interoperabilitätsrichtlinie wurde bereits 2005 mit dem Mautsystemgesetz in nationales

Recht umgesetzt.

Erfüllungsaufwand:

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht durch das Regelungsvorhaben kein

Erfüllungsaufwand.

Wirtschaft:

Der europäische elektronische Mautdienst führt zu keinem Erfüllungsaufwand für den

Mautdienstnutzer, da es sich hier um einen freiwilligen Dienst handelt. Nimmt ein

Unternehmen daran teil, wird es in der Weise entlastet, als dass es nicht mehr in jedem

Land separat bei dem entsprechenden Mauterheber registriert sein und nicht mehr das

jeweilige Fahrzeuggerät mitführen muss. Es muss dann nur noch über einen Anbieter die

Maut für alle mautpflichtigen Strecken in Europa, die es nutzt, entrichten.

Einmaliger insgesamt geringer Erfüllungsaufwand fällt für künftige Anbieter im

Zusammenhang mit der Registrierung an. Darüber hinaus fällt rd. 500.000 Euro

einmaliger Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft für das Zulassungsverfahren des

Anbieters, das die Vertragsverhandlung und eine Gebrauchstauglichkeitsprüfung

beinhaltet, an.

Verwaltung:

Die wesentlichen Kosten fallen für die Entwicklung des Mautdienstregisters (50 Mio. Euro)

beim Bundesamt für Güterverkehr und die Erweiterung der Kontrolleinrichtungen des

Mautsystems in Deutschland um die Mikrowellentechnik (48 Mio. Euro) unter Mitwirkung

der Betreibergesellschaft Toll Collect an. Darüber hinaus fallen einmalige Kosten für

externe Berater im Zusammenhang mit der Erstellung der Gebietsvorgaben sowie der

Muster für die Prüfvereinbarung und den Zulassungsvertrag in Höhe von 5,1 Mio. Euro

an. Jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von insgesamt 5,6 Mio. Euro fällt für die

Wartung und den Betrieb sowie Personalkosten, insbesondere beim Bundesamt für

Güterverkehr (acht Dienstposten permanent,18 Dienstposten anbieterbezogen) an.

Für die Einrichtung und den Betrieb der Vermittlungsstelle kann derzeit nachvollziehbar

noch kein Aufwand dargestellt werden, da hierfür ein Vergabeverfahren erforderlich ist,

das noch nicht abgeschlossen ist. Geregelt ist jedoch, dass der Vorsitz durch eine Person
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mit der Befähigung eines Richteramtes sowie zwei Beisitzern ausgestattet wird. Darüber

hinaus hängt der Aufwand davon ab, in wie vielen Fällen die Vermittlungsstelle tatsächlich

angerufen wird und wie komplex die Materie ist.

Für Länder und Kommunen fallen erst dann Kosten im Sinne der EU-Richtlinie und der

EEMD-Entscheidung an, wenn sie Mautsysteme betreiben.

Weitere Kosten in Form von Gebühren in Höhe von 40.000 Euro im Jahr entstehen für die

Wirtschaft im Zusammenhang mit dem bereits bestehenden Mauterstattungsverfahren, für

das künftig Gebühren erhoben werden. Darüber hinaus entstehen Gebühren in Höhe von

1.300 Euro bis 12.300 Euro für die Registrierung. Die konkrete Höhe hängt vom Umfang

und Qualität der durch den Anbieter eingebrachten Unterlagen ab.

Catenhusen Grieser

Stellv. Vorsitzender Berichterstatterin
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